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Die neuen CD-ROM’s „SGV. NRW.“ und „SMBl. NRW.“, Stand 1. Juli 2005, sind Anfang August erhältlich.

Bestellformulare im Internet-Angebot.

Hinweis:

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter, die Sammlung aller Gesetze und Verordnun-
gen des Landes NRW (SGV. NRW.) sowie die Sammlung der in Teil I des MBl. NRW. veröffentlichten Er-
lasse (SMBl. NRW.) stehen im Intranet des Landes NRW zur Verfügung.

Dasselbe wird auch im Internet angeboten. Die Adresse ist: http://sgv.im.nrw.de. Hingewiesen wird auf
den kostenlosen Service im Internet unter der genannten Adresse. Dort finden Sie Links zu vielen quali-
tativ hochwertigen Rechtsangeboten. 

Wollen Sie die Inhaltsangabe eines jeden neuen Gesetzblattes oder Ministerialblattes per Mail 
zugesandt erhalten? Dann können Sie sich in das Newsletter-Angebot der Redaktion eintragen. 
Adresse: http://sgv.im.nrw.de, dort: kostenloser Service.
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2022
Hauptsatzung 

des Landschaftsverbandes Rheinland
Vom 7. September 2005

Aufgrund des § 6 Abs. 1, § 7 Abs. 1 Buchstabe d der
Landschaftsverbandsordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.
Juli 1994 (GV. NRW. S. 657), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 5. April 2005 (GV. NRW. S. 306), hat die Land-
schaftsversammlung des Landschaftsverbandes Rhein-
land am 7. September 2005 folgende Neufassung der
Hauptsatzung beschlossen:

§ 1 

Gebiet und Sitz

(1) Das Gebiet des Landschaftsverbandes Rheinland
umfasst die

– Kreise: 

Aachen Mettmann

Düren Rhein-Kreis Neuss

Rhein-Erft-Kreis Oberbergischer Kreis

Euskirchen Rheinisch-Bergischer Kreis

Heinsberg Rhein-Sieg-Kreis

Kleve Viersen

Wesel

– die kreisfreien Städte: 

Aachen Leverkusen

Bonn Mülheim a.d. Ruhr

Duisburg Mönchengladbach

Düsseldorf Oberhausen

Essen Remscheid

Köln Solingen

Krefeld Wuppertal.

(2) Sitz des Landschaftsverbandes Rheinland ist Köln.

§ 2 

Farbe, Flagge, Wappen, Siegel

(1) Die Farben des Landschaftsverbandes Rheinland
sind grünweiß.

(2) Die Flagge des Landschaftsverbandes Rheinland
besteht aus zwei gleich breiten Querstreifen, oben grün,
unten weiß. 

(3) Das Wappen des Landschaftsverbandes Rheinland
zeigt in einem grünen Feld einen schrägrechten silber-
nen Wellenbalken und darüber in einem silbernen
Schildhaupt einen auffliegenden schwarzen Adler mit
goldenem Schnabel und goldenen Fängen. 

(4) Das Siegel des Landschaftsverbandes Rheinland
enthält das Wappen mit der Umschrift „Landschaftsver-
band Rheinland“. 

(5) Die Gestaltung von Wappen und Siegel ergibt sich
im Einzelnen aus den dieser Satzung als Anlage beige-
fügten Abbildungen.

§ 3 

Geschäftsordnung der Landschaftsversammlung 
und ihrer Ausschüsse

Für die Ladungsfrist, die Form der Einberufung und
die Geschäftsführung der Landschaftsversammlung und
ihrer Ausschüsse gibt sich die Landschaftsversammlung
eine Geschäftsordnung (§ 8 Abs. 3 LVerbO). 

§ 4 

Ausschüsse

(1) Ausschüsse gemäß §§ 13 und 23 LVerbO in Verbin-
dung mit § 101 GO NRW und der Eigenbetriebsverord-
nung, der Gemeindekrankenhausbetriebsverordnung
und Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII) – Kinder
und Jugendhilfe sind: 

– Finanz- und Wirtschaftsausschuss 

– Sozialausschuss 

– Gesundheitsausschuss 

– Kulturausschuss 

– Rechnungsprüfungsausschuss 

– Landesjugendhilfeausschuss 

– Krankenhausausschüsse 

– Betriebsausschuss für die Krankenhauszentralwäsche-
reien 

– Betriebsausschuss für die Rheinischen Heilpädagogi-
schen Heime 

– Betriebsausschuss für den Servicebetrieb Viersen

– Betriebsausschuss für die LVR Informationsverarbei-
tung und Kommunikationstechnik.

(2) Darüber hinaus werden folgende Ausschüsse gebil-
det:

– Ausschuss für Personal und allgemeine Verwaltung 

– Ausschuss für die Rheinischen Heilpädagogischen
Heime 

– Bauausschuss 

– Schulausschuss 

– Umweltausschuss 

– Vergabeausschuss. 

(3) Soweit die Zuständigkeit der Fachausschüsse nicht
durch Gesetz oder Satzung festgelegt ist, regelt der
Landschaftsausschuss Zuständigkeiten und Befugnisse. 

(4) Die Landschaftsversammlung bestimmt die Zahl
der Mitglieder sowie die Zahl und Reihenfolge der stell-
vertretenden Mitglieder der Ausschüsse. Kommt kein ge-
meinsamer Wahlvorschlag zustande, so erfolgt die Beset-
zung der Ausschüsse gemäß § 10 Abs. 4 LVerbO. Für den
Landesjugendhilfeausschuss gelten die Bestimmungen
des AG KJHG. 

(5) Die Landschaftsversammlung kann jeden Aus-
schuss durch Mehrheitsbeschluss auflösen. 

(6) Scheidet ein Mitglied oder ein stellvertretendes
Mitglied aus einem Fachausschuss aus, so wählt die
Landschaftsversammlung auf Vorschlag derjenigen
Fraktion oder Gruppe, die die Ausgeschiedene/den Aus-
geschiedenen vorgeschlagen hatte, eine Nachfolgerin/ei-
nen Nachfolger; ist die Fraktion oder Gruppe zu einem
Vorschlag nicht in der Lage oder gehört das Mitglied
oder die Stellvertreterin/der Stellvertreter keiner Frak-
tion oder Gruppe an, so bleibt der Sitz unbesetzt. 

§ 5 

Kommissionen, Unterausschüsse

(1) Landschaftsausschuss und Ausschüsse können zur
Vorberatung Kommissionen und Unterausschüsse ein-
richten. Ausschüsse bedürfen hierzu der Zustimmung
des Landschaftsausschusses. 

(2) Vorsitzende und stellvertretende Vorsitzende wer-
den in entsprechender Anwendung von § 13 Abs. 4
LVerbO vom Landschaftsausschuss bestimmt. 

(3) Unterausschüsse des Landesjugendhilfeausschusses
werden von diesen Regelungen nicht berührt. 

§ 6 

Dringlichkeitsentscheidungen

Dringlichkeitsentscheidungen nach § 17 Abs. 2 LVerbO
bedürfen der Schriftform. 
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§ 7 

Verträge des Landschaftsverbandes mit Mitgliedern der 
Landschaftsversammlung und ihrer Ausschüsse

Verträge mit Mitgliedern der Landschaftsversamm-
lung und ihrer Ausschüsse bedürfen der Zustimmung
des Landschaftsausschusses. 

§ 8 

Auskunft und Akteneinsicht

Auskunft und Akteneinsicht sind in § 7a LVerbO gere-
gelt. Die Vorsitzenden der Fachausschüsse haben das
Recht auf Akteneinsicht über die Angelegenheiten, die
zum Aufgabenbereich ihres Ausschusses gehören.

§ 9 

Landesrätinnen/Landesräte

Die Zahl der leitenden Beamtinnen/Beamten im Sinne
von § 20 Abs. 1 der Landschaftsverbandsordnung (Lan-
desrätinnen/Landesräte) wird auf höchstens neun fest-
gesetzt. 

§ 10 

Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/
Arbeitnehmer

(1) Die Beamten des Landschaftsverbandes werden
aufgrund eines Beschlusses des Landschaftsausschusses
vom Direktor des Landschaftsverbandes Rheinland er-
nannt, befördert und entlassen. Die arbeits- und tarif-
rechtlichen Entscheidungen für die Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer trifft der Direktor des Landschafts-
verbandes Rheinland (§ 20 Abs. 4 LVerbO). Ausgenom-
men hiervon sind die nachfolgenden Regelungen.

(2) Die Beamtinnen/Beamten des Landschaftsverban-
des, deren Bezüge sich nach der Besoldungsgruppe A 10
BBO oder einer niedrigeren Besoldungsgruppe richten,
werden vom Direktor des Landschaftsverbandes Rhein-
land eingestellt. Dies gilt sinngemäß für Beförderungen. 

(3) Die Beamtinnen/Beamten des Landschaftsverban-
des, deren Bezüge sich nach den Besoldungsgruppen
A 11 bis A 13 (gehobener Dienst) BBO richten, werden
aufgrund eines Beschlusses des Ausschusses für Personal
und allgemeine Verwaltung vom Direktor des Land-
schaftsverbandes Rheinland eingestellt. Dies gilt sinnge-
mäß für Beförderungen. 

(4) Der Direktor des Landschaftsverbandes Rheinland
entscheidet bei allen Beamtinnen/Beamten, deren Bezü-
ge sich nach der Besoldungsgruppe A 15 BBO oder einer
niedrigeren Besoldungsgruppe richten, über Anstellung,
Anstellung auf Lebenszeit, Entlassung, Versetzung in
den Ruhestand sowie Versetzung in den Geschäftsbe-
reich eines anderen Dienstherrn. 

(5) Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des
Landschaftsverbandes mit Vergütungsgruppe BAT II
oder höher bzw. mit den entsprechenden Entgeltgruppen
nach TVöD, werden aufgrund eines Beschlusses des
Landschaftsausschusses vom Direktor des Landschafts-
verbandes Rheinland eingestellt. 

(6) Der Landschaftsausschuss kann den Direktor des
Landschaftsverbandes Rheinland ermächtigen, in drin-
genden Fällen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
ohne die in Absatz 5 vorgesehene Beschlussfassung eines
Ausschusses einzustellen. 

(7) Oberste Dienstbehörde ist der Landschaftsaus-
schuss.

§ 11 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
der Eigenbetriebe und der wie Eigenbetriebe 

geführten Einrichtungen

Die Zuständigkeit für die Einstellung und Eingruppie-
rung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Ei-
genbetriebe und der wie Eigenbetriebe geführten Ein-
richtungen des Landschaftsverbandes richtet sich nach
der jeweiligen Betriebssatzung. 

§ 12 

Gleichstellungsbeauftragte

(1) Nach § 5b der Landschaftsverbandsordnung wirkt
die Gleichstellungsbeauftragte bei allen Vorhaben und
Maßnahmen des Landschaftsverbandes mit, die die Be-
lange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die
Gleichberechtigung von Frau und Mann und die Aner-
kennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesell-
schaft haben. In ihrer Zuständigkeit liegen somit alle
entsprechenden frauen- und gleichberechtigungsrele-
vanten Angelegenheiten. 

Als frauen- bzw. gleichberechtigungsrelevant in die-
sem Zusammenhang sind solche Fragen und Angelegen-
heiten zu verstehen, die die Lebens- und Arbeitsbedin-
gungen von Frauen in anderer Weise oder in stärkerem
Maße berühren als die Lebens- und Arbeitsbedingungen
von Männern. 

Das Gleichstellungsamt arbeitet darauf hin, vorhande-
ne Benachteiligungen von Frauen abzubauen und somit
das verfassungsrechtliche Gebot der Gleichberechtigung
von Frauen und Männern sowie die übrigen zur Herstel-
lung der Gleichberechtigung dienenden Gesetze auf den
Landschaftsverband bezogen zu verwirklichen. 

Die Aufgaben des Gleichstellungsamtes sind Quer-
schnittsaufgaben, die fachübergreifend alle Bereiche der
Politik und Verwaltung des Landschaftsverbandes be-
rühren. 

(2) Die Gleichstellungsbeauftragte ist hauptamtlich
tätig und dem Direktor des Landschaftsverbandes
Rheinland unmittelbar unterstellt. Sie ist dem Gleich-
stellungsamt eingegliedert und hat dessen Leitung inne. 

(3) Die Hauptverwaltungsbeamtin/Der Hauptverwal-
tungsbeamte hat das Gleichstellungsamt im Rahmen sei-
nes Aufgabenbereiches an allen Vorhaben so frühzeitig zu
beteiligen, dass deren Initiativen, Anregungen, Vorschlä-
ge, Bedenken oder sonstige Stellungnahmen berücksich-
tigt werden können. Bei Maßnahmen, an denen es zu be-
teiligen ist, ist dem Gleichstellungsamt innerhalb einer
angemessenen Frist, die in der Regel eine Woche nicht
unterschreiten darf, Gelegenheit zur Stellungnahme zu
geben. Die Hauptverwaltungsbeamtin/Der Hauptverwal-
tungsbeamte hat sicherzustellen, dass die Meinung des
Gleichstellungsamtes zu gleichstellungsrelevanten Ange-
legenheiten bei Bildung der Verwaltungsmeinung berück-
sichtigt wird. Ist das Gleichstellungsamt nicht rechtzeitig
an einer Maßnahme beteiligt worden, ist die Entscheidung
auszusetzen und die Beteiligung nachzuholen. Bei Maß-
nahmen, die der Natur der Sache nach keinen Aufschub
dulden, kann die Hauptverwaltungsbeamtin/der Haupt-
verwaltungsbeamte bis zur endgültigen Entscheidung
vorläufige Regelungen treffen. Hält das Gleichstellungs-
amt eine Maßnahme für unvereinbar mit dem Landes-
gleichstellungsgesetz NRW, anderen Vorschriften zur
Gleichstellung von Frau und Mann oder mit dem Leit-
Frauenförderplan, kann es der Maßnahme widersprechen.
Die Hauptverwaltungsbeamtin/Der Hauptverwaltungsbe-
amte entscheidet erneut über die Maßnahme und setzt den
Vollzug der Maßnahme bis dahin vorläufig aus. 

Dem Gleichstellungsamt sind die zur Erfüllung ihrer
Aufgaben notwendigen Unterlagen zur Verfügung zu
stellen sowie erbetene Auskünfte zu erteilen. 

(4) Die Gleichstellungsbeauftragte oder die Vertrete-
rin/der Vertreter im Amt kann an den Sitzungen der
Landschaftsversammlung, des Landschaftsausschusses
und der weiteren Ausschüsse teilnehmen. Dies gilt auch
für nichtöffentliche Sitzungen. In Angelegenheiten ihres
Aufgabenbereiches soll ihr auf Wunsch das Wort erteilt
werden.

(5) Das Gleichstellungsamt hat ein unmittelbares Vor-
tragsrecht bei der Hauptverwaltungsbeamtin/dem Haupt-
verwaltungsbeamten. Ihm ist Gelegenheit zur Teilnahme
an allen Besprechungen ihrer Dienststelle zu geben, die
Angelegenheiten ihres Ausgabenbereiches betreffen. 

§ 13 

Unterzeichnen von Urkunden und Einstellungsverträgen

(1) Die nach geltendem Recht auszustellenden Urkun-
den für die Beamtinnen/Beamten sind vom Direktor des
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Landschaftsverbandes Rheinland oder seinem allgemei-
nen Vertreter und dem sachlich zuständigen Landesrat
oder dem nach § 21 Abs. 2, 2. Halbsatz LVerbO Bevoll-
mächtigten zu unterzeichnen.

(2) Der Direktor des Landschaftsverbandes Rheinland
kann nachgeordnete Beamtinnen/Beamte und Arbeit-
nehmerinnen/Arbeitnehmer ermächtigen, Einstellungs-
verträge und sonstige Regelungen der Rechtsverhältnisse
von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu unter-
zeichnen. 

§ 14 

Öffentliche Bekanntmachung

Satzungen werden im Gesetz- und Verordnungsblatt
für das Land Nordrhein-Westfalen veröffentlicht. Sons-
tige durch Rechtsvorschrift vorgeschriebene öffentliche
Bekanntmachungen des Landschaftsverbandes erfolgen
im Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen. 

§ 15 

In-Kraft-Treten

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntma-
chung im Gesetz- und Verordnungsblatt NRW in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die von der Landschaftsversamm-
lung Rheinland am 27. September 2001 beschlossene
Hauptsatzung des Landschaftsverbandes Rheinland (GV.
NRW. S. 748) außer Kraft. 

Der Vorsitzende 
der Landschaftsversammlung Rheinland

D r.  W i l h e l m

Der Schriftführer 
der Landschaftsversammlung Rheinland

M o l s b e r g e r

Die vorstehende Änderung der Hauptsatzung des
Landschaftsverbandes Rheinland wird gemäß § 6 Abs. 2
Landschaftsverbandsordnung in der z.Zt. geltenden Fas-
sung bekannt gemacht.

Nach § 6 Abs. 3 Landschaftsverbandsordnung kann
die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften
der Landschaftsverbandsordnung gegen die Satzung
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht
mehr geltend gemacht werden, es sei denn,

– eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,

– die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden,

– der Direktor des Landschaftsverbandes hat den Be-
schluss der Landschaftsversammlung vorher bean-
standet oder

– der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem
Landschaftsverband vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet
worden, die den Mangel ergibt.

Köln, den 7. September 2005

Der Direktor 
des Landschaftsverbandes Rheinland

M o l s b e r g e r

– GV. NRW. 2005 S. 786

2022
Betriebssatzung 

für die Krankenhauszentralwäschereien 
des Landschaftsverbandes Rheinland

Vom 7. September 2005

Aufgrund von § 6 Abs. 1 und § 7 Abs. 1 Buchstabe d
der Landschaftsverbandsordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung
vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 657), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 5. April 2005 (GV. NRW. S. 306), hat
die Landschaftsversammlung Rheinland am 7. Septem-
ber 2005 folgende Neufassung der Betriebssatzung für
die Krankenhauszentralwäschereien des Landschafts-
verbandes Rheinland beschlossen: 

§ 1 

Gegenstand und Zweck des Betriebes

(1) Die Krankenhauszentralwäschereien des Land-
schaftsverbandes Rheinland werden organisatorisch,
verwaltungsmäßig und finanzwirtschaftlich gesondert
wie ein Eigenbetrieb nach den dafür geltenden gesetz-
lichen Vorschriften und den Bestimmungen dieser Be-
triebssatzung geführt.

(2) Zweck des Betriebes ist die Sicherstellung der Wä-
scheversorgung, vorrangig der Einrichtungen des Land-
schaftsverbandes Rheinland.

(3) Der Betrieb kann Neben- und Hilfsbetriebe unter-
halten, die seinen Betriebszweck fördern und wirtschaft-
lich mit ihm zusammenhängen.

§ 2 

Name des Betriebes

Der Betrieb führt die Bezeichnung „Krankenhauszent-
ralwäschereien des Landschaftsverbandes Rheinland“
(nachfolgend: Krankenhauszentralwäschereien).

§ 3 

Betriebsleitung

(1) Die Betriebsleitung muss die notwendigen fach-
lichen, kaufmännischen und technischen Voraussetzun-
gen zur Wahrnehmung der Leitungsfunktionen erbrin-
gen. Die Betriebsleitung ist dafür verantwortlich, dass
die Krankenhauszentralwäschereien nach wirtschaft-
lichen Grundsätzen geführt werden. Für Schäden haftet
die Betriebsleitung entsprechend den Vorschriften des
§ 84 des Landesbeamtengesetzes.

(2) Für die Betriebsleitung wird eine Vertretung be-
stellt.

(3) Die Betriebsleitung sowie die Vertretung werden
auf die Dauer von 5 Jahren bestellt.

(4) Die Betriebsleitung handelt selbständig, soweit
nicht durch Landschaftsverbandsordnung, Eigenbe-
triebsverordnung oder diese Satzung etwas anderes be-
stimmt ist. Sie hat den Betriebsausschuss über alle wich-
tigen betrieblichen Angelegenheiten, insbesondere über
die geplante Geschäftspolitik und andere grundsätzliche
Fragen der Unternehmensplanung umfassend zu unter-
richten. Der Betriebsleitung obliegt insbesondere die
laufende Betriebsführung. Näheres regelt eine Dienstan-
weisung, die der Direktor des Landschaftsverbandes
Rheinland im Benehmen mit dem Betriebsausschuss er-
lässt.

§ 4 

Vertretung der Krankenhauszentralwäschereien 
des Landschaftsverbandes Rheinland

(1) In den Angelegenheiten der Krankenhauszentral-
wäschereien wird der Landschaftsverband durch die
Betriebsleitung vertreten, sofern die LVerbO oder die
EigVO NRW keine andere Regelung treffen.

(2) Der Kreis der Vertretungsberechtigten und der Be-
auftragten sowie der Umfang ihrer Vertretungsbefug-
nisse werden öffentlich bekannt gemacht.
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(3) Bei verpflichtenden Erklärungen für den Betrieb
ist nach § 21 LVerbO zu verfahren. Auf Verpflichtungen,
die zur Durchführung der laufenden Betriebsführung
eingegangen werden, findet § 21 Abs. 1 LVerbO keine
Anwendung.

(4) Der Schriftwechsel der Krankenhauszentralwä-
schereien wird sowohl in Angelegenheiten der laufenden
Betriebsführung als auch in Ausführung von Beschlüs-
sen des Betriebsausschusses und der Landschaftsver-
sammlung bzw. des Landschaftsausschusses unter der
Bezeichnung „Landschaftsverband Rheinland Kranken-
hauszentralwäschereien“ geführt.

§ 5 

Zuständigkeit der Landschaftsversammlung

(1) Die Landschaftsversammlung entscheidet über:

1. Erlass, Änderung und Aufhebung der Betriebssat-
zung,

2. Feststellung und Änderung des Wirtschaftsplanes
einschließlich des Investitionsprogramms,

3. Feststellung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richtes sowie Verwendung eines Gewinns oder Be-
handlung eines Verlustes sowie die Entlastung des
Betriebsausschusses,

4. Auflösung der Krankenhauszentralwäschereien des
Landschaftsverbandes,

5. Rückzahlung von Eigenkapital an den Landschafts-
verband.

(2) Sie berät über die aus dem Erfolgsplan entwickelte
Finanzplanung.

§ 6 

Zuständigkeit des Landschaftsausschusses

(1) Der Landschaftsausschuss entscheidet über alle
Angelegenheiten des Betriebes, soweit sie nicht der
Landschaftsversammlung, ihren Fachausschüssen, dem
Direktor des Landschaftsverbandes Rheinland oder der
Betriebsleitung vorbehalten sind.

(2) Der Landschaftsausschuss entscheidet insbesonde-
re über:

1. Einstellung, Bestellung und Abberufung der Be-
triebsleitung,

2. allgemeine Vertrags- und Anstellungsbedingungen
für die Betriebsleitung,

3. Stilllegung bzw. Hinzufügen wesentlicher Betriebs-
teile,

4. Zuordnung von Grundstücken zum Sondervermögen,

5. An- und Verkauf von Grundstücken sowie die Be-
stellung dinglicher Rechte an Grundstücken,

6. Stellungnahmen des Landschaftsverbandes zu öf-
fentlichen Planungsvorhaben soweit das Sonderver-
mögen betroffen ist, ausgenommen Flächennut-
zungspläne und Bebauungspläne. Die Betriebslei-
tung ist vor Abgabe der Stellungnahme anzuhören,

7. mittel-, und langfristige Investitionen soweit die Ge-
samtkosten der Maßnahme 750.000 ¤ überschreiten,

8. Maßnahmen des Umweltschutzes von grundsätz-
licher Bedeutung,

9. Planungsvorgaben zur Energieversorgung. 

10. Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Betriebs-
ausschuss und dem Direktor des Landschaftsverban-
des Rheinland gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 sowie zwi-
schen dem Betriebsausschuss und dem Kämmerer
gemäß § 10 Abs. 3.

§ 7 

Betriebsausschuss

(1) Der Betriebsausschuss ist Fachausschuss im Sinne
der Landschaftsverbandsordnung. Seine Rechte und
Pflichten regelt die Eigenbetriebsverordnung, soweit in
dieser Satzung nichts anderes bestimmt ist. Seine Zu-
sammensetzung regelt die Hauptsatzung.

(2) Der Direktor des Landschaftsverbandes Rheinland
oder sein Vertreter kann im Betriebssausschuss jederzeit
das Wort verlangen.

(3) An Beratungen des Ausschusses nimmt die Be-
triebsleitung teil; die Betriebsleitung ist berechtigt und
auf Verlangen verpflichtet, ihre Ansicht zu einem Punkt
der Tagesordnung darzulegen.

(4) Die Mitglieder des Betriebsausschusses haften ent-
sprechend den gesetzlichen Bestimmungen.

§ 8 

Aufgaben des Betriebsausschusses

(1) Der Betriebsausschuss berät alle Angelegenheiten
vor, die in der Landschaftsversammlung, dem Land-
schaftsausschuss oder einem anderen Fachausschuss zu
entscheiden sind. 

Er berät insbesondere über:

1. Erlass, Änderung und Aufhebung der Betriebssat-
zung KHZW,

2. Wirtschaftsplan einschließlich des Investitionspro-
gramms sowie den fünfjährigen Finanzplan,

3. Feststellung des Jahresabschlusses und Verwendung
eines Gewinns oder Behandlung eines Verlustes,

4. Auflösung der Krankenhauszentralwäschereien des
Landschaftsverbandes Rheinland,

5. Rückzahlung von Eigenkapital an den LVR,

6. Einstellung, Bestellung und Abberufung der Mitglie-
der der Betriebsleitung und Vertretung,

7. allgemeine Vertrags- und Anstellungsbedingungen
für die Mitglieder der Betriebsleitung und Vertre-
tung,

8. Stillegung bzw. Hinzufügen wesentlicher Betriebs-
teile,

9. Zuordnung von Grundstücken zum Sondervermögen,

10. An- und Verkauf von Grundstücken sowie Bestel-
lung dinglicher Rechte an Grundstücken,

11. Stellungnahmen des LVR zu öffentlichen Planungs-
vorhaben, soweit das Sondervermögen betroffen ist,
ausgenommen Flächennutzungspläne und Bebau-
ungspläne; die Betriebsleitung ist vor Abgabe der
Stellungnahme anzuhören,

12. mittel- und langfristige Investitionen, soweit die Ge-
samtkosten der Maßnahme 750.000 ¤ überschreiten,

13. Planungsvorgaben zur Energieversorgung,

14. Maßnahmen des Umweltschutzes von grundsätz-
licher Bedeutung,

15. Durchführung einer Weisung des Direktors des
Landschaftsverbandes Rheinland nach § 9 Abs. 2
Satz 1.

(2) Neben der Regelung in § 9 Abs. 3 und 11 Abs. 2
entscheidet der Betriebsausschuss über 

1. Richtlinien der Geschäftsführung,

2. Festlegung der Lieferbedingungen (insbesondere
Festlegung der Wäschepreise),

3. Erfolgsgefährdende Mehraufwendungen, sofern sie
nicht unabweisbar und nicht eilbedürftig sind,

4. nicht eilbedürftige Mehrausgaben von mehr als
50.000 ¤ oder mehr als 30% des Ansatzes für Einzel-
vorhaben des Vermögensplanes, mindestens jedoch
25.000 ¤, sofern nicht andere Gremien in ihrer Zu-
ständigkeit über die Maßnahmen entschieden haben,

5. Benennung des Prüfers für den Jahresabschluss und
den Lagebericht (Jahresabschlussprüfung), der mög-
lichst nach fünf Jahren zu wechseln ist,

6. Aufträge nach VOL bei einem Vergabewert von mehr
als 150.000 ¤,

7. Aufträge nach VOB mit einem Vergabewert von
mehr als 150.000 ¤, bei kurzfristigen Investitionen
sowie bei mittel- und langfristigen Investitionen, so-
weit die Gesamtkosten der Maßnahme 750.000 ¤
nicht überschreiten,
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8. Miet- und Pachtverträge für Grundstücke und Räu-
me des Sondervermögens mit einer Monatsmiete/
-pacht von mehr als 5.000 ¤,

9. Stundung von Forderungen von mehr als 25.000 ¤
sowie Erlass/Niederschlagung von Forderungen von
mehr als 10.000 ¤,

10. die Entlastung der Betriebsleitung.

(3) Die Betriebsleitung legt dem Betriebsausschuss
vierteljährlich eine Übersicht über getätigte Vergaben ab
einer Summe von 10.000 ¤ vor.

§ 9 

Der Direktor des Landschaftsverbandes Rheinland

(1) Der Direktor des Landschaftsverbandes Rheinland
ist Dienstvorgesetzter aller Beschäftigten der Kranken-
hauszentralwäschereien des Landschaftsverbandes.

Er achtet darauf, dass die Tätigkeit der Betriebslei-
tung mit dem geltenden Recht und den allgemeinen Zie-
len des Landschaftsverbandes im Einklang steht. Im
Interesse der Einheitlichkeit der Verwaltungsführung
kann er der Betriebsleitung Weisungen erteilen; ausge-
nommen hiervon sind Angelegenheiten der laufenden
Betriebsführung, die ausschließlich der Betriebsleitung
unterliegen (vgl. § 6 Abs. 2 und 3 EigVO NRW).

(2) Glaubt die Betriebsleitung, nach pflichtgemäßem
Ermessen die Verantwortung für die Durchführung einer
Weisung nicht übernehmen zu können, und führt ein
Hinweis auf entgegenstehende Bedenken nicht zu einer
Änderung der Weisung, so muss sich die Betriebsleitung
an den Betriebsausschuss wenden. Wird keine Überein-
stimmung zwischen dem Betriebsausschuss und dem Di-
rektor des Landschaftsverbandes Rheinland erzielt, so
ist die Entscheidung des Landschaftsausschusses herbei-
zuführen.

(3) Der Direktor des Landschaftsverbandes Rheinland
regelt mit Zustimmung des Betriebsausschusses in einer
Dienstanweisung die Geschäftsverteilung der Betriebs-
leitung sowie ihre Zuständigkeit im Einzelnen.

(4) Der Direktor des Landschaftsverbandes Rheinland
hat den Betriebsausschuss über alle wichtigen Angele-
genheiten, die die Entwicklung des Landschaftsverban-
des Rheinland betreffen, zu unterrichten.

(5) Die Betriebsleitung hat den Direktor des Land-
schaftsverbandes Rheinland über alle wichtigen Angele-
genheiten, insbesondere über die geplante Geschäftspo-
litik und andere grundsätzliche Fragen der Unterneh-
mensplanung rechtzeitig zu unterrichten und ihm auf
Verlangen Auskunft zu erteilen.

Sie hat ihn – ebenso wie den Betriebsausschuss – vier-
teljährlich über die Entwicklung der Aufwendungen und
Erträge sowie über die Abwicklung des Vermögenspla-
nes schriftlich zu unterrichten. Ab dem 2. Halbjahr eines
Wirtschaftsjahres erfolgt die Unterrichtung des Direk-
tors des Landschaftsverbandes Rheinland monatlich mit
einer Hochrechnung auf das voraussichtliche Betriebser-
gebnis. 

(6) Der Direktor des Landschaftsverbandes Rheinland
bereitet im Benehmen mit der Betriebsleitung die Vorla-
gen für die Landschaftsversammlung oder den Land-
schaftsausschuss vor. Er ist, unbeschadet der Zuständig-
keit des Landschaftsausschusses und der Fachausschüs-
se, zuständig für:

1. Rahmenvorgaben für die Organisation der Zentral-
wäschereien,

2. Förderung von Investitionen,

3. Steuerangelegenheiten,

4. Versicherungsverträge, einschließlich Schadensregu-
lierung,

5. Rechtsstreitigkeiten,

6. Miet- und Pachtverträge über Grundstücke und Räu-
me außerhalb des Sondervermögens,

7. Systeme der automatisierten Datenverarbeitung und
deren Verbund,

8. Stellungnahmen des Landschaftsverbandes zu Flä-
chennutzungsplänen und Bebauungsplänen. Die Be-

triebsleitung ist vor Abgabe der Stellungnahme anzu-
hören.

(7) In Fällen äußerster Dringlichkeit kann der Direk-
tor des Landschaftsverbandes Rheinland Anordnungen,
die einen Beschluss des Landschaftsausschusses oder des
Betriebsausschusses erfordern, ohne eine solche Ent-
scheidung im Einverständnis mit dem Vorsitzenden des
Landschaftsausschusses treffen. Der Landschaftsaus-
schuss und der Betriebsausschuss sind unverzüglich zu
unterrichten. Der Landschaftsausschuss kann die Dring-
lichkeitsentscheidung aufheben.

§ 10 

Stellung des Kämmerers

(1) Die Betriebsleitung hat dem Kämmerer den Ent-
wurf des Wirtschaftsplans (Erfolgsplan, Stellenübersicht
und Vermögensplan), der mittelfristigen Erfolgs- und Fi-
nanzplanung (Investitionsprogramm und Finanzplan)
sowie des Jahresabschlusses mit seinen Anlagen zuzulei-
ten. Sie hat dem Kämmerer ferner die vierteljährlichen
Zwischenberichte sowie die Ergebnisse der geführten
Kosten- und Leistungsrechnungen zur Verfügung zu
stellen. Auf Verlangen hat sie darüber hinaus alle sonsti-
gen finanzwirtschaftlichen Auskünfte sowie Zwischen-
berichte auch in kürzeren Zeitabständen zu erteilen.

(2) Tritt der Kämmerer einem nach Absatz 1 Satz 1
vorgelegten Entwurf nicht bei, so ist der Entwurf den
Einwendungen entsprechend zu ändern, soweit der Di-
rektor des Landschaftsverbandes Rheinland dies ver-
langt. In diesem Fall ist der Betriebsausschuss zu unter-
richten.

(3) Vor Entscheidungen über finanzwirtschaftliche An-
gelegenheiten, die den Haushalt des Landschaftsverban-
des berühren, ist der Kämmerer im Betriebsausschuss zu
hören. Wird dort kein Einvernehmen erzielt, ist die Ange-
legenheit über den Finanz- und Wirtschaftsausschuss
dem Landschaftsausschuss zur Entscheidung vorzulegen.

§ 11 

Personalangelegenheiten

(1) Die Betriebsleitung und deren Vertretung werden
aufgrund eines Beschlusses des Landschaftsausschusses
vom Direktor des Landschaftsverbandes Rheinland ein-
gestellt, bestellt und abberufen.

(2) Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit Ver-
gütungsgruppe BAT III oder höher bzw. mit den entspre-
chenden Entgeltgruppen nach TVöD werden auf Vor-
schlag der Betriebsleitung im Einvernehmen mit dem
Betriebsausschuss vom Direktor des Landschaftsverban-
des Rheinland eingestellt.

(3) Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der
Krankenhauszentralwäschereien mit Vergütungsgruppe
BAT IV a oder geringer bzw. mit den entsprechenden
Entgeltgruppen nach TVöD sowie die Arbeiter (bzw. die
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit den entspre-
chenden Entgeltgruppen nach TVöD) werden nach Maß-
gabe der Stellenübersicht von der Betriebsleitung einge-
stellt.

(4) Für Entlassungen, Kündigungen und andere ar-
beitsrechtliche Maßnahmen der in Absatz 3 genannten
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist die Betriebs-
leitung zuständig, im Übrigen der Direktor des Land-
schaftsverbandes Rheinland.

(5) Vor Eingruppierungen, Kündigungen oder Entlas-
sungen durch den Direktor des Landschaftsverbandes
Rheinland ist die Betriebsleitung zu hören.

§ 12 

Wirtschaftsplan

(1) Der Wirtschaftsplan, bestehend aus Erfolgsplan,
Vermögensplan, Stellenübersicht, und die Finanzpla-
nung sind von der Betriebsleitung aufzustellen und dem
Kämmerer des Landschaftsverbandes Rheinland vorzu-
legen.

(2) Eine erhebliche Abweichung vom Erfolgsplan mit
der Folge der unverzüglichen Änderung liegt vor, wenn
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das voraussichtliche Jahresergebnis sich gegenüber dem
im Erfolgsplan veranschlagten um mehr als 1% der
Summe der erfolgswirksamen Aufwendungen ver-
schlechtert.

(3) Eine erheblich höhere Zuführung aus dem Träger-
haushalt zum Vermögensplan liegt vor, wenn mehr als
100.000 ¤ zum Ausgleich des Vermögensplans zugeführt
werden müssen.

(4) Eine erhebliche Vermehrung oder Hebung der in
der Stellenübersicht vorgesehenen Stellen liegt vor,
wenn die Gesamtstellenzahl um mehr als 10% vermehrt
oder mehr als 10% der Stellen um mehr als eine Vergü-
tungs-/Lohngruppe angehoben werden.

§ 13 

Wirtschaftsführung und Rechnungswesen

(1) Die Krankenhauszentralwäschereien sind als
Sondervermögen zu verwalten und nachzuweisen. Auf
die Erhaltung des Sondervermögens ist Bedacht zu neh-
men.

(2) Das Wirtschaftsjahr der Krankenhauszentralwä-
schereien entspricht dem Haushaltsjahr des Land-
schaftsverbandes Rheinland.

(3) Die Buchführung der Krankenhauszentralwäsche-
reien wird nach den Regeln der doppelten kaufmänni-
schen Buchführung geführt.

(4) Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind bis
zum Ablauf von 6 Monaten nach Ende des Wirtschafts-
jahres aufzustellen. Der Jahresabschluss und der Lage-
bericht sind durch einen Wirtschaftsprüfer zu prüfen.

(5) Für die Prüfung der Wirtschaftsführung und des
Rechnungswesens durch das Rechnungsprüfungsamt
gelten die Vorschriften der Rechnungsprüfungsordnung
des Landschaftsverbandes Rheinland.

§ 14 

Zahlungsverkehr

Die Zahlungsabwicklung des Betriebes ist nach den
Vorschriften der Gemeindeordnung (GO NRW) und der
Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden
(GemHVO NRW) in der jeweils gültigen Fassung durch-
zuführen, soweit die Eigenbetriebsverordnung (EigVO
NRW) nichts anderes bestimmt. Die Einzelheiten regelt
eine Dienstanweisung des Direktors des Landschaftsver-
bandes Rheinland.

§ 15 

Stammkapital

Das Stammkapital der Krankenhauszentralwäsche-
reien beträgt 5.625.000 ¤.

§ 16 

In-Kraft-Treten

(1) Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntma-
chung im Gesetz- und Verordnungsblatt NRW in Kraft.

(2) Gleichzeitig wird die von der Landschaftsver-
sammlung Rheinland am 18. Mai 2004 beschlossene Be-
triebssatzung für die Krankenhauszentralwäschereien
des Landschaftsverbandes Rheinland (GV. NRW. S. 297)
aufgehoben.

Der Vorsitzende 
der Landschaftsversammlung Rheinland

D r.  W i l h e l m

Der Schriftführer 
der Landschaftsversammlung Rheinland

M o l s b e r g e r

Die vorstehende Neufassung der Betriebssatzung für
die Krankenhauszentralwäschereien des Landschafts-
verbandes Rheinland wird gemäß § 6 Abs. 2 Land-

schaftsverbandsordnung in der z.Zt. geltenden Fassung
bekannt gemacht.

Nach § 6 Abs. 3 Landschaftsverbandsordnung kann
die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften
der Landschaftsverbandsordnung gegen die Satzung
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht
mehr geltend gemacht werden, es sei denn,

– eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,

– die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden,

– der Direktor des Landschaftsverbandes hat den Be-
schluss der Landschaftsversammlung vorher bean-
standet oder

– der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem
Landschaftsverband vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet
worden, die den Mangel ergibt.

Köln, den 7. September 2005

Der Direktor 
des Landschaftsverbandes Rheinland

M o l s b e r g e r

– GV. NRW. 2005 S. 788

2022
Betriebssatzung 

des Landschaftsverbandes Rheinland 
für den Servicebetrieb Viersen

Vom 7. September 2005

Aufgrund des § 6 Abs. 1 und § 7 Abs. 1 Buchstabe d
der Landschaftsverbandsordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung
vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 657), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 5. April 2005 (GV. NRW. S. 306), hat
die Landschaftsversammlung des Landschaftsverbandes
Rheinland am 7. September 2005 folgende Satzung be-
schlossen:

1. Abschnitt 
Allgemeine Vorschriften, Rechtsgrundlagen 

und Organisation

§ 1 

Geltungsbereich, Name

(1) Diese Betriebssatzung gilt für den Servicebetrieb
Viersen.

(2) Der Betrieb führt die Bezeichnung „Servicebetrieb
Viersen“ (im Folgenden „Betrieb“ genannt).

§ 2 

Rechtsgrundlagen

Der Betrieb wird organisatorisch, verwaltungsmäßig
und finanzwirtschaftlich gesondert wie ein Eigenbetrieb
nach den dafür geltenden gesetzlichen Vorschriften und
den Bestimmungen dieser Betriebssatzung geführt. 

§ 3 

Aufgabe des Betriebes

(1) Aufgabe des Betriebes ist die Erbringung von
Dienstleistungen für die wie Eigenbetriebe geführten
Einrichtungen des Landschaftsverbandes Rheinland im
Gesundheits- und Sozialbereich im Kreis Viersen unter
Beachtung deren rechtlicher und fachlicher Eigenstän-
digkeit sowie der für sie geltenden Satzungen und Vor-
schriften. Eine Ausweitung der Aufgaben auf die Er-
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bringung von Dienstleistungen für weitere wie Eigenbe-
triebe geführte Einrichtungen des Landschaftsverbandes
Rheinland im Gesundheits- und Sozialbereich in den an
den Kreis Viersen angrenzenden Kreisen und kreisfreien
Städten ist zulässig.

(2) Der Betrieb kann Neben- und Hilfseinrichtungen
unterhalten, die seinen Betriebszweck fördern und wirt-
schaftlich mit ihm zusammenhängen.

§ 4 

Betriebsleitung

(1) Die Funktion der Betriebsleitung wird von einer
Betriebsleiterin/einem Betriebsleiter wahrgenommen.
Diese/dieser muss über die notwendigen fachlichen,
kaufmännischen und technischen Voraussetzungen zur
Wahrnehmung der Leitungsfunktion verfügen.

(2) Die Betriebsleitung trägt die Bezeichnung „Ma-
nagement“.

(3) Die Betriebsleitung wird auf die Dauer von fünf
Jahren bestellt.

(4) Die Vertretung der Betriebsleitung wird aus dem
Kreis der Abteilungsleitungen bestellt.

(5) Für Schäden haftet die Betriebsleitung entspre-
chend den Vorschriften des § 84 des Landesbeamtenge-
setzes.

§ 5 

Aufgaben der Betriebsleitung

(1) Die Betriebsleitung ist dafür verantwortlich, dass
der Betrieb nach wirtschaftlichen Grundsätzen geführt
wird.

(2) Die Betriebsleitung leitet den Betrieb selbstständig,
soweit nicht durch die Landschaftsverbandsordnung, die
Eigenbetriebsverordnung oder diese Satzung etwas an-
deres bestimmt ist. Die Betriebsleitung hat den Betriebs-
ausschuss über alle wichtigen betrieblichen Angelegen-
heiten, insbesondere über die geplante Geschäftspolitik
und andere grundsätzliche Fragen der Unternehmens-
planung umfassend zu unterrichten.

(3) Der Betriebsleitung obliegt die laufende Betriebs-
führung. Näheres regelt eine Dienstanweisung für die
Betriebsleitung, die der Direktor des Landschaftsver-
bandes Rheinland im Benehmen mit dem Betriebsaus-
schuss erlässt.

§ 6 

Abteilungsleitung

(1) Die jeweilige Abteilungsleitung nimmt ihre fach-
lichen Aufgaben eigenverantwortlich wahr. Sie ist zur
Zusammenarbeit verpflichtet. 

(2) Die Geschäftsverteilung zwischen der Betriebslei-
tung und den einzelnen Abteilungsleitungen wird von
der Betriebsleitung grundsätzlich geregelt und ist dem
Träger bekannt zu geben.

§ 7 

Vertretung des Betriebes

(1) In den Angelegenheiten des Betriebes wird der
Landschaftsverband durch die Betriebsleitung vertreten,
sofern die LVerbO oder die EigVO NRW keine andere
Regelung treffen. Verpflichtende Erklärungen können
insoweit von den entsprechend ermächtigten Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern abgegeben werden, wobei der
Kreis der Vertretungsberechtigten und der Beauftragten
sowie der Umfang ihrer Vertretungsbefugnisse öffentlich
bekannt zu machen ist. 

(2) Die Vertretungsberechtigten unterzeichnen unter
dem Namen des Betriebes (siehe § 1 Abs. 2).

(3) Bei verpflichtenden Erklärungen der nicht laufen-
den Betriebsführung ist nach § 21 Abs. 1 LVerbO zu ver-
fahren. 

(4) Der Schriftwechsel des Betriebes wird sowohl in
Angelegenheiten der laufenden Betriebsführung als auch
in Ausführung von Beschlüssen des Betriebsausschusses

und der Landschaftsversammlung bzw. des Landschafts-
ausschusses unter der Bezeichnung „Der Direktor des
Landschaftsverbandes Rheinland – Servicebetrieb Vier-
sen“ geführt.

§ 8 

Personalangelegenheiten

(1) Die Betriebsleitung, ihre Vertretungen und alle
übrigen Abteilungsleitungen werden aufgrund eines Be-
schlusses des Landschaftsausschusses vom Direktor des
Landschaftsverbandes Rheinland eingestellt, bestellt
und abberufen. 

(2) Andere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit
Vergütungsgruppe BAT II oder höher bzw. mit den ent-
sprechenden Entgeltgruppen nach TVöD werden auf-
grund eines Beschlusses des Betriebsausschusses von der
Betriebsleitung eingestellt.

(3) Die übrigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
werden nach Maßgabe der Stellenübersicht von der Be-
triebsleitung eingestellt.

(4) Für Entlassungen, Kündigungen und andere ar-
beitsrechtliche Maßnahmen der in Absatz 2 und 3 ge-
nannten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist die
Betriebsleitung zuständig. Im Übrigen ist der Direktor
des Landschaftsverbandes Rheinland zuständig.

(5) Vor Eingruppierungen, Kündigungen oder Entlas-
sungen durch den Direktor des Landschaftsverbandes
Rheinland ist die Betriebsleitung zu hören.

2. Abschnitt 
Zuständigkeit des Trägers

§ 9 

Landschaftsversammlung

(1) Die Landschaftsversammlung Rheinland entschei-
det über die Angelegenheiten, die ihr nach der Land-
schaftsverbandsordnung und dieser Satzung vorbehalten
sind.

(2) Die Landschaftsversammlung Rheinland entschei-
det insbesondere über:

1. Erlass, Änderung und Aufhebung der Betriebssat-
zung,

2. Feststellung und Änderung des Wirtschaftsplanes,

3. Feststellung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richtes sowie Verwendung eines Gewinns oder Be-
handlung eines Verlustes sowie die Entlastung des
Betriebsausschusses,

4. Auflösung des Betriebes,

5. Rückzahlung von Eigenkapital an den Landschafts-
verband.

(3) Sie berät über die Finanzplanung.

§ 10 

Landschaftsausschuss

(1) Der Landschaftsausschuss entscheidet über alle
Angelegenheiten des Betriebes, soweit sie nicht der
Landschaftsversammlung, ihren Fachausschüssen, dem
Direktor des Landschaftsverbandes Rheinland oder der
Betriebsleitung vorbehalten sind.

(2) Der Landschaftsausschuss entscheidet insbesonde-
re über:

1. Einstellung, Bestellung und Abberufung der Be-
triebsleitung, ihrer Vertretungen und der übrigen Ab-
teilungsleitungen,

2. allgemeine Vertrags- und Anstellungsbedingungen
für die Betriebsleitung und deren Vertretung,

3. Stilllegung bzw. Hinzufügen wesentlicher Betriebs-
teile,

4. Zuordnung von Grundstücken zum Sondervermögen,

5. An- und Verkauf von Grundstücken sowie Bestellung
dinglicher Rechte an Grundstücken,
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6. Stellungnahmen des Landschaftsverbandes zu öffent-
lichen Planungsvorhaben soweit das Sondervermögen
betroffen ist, ausgenommen Flächennutzungspläne
und Bebauungspläne, wobei die Betriebsleitung vor
der Abgabe der Stellungnahme anzuhören ist,

7. Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Betriebs-
ausschuss und dem Direktor des Landschaftsverban-
des Rheinland gemäß § 13 Abs. 3 Satz 2 sowie zwi-
schen dem Betriebsausschuss und dem Kämmerer ge-
mäß § 12 Abs. 3 Satz 2,

8. mittel- und langfristige Investitionen, soweit die Ge-
samtkosten der Maßnahme 750.000 ¤ überschreiten.

§ 11 

Betriebsausschuss

(1) Der Betriebsausschuss ist Fachausschuss im Sinne
der Landschaftsverbandsordnung. Seine Rechte und
Pflichten regeln die Eigenbetriebsverordnung und die
Zuständigkeits- und Verfahrensordnung für die Aus-
schüsse der Landschaftsversammlung Rheinland und ih-
rer Kommissionen, soweit in dieser Satzung nichts ande-
res bestimmt ist. Seine Zusammensetzung ergibt sich aus
§ 13 Abs. 3 LVerbO und der Hauptsatzung des Land-
schaftsverbandes Rheinland.

(2) Der Direktor des Landschaftsverbandes Rheinland
oder sein Vertreter kann im Betriebsausschuss jederzeit
das Wort verlangen.

(3) An den Beratungen des Betriebsausschusses nimmt
die Betriebsleitung teil. Sie ist berechtigt und auf Ver-
langen verpflichtet, ihre Ansicht zu einem Punkt der Ta-
gesordnung darzulegen. 

(4) Die Mitglieder des Betriebsausschusses haften ent-
sprechend den gesetzlichen Bestimmungen.

§ 12 

Aufgaben des Betriebsausschusses

(1) Der Betriebsausschuss berät alle Angelegenheiten
vor, die in der Landschaftsversammlung, dem Land-
schaftsausschuss oder einem anderen Fachausschuss zu
entscheiden sind.

Er berät insbesondere über:

1. Einstellung, Bestellung und Abberufung der Be-
triebsleitung, ihrer Vertretungen und der übrigen Ab-
teilungsleitungen,

2. allgemeine Vertrags- und Anstellungsbedingungen
für die Betriebsleitung und deren Vertretung,

3. Stilllegung bzw. Hinzufügen wesentlicher Betriebs-
teile,

4. Zuordnung von Grundstücken zum Sondervermögen,

5. An- und Verkauf von Grundstücken sowie Bestellung
dinglicher Rechte an Grundstücken,

6. Stellungnahmen des Landschaftsverbandes zu öffent-
lichen Planungsvorhaben soweit das Sondervermögen
betroffen ist, ausgenommen Flächennutzungspläne
und Bebauungspläne, wobei die Betriebsleitung vor
der Abgabe der Stellungnahme anzuhören ist,

7. Durchführung einer Weisung des Direktors des Land-
schaftsverbandes Rheinland nach § 13 Abs. 3 Satz 1,

8. mittel- und langfristige Investitionen, soweit die Ge-
samtkosten der Maßnahme 750.000 ¤ überschreiten.

(2) Der Betriebsausschuss entscheidet unbeschadet
von den Zuständigkeiten des Krankenhausausschusses
über:

1. die Richtlinien der Geschäftsführung,

2. die Festlegung der Modalitäten für die Leistungs-
abrechnung mit den Abnehmereinrichtungen,

3. erfolgsgefährdende Mehraufwendungen, sofern sie
nicht unabweisbar und eilbedürftig sind,

4. nicht eilbedürftige Mehrausgaben von mehr als
50.000 ¤ oder mehr als 30% des Ansatzes für Einzel-
vorhaben des Vermögensplanes, mindestens jedoch
25.000 ¤, sofern nicht andere Gremien in ihrer Zu-
ständigkeit über Maßnahmen entschieden haben,

5. die Benennung des Prüfers für den Jahresabschluss
und den Lagebericht (Jahresabschlussprüfung), der
möglichst nach fünf Jahren zu wechseln ist,

6. Aufträge nach der VOL bei einem Vergabewert von
mehr als 150.000 ¤,

7. Aufträge nach der VOB mit einem Vergabewert von
mehr als 150.000 ¤ bei kurzfristigen Investitionen so-
wie bei mittel- und langfristigen Investitionen, so-
weit die Gesamtkosten der Maßnahme 750.000 ¤
nicht überschreiten,

8. Miet- und Pachtverträge für Grundstücke und Räu-
me des Sondervermögens mit einer Monatsmiete/
-pacht von mehr als 5.000 ¤,

9. Stundung von Forderungen von mehr als 25.000 ¤
sowie Erlass/Niederschlagung von Forderungen von
mehr als 10.000 ¤,

10. die Entlastung der Betriebsleitung.

(3) Die Betriebsleitung legt dem Betriebsausschuss
vierteljährlich eine Übersicht über getätigte Vergaben ab
einer Summe von 10.000 ¤ vor.

(4) Vor Entscheidungen über finanzwirtschaftliche An-
gelegenheiten, die den Haushalt des Landschaftsverban-
des Rheinland berühren, ist der Kämmerer des Land-
schaftsverbandes im Betriebsausschuss zu hören. Wird
hierbei kein Einvernehmen erzielt, ist die Angelegenheit
über den Finanz- und Wirtschaftsausschuss dem Land-
schaftsausschuss zur Entscheidung vorzulegen.

§ 13 

Der Direktor des Landschaftsverbandes Rheinland

(1) Der Direktor des Landschaftsverbandes Rheinland
ist Dienstvorgesetzter aller Beschäftigten des Betriebes.

(2) Der Direktor des Landschaftsverbandes Rheinland
achtet auf die Übereinstimmung der Tätigkeit der Be-
triebsleitung mit den allgemeinen Zielen des Land-
schaftsverbandes. Im Interesse der Einheitlichkeit der
Verwaltungsführung kann er der Betriebsleitung Wei-
sungen erteilen; ausgenommen hiervon sind die Angele-
genheiten der laufenden Betriebsführung, die aus-
schließlich der Betriebsleitung unterliegen (vgl. § 6
Abs. 2 und 3 EigVO NRW).

(3) Sieht sich die Betriebsleitung nach pflichtgemäßem
Ermessen außer Stande, die Verantwortung für die
Durchführung einer Weisung übernehmen zu können,
und führt ein Hinweis auf entgegenstehende Bedenken
nicht zu einer Änderung der Weisung, so muss sich die
Betriebsleitung an den Betriebsausschuss wenden. Wird
keine Übereinstimmung zwischen dem Betriebsaus-
schuss und dem Direktor des Landschaftsverbandes
Rheinland erzielt, so ist die Entscheidung des Land-
schaftsausschusses herbeizuführen.

(4) Die Betriebsleitung hat den Direktor des Land-
schaftsverbandes Rheinland über alle wichtigen Angele-
genheiten, insbesondere über die geplante Geschäftspo-
litik und andere grundsätzliche Fragen der Unterneh-
mensplanung rechtzeitig zu unterrichten und ihm auf
Verlangen Auskunft zu erteilen.

(5) Der Direktor des Landschaftsverbandes Rheinland
regelt mit Zustimmung des Betriebsausschusses in einer
Dienstanweisung die Geschäftsverteilung der Betriebs-
leitung sowie ihre Zuständigkeiten im Einzelnen.

(6) Der Direktor des Landschaftsverbandes Rheinland
hat den Betriebsausschuss über alle wichtigen Angele-
genheiten, die die Entwicklung des Landschaftsverban-
des Rheinland betreffen, zu unterrichten.

(7) Der Direktor des Landschaftsverbandes Rheinland
bereitet im Benehmen mit der Betriebsleitung die Vorla-
gen für die Landschaftsversammlung und den Land-
schaftsausschuss vor. Er ist unbeschadet der Zuständig-
keit des Landschaftsausschusses und der Fachausschüs-
se zuständig für:

1. Rahmenvorgaben für die Organisation des Betriebes,

2. die Förderung von Investitionen,

3. Steuerangelegenheiten,
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4. Rechtsstreitigkeiten aller Gerichtsbarkeiten ab der
zweiten Instanz,

5. Versicherungsverträge einschließlich Schadensregu-
lierungen,

6. Miet- und Pachtverträge über Grundstücke und Räu-
me außerhalb des Sondervermögens,

7. Systeme der automatisierten Datenverarbeitung und
deren Verbund,

8. Stellungnahmen des Landschaftsverbandes zu Flä-
chennutzungsplänen und Bebauungsplänen, wobei
die Betriebsleitung vor Abgabe der Stellungnahme zu
hören ist.

(8) In Fällen äußerster Dringlichkeit kann der Direk-
tor des Landschaftsverbandes Rheinland Anordnungen,
die einen Beschluss des Landschaftsausschusses oder des
Betriebsausschusses erfordern, ohne eine solche Ent-
scheidung im Einvernehmen mit dem Vorsitzenden des
Landschaftsausschusses treffen. Der Landschaftsaus-
schuss und der Betriebsausschuss sind in diesem Fall je-
doch unverzüglich zu unterrichten.

§ 14 

Stellung des Kämmerers

(1) Die Betriebsleitung hat dem Kämmerer den Ent-
wurf des Wirtschaftsplanes (Erfolgsplan, Stellenüber-
sicht und Vermögensplan), der mittelfristigen Erfolgs-
und Finanzplanung (Investitionsprogramm und Finanz-
plan) sowie des Jahresabschlusses mit seinen Anlagen
zuzuleiten. Sie hat dem Kämmerer ferner die vierteljähr-
lichen, bei defizitärer Entwicklung monatlichen
Zwischenberichte sowie die Ergebnisse der Kosten- und
Leistungsrechnung zur Verfügung zu stellen. Auf Verlan-
gen hat sie darüber hinaus alle sonstigen finanzwirt-
schaftlichen Auskünfte sowie Zwischenberichte auch in
kürzeren Zeitabständen zu erteilen.

(2) Tritt der Kämmerer einem nach Absatz 1 Satz 1
vorgelegten Entwurf nicht bei, so ist der Entwurf den
Einwendungen entsprechend zu ändern, soweit der Di-
rektor des Landschaftsverbandes Rheinland dies ver-
langt. In diesem Fall ist der Betriebsausschuss zu unter-
richten.

(3) Vor Entscheidungen über erfolgsgefährdende
Mehraufwendungen und sonstige finanzwirtschaftliche
Angelegenheiten, die den Haushalt des Landschaftsver-
bandes Rheinland berühren, ist der Kämmerer im Be-
triebsausschuss zu hören. Wird dort kein Einvernehmen
erzielt, ist die Angelegenheit über den Finanz- und Wirt-
schaftsausschuss dem Landschaftsausschuss zur Ent-
scheidung vorzulegen.

3. Abschnitt 
Wirtschaftsführung, Rechnungswesen und 

Rechnungslegung

§ 15 

Wirtschaftsführung und Rechnungswesen

(1) Der Betrieb ist als Sondervermögen zu verwalten
und nachzuweisen. Auf die Erhaltung des Sondervermö-
gens ist Bedacht zu nehmen.

(2) Das Wirtschaftsjahr des Betriebes entspricht dem
Haushaltsjahr des Landschaftsverbandes Rheinland.

(3) Die Buchführung des Betriebes wird nach den Re-
geln der kaufmännischen doppelten Buchführung ge-
führt.

(4) Für die Prüfung der Wirtschaftsführung und des
Rechnungswesens ist das Rechnungsprüfungsamt des
Landschaftsverbandes gemäß den Vorschriften der
Rechnungsprüfungsordnung des Landschaftsverbandes
Rheinland zuständig.

§ 16 

Wirtschaftsplan

(1) Für den Betrieb ist zu Beginn eines jeden Wirt-
schaftsjahres ein Wirtschaftsplan, bestehend aus einem

Erfolgsplan, einem Vermögensplan und einer Stellen-
übersicht, und die Finanzplanung von der Betriebslei-
tung in entsprechender Anwendung der jeweiligen Vor-
schriften der Eigenbetriebsverordnung und unter Beach-
tung sonstiger bundes- und landesrechtlicher Regelun-
gen aufzustellen.

(2) Der nach Absatz 1 aufgestellte Wirtschaftsplan ist
unverzüglich zu ändern, 

1. wenn eine erhebliche Abweichung vom Erfolgsplan
vorliegt, was insbesondere dann der Fall ist, wenn
das voraussichtliche Jahresergebnis sich gegenüber
dem im Erfolgsplan veranschlagten Jahresergebnis
um mehr als 1% der Summe der erfolgswirksamen
Aufwendungen verschlechtert,

2. wenn eine erheblich höhere Zuführung aus dem Trä-
gerhaushalt zum Vermögensplan erforderlich wird,
was insbesondere dann der Fall ist, wenn mehr als
100.000 ¤ zum Ausgleich des Vermögensplans zuge-
führt werden müssen,

3. wenn weitere Verpflichtungsermächtigungen vorgese-
hen werden sollen,

4. wenn eine erhebliche Vermehrung oder Hebung der in
der Stellenübersicht vorgesehenen Stellen vorliegt,
was insbesondere dann der Fall ist, wenn die Ge-
samtstellenzahl um mehr als 10% vermehrt oder
mehr als 10% der Stellen um mehr als eine Vergü-
tungs-/Lohngruppe angehoben werden sollen, es sei
denn es handelt sich um eine vorübergehende Ein-
stellung von Aushilfskräften.

§ 17 

Jahresabschluss und Lagebericht

(1) Für den Betrieb ist zum Schluss eines jeden Wirt-
schaftsjahres ein Jahresabschluss im Sinne von § 21 Ei-
genbetriebsverordnung bis zum Ablauf von sechs Mo-
naten nach Ende des Wirtschaftsjahres aufzustellen.
Gleichzeitig hiermit ist auch ein Lagebericht im Sinne
von § 25 Eigenbetriebsverordnung zu erstellen.

(2) Die nach Absatz 1 aufzustellenden Berichte sind
durch einen Wirtschaftsprüfer zu prüfen.

§ 18 

Zahlungsverkehr

Die Zahlungsabwicklung des Betriebes ist nach den
Vorschriften der Gemeindeordnung (GO NRW) und der
Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden
(GemHVO NRW) in der jeweils gültigen Fassung durch-
zuführen, soweit die Eigenbetriebsverordnung (EigVO
NRW) nichts anderes bestimmt. Die Einzelheiten regelt
eine Dienstanweisung des Direktors des Landschaftsver-
bandes Rheinland.

§ 19 

In-Kraft-Treten

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekannt-
machung im Gesetz- und Verordnungsblatt NRW in
Kraft.

(2) Gleichzeitig wird die von der Landschaftsver-
sammlung Rheinland am 18. Mai 2004 beschlossene Be-
triebssatzung des Landschaftsverbandes Rheinland für
den Servicebetrieb Viersen (GV. NRW. S. 305) aufgeho-
ben.

Der Vorsitzende 
der Landschaftsversammlung Rheinland

D r.  W i l h e l m

Der Schriftführer 
der Landschaftsversammlung Rheinland

M o l s b e r g e r

Die vorstehende Neufassung Betriebssatzung des
Landschaftsverbandes Rheinland für den Servicebetrieb
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Viersen wird gemäß § 6 Abs. 2 Landschaftsverbandsord-
nung in der z.Zt. geltenden Fassung bekannt gemacht.

Nach § 6 Abs. 3 Landschaftsverbandsordnung NRW
kann die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschrif-
ten der Landschaftsverbandsordnung gegen die Satzung
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht
mehr geltend gemacht werden, es sei denn,

– eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,

– die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden,

– der Direktor des Landschaftsverbandes hat den Be-
schluss der Landschaftsversammlung vorher bean-
standet oder

– der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem
Landschaftsverband vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet
worden, die den Mangel ergibt.

Köln, den 7. September 2005

Der Direktor 
des Landschaftsverbandes Rheinland

M o l s b e r g e r

– GV. NRW. 2005 S. 791

2022
Betriebssatzung 

für die Informationsverarbeitung und Kommuni-
kationstechnik des Landschaftsverbandes 

Rheinland (LVR InfoKom)
Vom 7. September 2005

Aufgrund  des § 6 Abs. 1 und § 7 Abs. 1 Buchstabe d
der Landschaftsverbandsordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung
vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 657), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 5. April 2005 (GV. NRW. S. 306) in
Verbindung mit § 3 Abs. 1 des Artikels 1 des Gesetzes
vom 16. Dezember 2004 (GV. NRW. S. 816), hat die Land-
schaftsversammlung des Landschaftsverbandes Rhein-
land am 7. September 2005 folgende Satzung beschlos-
sen:

§ 1 

Rechtsform, Name, Stammkapital

Die Informationsverarbeitung und Kommunikations-
technik des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR Info-
Kom) wird als wirtschaftlich und organisatorisch eigen-
ständige Einrichtung des Landschaftsverbandes Rhein-
land wie ein Eigenbetrieb (Betrieb) geführt.

Das Stammkapital des Betriebs beträgt 4.300.000 ¤.

Die Liquidität des Betriebes wird durch die Inan-
spruchnahme von Kassenkrediten des Trägers sicherge-
stellt.

§ 2 

Aufgaben und Zielsetzungen des Betriebes

(1) Der Betrieb entwickelt, beschafft, betreibt und
unterhält die informationsverarbeitenden und kommu-
nikationstechnischen Systeme des Landschaftsverban-
des Rheinland, seiner Dezernate, Betriebe und sonstigen
Einrichtungen einschließlich der Steuerung der ange-
schlossenen Endgeräte und der im Netz integrierten in-
telligenten Komponenten wie z. B. Personalcomputer
und Drucker.

Er ist für die Datensicherung und den Datenschutz der
von ihm betreuten Serverplattformen einschließlich

Netzwerk-Management und Nachrichtentechnik verant-
wortlich.

(2) Der Betrieb erbringt für den Landschaftsverband
Rheinland und seine Einrichtungen Dienstleistungen auf
dem Gebiet der Informationsverarbeitung und Kommu-
nikationstechnik. Solche Dienstleistungen können auch
für die Mitglieder der Rheinischen Versorgungskasse für
Gemeinden und Gemeindeverbände (RVK)/Rheinische
Zusatzversorgungskasse für Gemeinden und Gemeinde-
verbände (RZVK) im Rahmen der der RVK und der
RZVK obliegenden oder übertragenen Aufgaben sowie
für den Landesbetrieb Straßenbau und den Bau- und
Liegenschaftsbetrieb des Landes NRW erbracht werden,
soweit die Landesbetriebe durch öffentlich-rechtliche
Vereinbarungen dem Landschaftsverband Rheinland be-
fristet die Durchführung von Aufgaben auf dem Gebiet
der Informationsverarbeitung und Kommunikations-
technik übertragen haben. Zu den Dienstleistungen im
Sinne von Satz 1 gehören insbesondere:

1. Beratung, Auswahl, Test, Beschaffung, Implementie-
rung, Betrieb und Betreuung

– der Netz-Infrastruktur mit den dazugehörigen Sys-
temen und Verbindungskomponenten einschließlich
der Netz-Software für zentrale und dezentrale Ser-
ver sowie für Arbeitsplatzsysteme;

– der Telekommunikationsinfrastruktur mit den da-
zugehörenden zentralen und dezentralen System-
komponenten;

– der System-Hard- und Software einschließlich Be-
triebssysteme und betriebssystemnahe Software
wie Compiler, Datenbanken, Tools etc. einschließ-
lich Basisdienste für Standardsoftware.

2. Beratung, Auswahl, Test, zentrale Ausschreibung und
Abschluss von Rahmenverträgen, Implementierung
und Betreuung von Informations- und Kommunika-
tionssystemen an den Arbeitsplätzen und daran ange-
schlossenen Komponenten einschließlich systemnaher
Software sowie Erarbeitung von Standards.

3. Entwicklung, Beratung, Auswahl, Beschaffung, Test,
Implementierung, Schulung, Betrieb, Betreuung und
Pflege von IT-Anwendungen möglichst auf der Basis
von Standardsoftware.

4. Auswahl, Test, Beschaffung, Implementierung, Fort-
schreibung und Betreuung sowie Entwicklung und
Pflege von Individualsoftware.

5. Konzeption, Planung, Durchführung und Kontrolle
von Fortbildungsmaßnahmen für alle IT-Wissensbe-
reiche.

(3) Der Betrieb erbringt seine Leistungen aufgrund
von mit dem Auftraggeber geschlossenen Vereinbarun-
gen.

Die Inanspruchnahme externer Dienstleistungen im
Bereich IT für die Dienststellen und Einrichtungen des
Landschaftsverbandes Rheinland ist nur durch den Be-
trieb und nur, wenn dieser die Dienstleistung nicht er-
bringen kann, in Abstimmung mit dem Betrieb möglich.

(4) Zielsetzung des Betriebes ist die Unterstützung ei-
ner effektiven und bürgernahen Aufgabenerfüllung des
Landschaftsverbandes Rheinland, seiner Dezernate, Be-
triebe und sonstigen Einrichtungen und damit ein wirt-
schaftliches Verwaltungshandeln.

§ 3

Betriebsleitung

(1) Der Betrieb wird durch eine Betriebsleiterin oder
einen Betriebsleiter (Betriebsleitung gemäß § 2 Eigenbe-
triebsverordnung) geleitet. Diese/dieser muss über die
notwendigen fachlichen und kaufmännischen Vo-
raussetzungen zur Wahrnehmung der Leitungsfunktion
verfügen.

(2) Die Betriebsleitung trägt die Bezeichnung „Ge-
schäftsführung“.

(3) Zur Vertretung der Betriebsleitung wird eine stell-
vertretende Betriebsleiterin oder ein stellvertretender
Betriebsleiter bestellt.
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(4) Die Betriebsleiterin/der Betriebsleiter sowie die
stellvertretende Betriebsleiterin/der stellvertretende Be-
triebsleiter werden vom Landschaftsausschuss für die
Dauer von 5 Jahren bestellt.

(5) Die Betriebsleitung handelt selbständig, soweit
nicht durch die Landschaftsverbandsordnung, die Ei-
genbetriebverordnung oder durch diese Satzung etwas
anderes bestimmt ist. Die Betriebsleitung  hat den Be-
triebsausschuss über alle wichtigen betrieblichen Ange-
legenheiten, insbesondere über die geplante Geschäfts-
politik und andere grundsätzliche Fragen der Unterneh-
mensplanung umfassend zu unterrichten.

Der Betriebsleitung obliegt insbesondere die laufende
Betriebsführung.

Näheres regelt die Dienstanweisung für die Betriebs-
leitung, die der Direktor des Landschaftsverbandes
Rheinland im Benehmen mit dem Betriebsausschuss er-
lässt.

(6) Die Betriebsleitung ist dafür verantwortlich, dass
der Betrieb nach wirtschaftlichen Grundsätzen geführt
wird. Für Schäden haftet die Betriebsleitung entspre-
chend den Vorschriften des § 84 des Landesbeamtenge-
setzes.

(7) Führt eine Entscheidung zu Ausgaben, die ein De-
fizit verursachen, das vom Träger zu finanzieren wäre,
muss die Betriebsleitung den Betriebsausschuss und den
Direktor des Landschaftsverbandes Rheinland unver-
züglich unterrichten. Bis zur Entscheidung des Trägers
darf die Entscheidung nicht umgesetzt werden. Das wei-
tere Verfahren richtet sich nach § 10 Abs. 3 dieser Sat-
zung.

§ 4 

Vertretung des Betriebes

(1) In den Angelegenheiten des Betriebes wird der
Landschaftsverband Rheinland durch die Betriebslei-
tung vertreten, sofern die LVerbO oder die EigVO NRW
keine andere Regelung treffen. Die Einzelheiten regelt
die entsprechende Dienstanweisung.

(2) Der Kreis der Vertretungsberechtigten und der Be-
auftragten sowie der Umfang ihrer Vertretungsbefug-
nisse werden öffentlich bekannt gegeben. Die Vertre-
tungsberechtigten und die Beauftragten unterzeichnen
unter dem Namen des Betriebes.

(3) Bei verpflichtenden Erklärungen für den Betrieb
ist nach § 21 Landschaftsverbandsordnung (LVerbO) zu
verfahren. 

Auf Verpflichtungen, die zur Durchführung der lau-
fenden Betriebsführung eingegangen werden, findet § 21
Abs. 1 LVerbO keine Anwendung.

§ 5 

Zuständigkeit der Landschaftsversammlung

(1) Die Landschaftsversammlung entscheidet über:

a) Erlass, Änderung und Aufhebung der Betriebssat-
zung

b) Feststellung und Änderung des Wirtschaftsplanes

c) Feststellung des Jahresabschlusses sowie Verwen-
dung eines Gewinns oder Behandlung eines Verlustes
sowie die Entlastung des Betriebsausschusses

d) Auflösung des Betriebes

e) Änderung des Stammkapitals.

(2) Sie berät über den Finanzplan einschl. des Investi-
tionsprogramms des Betriebes.

§ 6 

Zuständigkeit des Landschaftsausschusses

(1) Der Landschaftsausschuss entscheidet über alle
Angelegenheiten des Betriebes, soweit sie nicht der
Landschaftsversammlung, ihren Fachausschüssen, dem
Direktor des Landschaftsverbandes Rheinland oder der
Betriebsleitung vorbehalten sind. 

(2) Er entscheidet insbesondere über:

1. Aufgaben und Zielplanung des Betriebes,

2. Grundsätze der Organisation des Betriebes,

3. Auflösung wesentlicher Betriebsteile,

4. Einstellung, Bestellung und Abberufung der Be-
triebsleiterin/des Betriebsleiters und der Vertrete-
rin/des Vertreters, sowie deren allgemeine Vertrags-
und Anstellungsbedingungen,

5. Mittel- und langfristige Investitionen, soweit die Ge-
samtkosten der Maßnahme 750.000 ¤ überschreiten,

6. Änderung des Sondervermögens,

7. An- und Verkauf von Grundstücken sowie die Bestel-
lung dinglicher Rechte an Grundstücken,

8. Durchführung einer Weisung des Direktors des Land-
schaftsverbandes Rheinland nach § 6 Abs. 2 Satz 4
Eigenbetriebsverordnung,

9. Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Betriebs-
ausschuss und dem Direktor des Landschaftsverban-
des Rheinland gemäß § 8 Abs. 1 Satz 2 sowie zwi-
schen Betriebsausschuss und Kämmerer gemäß § 10
Abs. 3.

§ 7 

Zuständigkeit des Betriebsausschusses

(1) Der Betriebsausschuss ist Fachausschuss im Sinne
der LVerbO. Seine Zusammensetzung regelt die Haupt-
satzung. 

Seine Rechte und Pflichten regelt die Eigenbetriebs-
verordnung, soweit in dieser Satzung nichts anderes be-
stimmt ist.

Er berät über alle Angelegenheiten des Betriebes, die
der Entscheidung der Landschaftsversammlung, des
Landschaftsausschusses oder eines anderen Fachaus-
schusses vorbehalten sind, insbesondere über:

1. Entwürfe des Wirtschafts- und Finanzplanes, des
Jahresabschlusses sowie des Jahresberichtes und des
Investitionsprogramms,

2. Änderung des Sondervermögens,

3. An- und Verkauf von Grundstücken sowie Bestellung
dinglicher Rechte an Grundstücken,

4. Durchführung einer Weisung des Direktors des Land-
schaftsverbandes Rheinland nach § 8 Abs. 2 Satz 1.

(2) Er entscheidet über:

1. die Festlegung der allgem. Vertragsbedingungen
(AVB),

2. erfolgsgefährdende Mehraufwendungen, sofern sie
nicht unabweisbar und nicht eilbedürftig sind,

3. nicht eilbedürftige Mehrausgaben von mehr als
50.000 ¤ oder 30% des Umsatzes für Einzelvorhaben
des Vermögensplanes, mind. jedoch 25.000 ¤,

4. Stundung von Forderungen, von mehr als 25.000 ¤ so-
wie Erlass/Niederschlagung von Forderungen von
mehr als 10.000 ¤,

5. Benennung des Prüfers für den Jahresabschluss, der
möglichst nach fünf Jahren zu wechseln ist,

6. Aufträge nach VOL und VOF bei einem Vergabewert
von mehr als 150.000 ¤,

7. Aufträge nach VOB mit einem Vergabewert von mehr
als 150.000 ¤ bei kurzfristigen Investitionen sowie
mittel- und langfristigen Investitionen, soweit die
Gesamtkosten der Maßnahme 750.000 ¤ nicht über-
schreiten,

8. die Entlastung der Betriebsleitung.

(3) Die Betriebsleitung legt dem Betriebsausschuss
vierteljährlich eine Übersicht über getätigte Vergaben ab
einer Summe von 10.000 ¤ vor.

(4) Die Mitglieder des Betriebsausschusses haften ent-
sprechend den gesetzlichen Bestimmungen.
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§ 8 

Direktor des Landschaftsverbandes Rheinland

(1) Der Direktor des Landschaftsverbandes Rheinland
ist Dienstvorgesetzter aller Dienstkräfte des Betriebes.
Er achtet darauf, dass die Tätigkeit der Betriebsleitung
mit dem geltenden Recht und den allgem. Zielen des
Landschaftsverbandes Rheinland im Einklang stehen.

Im Interesse der Einheitlichkeit der Verwaltungsfüh-
rung kann er der Betriebsleitung Weisungen erteilen;
ausgenommen hiervon sind die Angelegenheiten der lau-
fenden Betriebsführung, die ausschließlich der Betriebs-
leitung unterliegen (vgl. § 6 Abs. 2 und 3 EigVO NRW).

(2) Glaubt die Betriebsleitung nach pflichtgemäßem
Ermessen die Verantwortung für die Durchführung einer
Weisung nicht übernehmen zu können, und führt der
Hinweis auf entgegenstehende Bedenken nicht zu einer
Änderung der Weisung, so muss sich die Betriebsleitung
an den Betriebsausschuss wenden. Wird keine Überein-
stimmung zwischen dem Betriebsausschuss und dem Di-
rektor des Landschaftsverbandes Rheinland erzielt, so
ist die Entscheidung des Landschaftsausschusses herbei-
zuführen.

(3) Die Betriebsleitung hat den Direktor des Land-
schaftsverbandes Rheinland über alle wichtigen Angele-
genheiten, insbesondere über die geplante Geschäftspo-
litik und andere grundsätzliche Fragen der Unterneh-
mensplanung rechtzeitig zu unterrichten, und ihm auf
Verlangen Auskunft zu erteilen. Sie hat ihn ebenso wie
den Betriebsausschuss vierteljährlich, bei defizitärer
Entwicklung monatlich über die Entwicklung der Auf-
wendungen und Erträge sowie über die Abwicklung des
Vermögensplanes schriftlich zu unterrichten.

(4) Der Direktor des Landschaftsverbandes Rheinland
hat den Betriebsausschuss über alle wichtigen Angele-
genheiten, die die Entwicklung des Landschaftsverban-
des Rheinland betreffen, zu unterrichten.

(5) Der Direktor des Landschaftsverbandes Rheinland
bereitet im Benehmen mit der Betriebsleitung die Be-
schlüsse des Landschaftsausschusses und der Land-
schaftsversammlung vor. Er ist, unbeschadet der Zustän-
digkeit des Landschaftsausschusses und der Fachaus-
schüsse, zuständig für:

1. Rahmenvorgaben für die Organisation des Betriebes,

2. Versicherungsverträge, einschließlich Schadensregu-
lierung,

3. Steuerangelegenheiten,

4. Rechtsstreitigkeiten.

(6) Der Direktor des Landschaftsverbandes Rheinland
regelt im Benehmen mit dem Betriebsausschuss in einer
Dienstanweisung die Zuständigkeiten der Betriebslei-
tung im Einzelnen.

(7) Wird die Wahrnehmung wesentlicher Aufgaben des
Betriebes durch die Betriebsleitung nicht sichergestellt,
trifft der Direktor des Landschaftsverbandes Rheinland
die erforderlichen Anordnungen. Über die getroffenen
Anordnungen ist der Betriebsausschuss unverzüglich zu
unterrichten.

(8) In Fällen äußerster Dringlichkeit kann der Direk-
tor des Landschaftsverbandes Rheinland Anordnungen,
die einen Beschluss des Landschaftsausschusses oder des
Betriebsausschusses erfordern, ohne eine solche Ent-
scheidung in Einvernehmen mit dem Vorsitzenden des
Landschaftsausschusses treffen. Der Landschaftsaus-
schuss und der Betriebsausschuss sind unverzüglich zu
unterrichten. Der Landschaftsausschuss kann Dringlich-
keitsentscheidungen aufheben.

(9) Der Direktor des Landschaftsverbandes Rheinland
entscheidet bei der Ausführung des Erfolgsplanes über
erfolgsgefährdende Mehraufwendungen, wenn Eile ge-
boten ist, es sei denn die Aufwendungen sind unabweis-
bar. Die zuständigen Ausschüsse sind danach unverzüg-
lich zu unterrichten. 

(10) Der Direktor des Landschaftsverbandes Rhein-
land entscheidet bei Ausführung des Vermögensplanes,
wenn Mehrausgaben für das Einzelvorhaben anfallen,
die den Betrag von 50.000 ¤ oder 30% des Ansatzes,
mind. jedoch 25.000 ¤ überschreiten und Eile geboten ist.

Der Werksausschuss ist danach unverzüglich zu unter-
richten.

§ 9 

Personalangelegenheiten

(1) Die Betriebsleiterin/der Betriebsleiter und deren
Vertreterin/deren Vertreter werden aufgrund eines Be-
schlusses des Landschaftsausschusses vom Direktor des
Landschaftsverbandes Rheinland eingestellt, bestellt
und abberufen.

(2) Andere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit
Vergütungsgruppe BAT II (h.D.) oder höher bzw. mit den
entsprechenden Entgeltgruppen nach TVöD werden auf-
grund eines Beschlusses des Betriebsausschusses von der
Betriebsleitung eingestellt.

(3) Die übrigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
werden nach Maßgabe der Stellenübersicht von der Be-
triebsleitung eingestellt.

(4) Für Entlassungen, Kündigungen und andere ar-
beitsrechtliche Maßnahmen der in Absatz 2 und 3 ge-
nannten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist die
Betriebsleitung zuständig. Im Übrigen ist der Direktor
des Landschaftsverbandes Rheinland zuständig.

(5) Vor Eingruppierungen, Kündigungen oder Entlas-
sungen durch den Direktor des Landschaftsverbandes
Rheinland ist die Betriebsleitung zu hören.

§ 10 

Stellung des Kämmerers

(1) Die Betriebsleitung hat dem Kämmerer den Ent-
wurf des Wirtschaftsplanes (Erfolgsplan, Stellenüber-
sicht und Vermögensplan), der mittelfristigen Erfolgs-
und Finanzplanung (Investitionsprogramm und Finanz-
plan) sowie des Jahresabschlusses mit seinen Anlagen
zuzuleiten. Sie hat dem Kämmerer ferner die viertel-
jährlichen, bei defizitärer Entwicklung monatlichen
Zwischenberichte sowie die Ergebnisse der Kosten- und
Leistungsrechnung zur Verfügung zu stellen. Auf Verlan-
gen hat sie darüber hinaus alle sonstigen finanzwirt-
schaftlichen Auskünfte sowie Zwischenberichte auch in
kürzeren Zeitabständen zu erteilen.

(2) Tritt der Kämmerer einem nach Absatz 1 Satz 1
vorgelegten Entwurf nicht bei, so ist der Entwurf den
Einwendungen entsprechend zu ändern, soweit der Di-
rektor des Landschaftsverbandes Rheinland dies ver-
langt. In diesem Fall ist der Betriebsausschuss zu unter-
richten.

(3) Vor Entscheidungen über erfolgsgefährdende
Mehraufwendungen und sonstige finanzwirtschaftliche
Angelegenheiten, die den Haushalt des Landschaftsver-
bandes Rheinland berühren, ist der Kämmerer im Be-
triebsausschuss zu hören. Wird dort kein Einvernehmen
erzielt, ist die Angelegenheit über den Finanz- und Wirt-
schaftsausschuss dem Landschaftsausschuss zur Ent-
scheidung vorzulegen.

§ 11 

Wirtschaftsführung und Rechnungswesen

(1) Der Betrieb ist als Sondervermögen zu verwalten
und nachzuweisen.

(2) Der Betrieb ist zur Erhaltung des Sondervermögens
und zu seiner technischen und wirtschaftlichen Fortent-
wicklung verpflichtet. Er hat hierfür entsprechende
Rücklagen zu bilden.

(3) Das Wirtschaftsjahr des Betriebes entspricht dem
Haushaltsjahr des Landschaftsverbandes Rheinland.

(4) Für den Betrieb ist ein Wirtschaftsplan bestehend
aus Erfolgsplan, Vermögensplan und Stellenübersicht
sowie eine Finanzplanung aufzustellen.

(5) Der nach Absatz 4 aufgestellte Wirtschaftsplan ist
unverzüglich zu ändern,

a) wenn im Erfolgsplan von den veranschlagten Erträ-
gen und Aufwendungen in erheblichem Umfang ab-
gewichen werden muss, was insbesondere dann der
Fall ist, wenn sich ein Defizit abzeichnet, welches der
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Betrieb auch in den nächsten fünf Wirtschaftsjahren
nach vorsichtiger kaufmännischer Einschätzung
nicht aus eigener Wirtschaftskraft auffangen kann.
Gleiches gilt wenn sich abzeichnet, dass ein beste-
hender Verlustvortrag nicht aus eigener Wirtschafts-
kraft getilgt werden kann.

b) wenn eine erheblich höhere Zuführung aus dem Trä-
gerhaushalt zum Vermögensplan erforderlich wird,
was insbesondere dann der Fall ist, wenn mehr als
100.000 ¤ zum Ausgleich des Vermögensplans zuge-
führt werden müssen,

c) wenn weitere Verpflichtungsermächtigungen vorgese-
hen werden sollen,

d) wenn eine erhebliche Vermehrung oder Hebung der in
der Stellenübersicht vorgesehenen Stellen vorliegt,
was insbesondere dann der Fall ist, wenn die Ge-
samtstellenzahl um mehr als 10% vermehrt oder
mehr als 10% der Stellen um mehr als eine Vergü-
tungs-/Lohngruppe angehoben werden sollen, es sei
denn es handelt sich um eine vorübergehende Ein-
stellung von Aushilfskräften.

(6) Ausgaben für verschiedene Vorhaben des Vermö-
gensplanes sind gegenseitig deckungsfähig.

(7) Die Stellenübersicht hat die im Wirtschaftsjahr er-
forderlichen Stellen für Angestellte zu enthalten. Beam-
te, die bei dem Betrieb beschäftigt werden, sind im Stel-
lenplan des Landschaftsverbandes Rheinland zu führen
und in der Stellenübersicht des Betriebes nachrichtlich
anzugeben.

(8) Die Buchführung des Betriebes wird nach den Re-
geln der kaufmännischen doppelten Buchführung ge-
führt.

(9) Der Betrieb hat eine Kostenrechnung zu erstellen.

(10) Für die Prüfung der Wirtschaftsführung und des
Rechnungswesens durch das Rechnungsprüfungsamt
gelten die Vorschriften der Rechnungsprüfungsordnung
des Landschaftsverbandes Rheinland.

§ 12 

Jahresabschluss

(1) Für den Schluss eines jeden Wirtschaftsjahres ist
ein Jahresabschluss aufzustellen, der aus der Bilanz, der
Gewinn- und Verlustrechnung und dem Anhang besteht.
Gleichzeitig mit dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht
aufzustellen. 

(2) Der Jahresabschluss ist durch einen Wirtschafts-
prüfer zu prüfen.

(3) Die Betriebsleitung hat den Jahresabschluss, den
Lagebericht, die Erfolgsübersicht und die Ergebnisse der
Kostenrechnung zusammen mit dem Bericht des Ab-
schlussprüfers spätestens innerhalb von sechs Monaten
nach Schluss des Wirtschaftsjahres dem Betriebsaus-
schuss vorzulegen.

§ 13 

Zahlungsverkehr

Die Zahlungsabwicklung des Betriebes ist nach den
Vorschriften der Gemeindeordnung (GO NRW) und der
Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden
(GemHVO NRW) in der jeweils gültigen Fassung durch-
zuführen, soweit die Eigenbetriebsverordnung (EigVO
NRW) nichts anderes bestimmt. Die Einzelheiten regelt
eine Dienstanweisung des Direktors des Landschaftsver-
bandes Rheinland.

§ 14 

In-Kraft-Treten

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekannt-
machung im Gesetz- und Verordnungsblatt NRW in
Kraft.

(2) Gleichzeitig wird die von der Landschaftsver-
sammlung Rheinland am 18. Mai 2004 beschlossene Be-
triebssatzung für die Informationsverarbeitung und
Kommunikationstechnik des Landschaftsverbandes
Rheinland (GV. NRW. S. 287) aufgehoben.

Der Vorsitzende 
der Landschaftsversammlung Rheinland

D r.  W i l h e l m

Der Schriftführer 
der Landschaftsversammlung Rheinland

M o l s b e r g e r

Die vorstehende Neufassung der Betriebssatzung für
die Informationsverarbeitung und Kommunikations-
technik des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR Info-
Kom) wird gemäß § 6 Abs. 2 Landschaftsverbandsord-
nung in der z.Zt. geltenden Fassung bekannt gemacht.

Nach § 6 Abs. 3 Landschaftsverbandsordnung kann
die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften
der Landschaftsverbandsordnung gegen die Satzung
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht
mehr geltend gemacht werden, es sei denn,

– eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,

– die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden,

– der Direktor des Landschaftsverbandes hat den Be-
schluss der Landschaftsversammlung vorher bean-
standet oder

– der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem
Landschaftsverband vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet
worden, die den Mangel ergibt.

Köln, den 7. September 2005

Der Direktor 
des Landschaftsverbandes Rheinland

M o l s b e r g e r

– GV. NRW. 2005 S. 795

2022
Betriebssatzung 

für die Rheinischen Kliniken (RK) 
und die Rheinische Klinik für Orthopädie Viersen 

des Landschaftsverbandes Rheinland
Vom 7. September 2005

Aufgrund von § 6 Abs. 1 und § 7 Abs. 1 Buchstabe d
der Landschaftsverbandsordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung
vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 657), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 5. April 2005 (GV. NRW. S. 306), hat
die Landschaftsversammlung Rheinland am 7. Septem-
ber 2005 folgende Neufassung der Betriebssatzung für
die Rheinischen Kliniken und die Rheinische Klinik für
Orthopädie Viersen des Landschaftsverbandes Rhein-
land beschlossen:

§ 1 

Rechtsgrundlagen

Der Landschaftsverband Rheinland betreibt unter
dem Namen

„Rheinische Kliniken 

Bedburg-Hau

Bonn

Düren

Köln
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Langenfeld

Mönchengladbach

Viersen

Düsseldorf – Kliniken der Heinrich-Heine-Universität
Düsseldorf –

Essen – Kliniken/Institut der Universität Duisburg-
Essen –

Rheinische Klinik für Orthopädie Viersen“

wirtschaftlich und organisatorisch eigenständige Ein-
richtungen, die wie Eigenbetriebe geführt werden.

§ 2 

Gemeinnützigkeit

(1) Die Rheinischen Kliniken/die Rheinische Klinik für
Orthopädie Viersen verfolgen ausschließlich und un-
mittelbar gemeinnützige Zwecke gemäß den Bestimmun-
gen der Abgabenordnung in der jeweils gültigen Fas-
sung.

(2) Etwaige Überschüsse dürfen nur für satzungsge-
mäße Zwecke verwendet werden. Anderweitige Mittel-
verwendungen sind unzulässig.

(3) Der Landschaftsverband Rheinland erhält bei Auf-
lösung oder Aufhebung Rheinischer Kliniken bzw. von
Teilen der Kliniken oder bei Wegfall der steuerbegüns-
tigten Zwecke nicht mehr als den gemeinen Wert seiner
geleisteten Sacheinlagen (bzw. eingezahlter Kapitalan-
teile). Die übrigen Vermögenswerte werden nach Auflö-
sung oder Aufhebung der RK bzw. von Teilen der RK für
steuerbegünstigte Zwecke des Landschaftsverbandes
verwendet.

(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem
Zweck der Rheinischen Kliniken fremd sind, oder durch
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt wer-
den.

§ 3 

Aufgaben

(1) Als Fachkrankenhäuser sind die Rheinischen Klini-
ken Bestandteile der durch die Krankenhausplanung des
Landes Nordrhein-Westfalen festgelegten regionalen
und gemeindenahen psychiatrischen Versorgungsstruk-
turen.

Entsprechend diesem Versorgungsauftrag betreiben sie
die zur Sicherstellung der Versorgung erforderlichen
Krankenhauseinrichtungen.

Darüber hinaus sind sie am Aufbau umfassender Ver-
bundsysteme in ihrem Versorgungsbereich mit dem Ziel
einer engen Verzahnung beteiligt.

(2) Die Rheinischen Kliniken haben als Fachkranken-
häuser die Aufgabe,

1. durch ärztliche, pflegerische und medizinisch-rehabi-
litative Hilfeleistungen, die sie durch stationäre, teil-
stationäre, vor- und nachstationäre und ambulante
Behandlung erbringen, Krankheiten zu erkennen, zu
heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder
Krankheitsbeschwerden zu lindern;

2. mit dem Krankenhaus notwendige Ausbildungsein-
richtungen zu betreiben;

3. im Rahmen der ihnen erteilten Anerkennung die Auf-
gaben ärztlicher Weiterbildungsstätten wahrzuneh-
men;

4. Maßregeln der Besserung und Sicherung nach dem
Maßregelvollzugsgesetz des Landes Nordrhein-West-
falen und sonstige strafgerichtlich angeordnete
Unterbringungen und Behandlungen nach der Maß-
gabe des § 29 MRVG zu vollziehen.

(3) Für Maßregeln der Besserung und Sicherung ist ge-
mäß § 29 MRVG das Land zuständig. Soweit das Land
von einer Übertragungsmöglichkeit auf Dritte keinen
Gebrauch gemacht hat, ist – mit Ausnahme der Errich-
tung, Änderung und Nutzungsänderung baulicher Anla-
gen – der Direktor des Landschaftsverbandes Rheinland
als staatliche Verwaltungsbehörde zuständig.

(4) Die Rheinischen Kliniken Essen und Düsseldorf
nehmen darüber hinaus Aufgaben der Forschung und
Lehre nach Maßgabe der Verträge zwischen dem Land
NRW und dem Landschaftsverband Rheinland in der je-
weils gültigen Fassung wahr.

(5) Die Rheinischen Kliniken können in wirtschaftlich
und fachlich eigenständigen Betriebsbereichen

1. Aufgaben der medizinischen und sozialen Rehabilita-
tion nach den geltenden leistungsrechtlichen Vor-
schriften;

2. Aufgaben der Pflege nach dem PflegeVG und dem
Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) – Sozial-
hilfe – wahrnehmen.

(6) Die Rheinische Klinik für Orthopädie Viersen hat
als Fachkrankenhaus die Aufgabe,

1. durch ärztliche, pflegerische und medizinisch-rehabi-
litative Hilfeleistungen, die sie durch stationäre sowie
vor- und nachstationäre Behandlung erbringt,
Krankheiten zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlim-
merung zu verhüten oder Krankheitsbeschwerden zu
lindern;

2. Absatz 2 Nr. 2 und 3 finden entsprechende Anwen-
dung.

(7) Den Rheinischen Kliniken/der Rheinischen Klinik
für Orthopädie Viersen können weitere Aufgaben auf
anderen für die Kranken-/Behindertenversorgung wich-
tigen Gebieten übertragen werden.

(8) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben können sich die
Rheinischen Kliniken/die Rheinische Klinik für Ortho-
pädie Viersen Dritter bedienen. Sie können im Rahmen
dieser Satzung alle Geschäfte betreiben, die unmittelbar
der Erfüllung ihrer Aufgaben dienen.

§ 4 

Gliederung

(1) Die Rheinischen Kliniken/die Rheinische Klinik für
Orthopädie Viersen bilden/bildet einen Betriebsbereich
Krankenhaus, der seinerseits in ärztlich verantwortlich
geleitete Abteilungen gegliedert ist. Abteilungen gleicher
Fachrichtung bilden einen Fachbereich.

(2) Darüber hinaus können wirtschaftlich und fachlich
eigenständige Betriebsbereiche für Rehabilitation und
Pflege gebildet werden.

§ 5 

Betriebsleitung

(1) Der Betriebsleitung gehören gemäß § 35 KHG NRW
an:

– die Ärztliche Direktorin/der Ärztliche Direktor als
Leitende Ärztin/Leitender Arzt,

– die Pflegedirektorin/der Pflegedirektor als Leitende
Pflegekraft,

– die Kaufmännische Direktorin/der Kaufmännische
Direktor als Leiterin/Leiter des Wirtschafts- und Ver-
waltungsdienstes.

Die Ärztliche Direktorin/Der Ärztliche Direktor ist
aus dem Kreis der Abteilungsärztinnen und Abteilungs-
ärzte des Krankenhausbereiches zu berufen.

Die Mitglieder der Betriebsleitung werden aufgrund
eines Beschlusses des Landschaftsausschusses auf die
Dauer von fünf Jahren vom Direktor des Landschafts-
verbandes Rheinland bestellt.

(2) In den Rheinischen Kliniken Düsseldorf und Essen
wird die Ärztliche Direktorin/der Ärztliche Direktor aus
dem Kreis der Hochschullehrerinnen und Hochschulleh-
rer, die zugleich Abteilungsärztinnen bzw. Abteilungs-
ärzte sind, bestellt.

(3) In den Rheinischen Kliniken Bedburg-Hau gehört
die Fachbereichsleiterin/der Fachbereichsleiter Forensik
zusätzlich der Betriebsleitung an. 

Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.

(4) Die Leitung des Wirtschafts- und Verwaltungsdiens-
tes der Rheinischen Kliniken Viersen und der Rheini-
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schen Klinik für Orthopädie Viersen wird durch die je-
weilige Betriebsleitung des Servicebetriebes Viersen in
Personalunion wahrgenommen.

(5) Für die Mitglieder der Betriebsleitung sind Vertre-
terinnen oder Vertreter zu bestellen. Soweit dies aus be-
trieblichen Gründen erforderlich ist, kann für die Ärztli-
che Direktorin/den Ärztlichen Direktor der Rheinischen
Kliniken Düsseldorf und Essen eine weitere Vertreterin
oder ein weiterer Vertreter bestellt werden. Die Vertrete-
rinnen und Vertreter sind aufgrund eines Beschlusses des
Landschaftsausschusses auf die Dauer von fünf Jahren
vom Direktor des Landschaftsverbandes Rheinland zu
bestellen.

(6) Die Betriebsleitung ist in ihrer Gesamtheit für die
wirtschaftliche Betriebsführung verantwortlich. Für
Schäden haftet die Betriebsleitung entsprechend den
Vorschriften des § 84 des Landesbeamtengesetzes. Sie
entscheidet eigenverantwortlich in allen zur laufenden
Betriebsführung sowie allen zum Betriebsbereich gehö-
renden Angelegenheiten, die nicht in die Zuständigkeit
der Landschaftsversammlung, eines ihrer Ausschüsse
oder des Direktors des Landschaftsverbandes Rheinland
fallen; sie führt insbesondere die Wirtschaftspläne aus.
Sie hat den Krankenhausausschuss über alle wichtigen
betrieblichen Angelegenheiten umfassend zu unterrich-
ten.

(7) Jedes Mitglied der Betriebsleitung handelt in sei-
nem Aufgabengebiet alleinverantwortlich. Entscheidun-
gen von übergreifender Bedeutung sind gemeinsam zu
treffen. Wird Einvernehmen nicht erzielt, so entscheidet
die Mehrheit. In den Rheinischen Kliniken Bedburg-Hau
können die Ärztliche Direktorin/der ärztliche Direktor
und die Fachbereichsleiterin/der Fachbereichsleiter Fo-
rensik gemeinsam nur eine Stimme abgeben. Die abwei-
chende Meinung kann im Krankenhausausschuss und
dem Direktor des Landschaftsverbandes Rheinland vor-
getragen werden.

(8) Führt eine Entscheidung zu Ausgaben, die ein De-
fizit verursachen, das vom Träger zu finanzieren wäre,
muss die Kaufmännische Direktorin/der Kaufmännische
Direktor den Krankenhausausschuss und den Direktor
des Landschaftsverbandes Rheinland unverzüglich
unterrichten. Bis zur Entscheidung des Trägers darf der
Beschluss nicht umgesetzt werden. Das weitere Verfah-
ren richtet sich nach § 14 Abs. 3.

§ 6 

Vertretung

(1) In den Angelegenheiten, die der Entscheidung der
Betriebsleitung unterliegen, wird der Landschaftsver-
band durch die Kaufmännische Direktorin/den Kauf-
männischen Direktor und ein weiteres Mitglied der Be-
triebsleitung gemeinschaftlich vertreten. Die Einzelhei-
ten regelt die Dienstanweisung.

(2) Der Kreis der Vertretungsberechtigten und der Be-
auftragten sowie der Umfang ihrer Vertretungsbefug-
nisse werden öffentlich bekannt gegeben.

Die Vertretungsberechtigten und die Beauftragten
unterzeichnen unter dem Namen der Rheinischen Klini-
ken/der Rheinischen Klinik für Orthopädie Viersen.

(3) Bei verpflichtenden Erklärungen ist nach § 21
LVerbO zu verfahren. Auf Verpflichtungen, die zur
Durchführung der laufenden Betriebsführung eingegan-
gen werden, findet § 21 Abs. 1 LVerbO keine Anwen-
dung.

§ 7 

Bereich des Maßregelvollzuges

Für Maßregeln der Besserung und Sicherung ist gemäß
§ 29 MRVG das Land zuständig. Soweit das Land von ei-
ner Übertragungsmöglichkeit auf Dritte keinen Ge-
brauch gemacht hat, ist – mit Ausnahme der Errichtung,
Änderung und Nutzungsänderung baulicher Anlagen –
der Direktor des Landschaftsverbandes Rheinland als
staatliche Verwaltungsbehörde zuständig. Die nachfol-
genden §§ 8 – 11 gelten daher mit der Maßgabe, dass an-
derweitige Zuständigkeiten nach dem MRVG nicht be-
stehen. 

§ 8 

Zuständigkeit der Landschaftsversammlung

(1) Die Landschaftsversammlung entscheidet über

a) Erlass, Änderung und Aufhebung der Betriebssat-
zung,

b) Feststellung und Änderung des Wirtschaftsplanes,
einschließlich des Investitionsprogramms,

c) Feststellung des Jahresabschlusses und Verwendung
eines Gewinnes oder Behandlung eines Verlustes sowie
die Entlastung der Krankenhausausschüsse,

d) Rückzahlung von Eigenkapital an den Landschafts-
verband.

(2) Sie berät über die aus dem Erfolgsplan entwickelte
Finanzplanung.

§ 9 

Zuständigkeit des Landschaftsausschusses

(1) Der Landschaftsausschuss entscheidet über alle
Angelegenheiten des Betriebes, soweit sie nicht der
Landschaftsversammlung, ihren Fachausschüssen, dem
Direktor des Landschaftsverbandes Rheinland oder der
Betriebsleitung vorbehalten sind.

(2) Er entscheidet insbesondere über:

1. Aufgabenstellung und Zielplanung der Rheinischen
Kliniken/der Rheinischen Klinik für Orthopädie
Viersen,

2. Grundsatzfragen bei der Übernahme von Lehr- und
Forschungsaufgaben,

3. Zurverfügungstellung der Rheinischen Kliniken für
Zwecke der Lehre und Forschung,

4. Auflösung der Rheinischen Kliniken/der Rheini-
schen Klinik für Orthopädie Viersen oder wesent-
licher Teile,

5. Einrichtung oder Auflösung von Abteilungen bzw.
von Betriebsbereichen,

6. Einrichtung oder Auflösung von ambulanten Diens-
ten,

7. Rahmenvorgaben, Messziffern, Richtzahlen ein-
schließlich Stellenschlüssel,

8. Einstellung, Bestellung und Abberufung von Mit-
gliedern der Betriebsleitung, deren Vertreter und
Vertreterinnen, der Leiter und Leiterinnen der Be-
triebsbereiche Pflege und Rehabilitation und die Ab-
teilungsärzte und Abteilungsärztinnen,

9. allgemeine Vertrags-/Anstellungsbedingungen oder
Musterverträge für die Mitglieder der Betriebslei-
tung, deren Vertreter und Vertreterinnen, die Leiter
und Leiterinnen der Betriebsbereiche Pflege und Re-
habilitation und die Abteilungsärzte und Abtei-
lungsärztinnen,

10. Mittel- und langfristige Investitionen, soweit die Ge-
samtkosten der Maßnahme 750.000 ¤ überschreiten,

11. Planungsvorgaben zur Energieversorgung,

12. Zuordnung von Grundstücken zum Sondervermögen,

13. An- und Verkauf von Grundstücken sowie die Be-
stellung dinglicher Rechte an Grundstücken,

14. Stellungnahme des Landschaftsverbandes zu öffent-
lichen Planungsvorhaben, soweit das Sondervermö-
gen betroffen ist, ausgenommen Flächennutzungs-
pläne und Bebauungspläne; die Betriebsleitung ist
vor Abgabe der Stellungnahme anzuhören,

15. Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Kranken-
hausausschuss und dem Direktor des Landschafts-
verbandes Rheinland gemäß § 12 Abs. 2 Satz 2 sowie
zwischen dem Krankenhausausschuss und dem
Kämmerer gemäß § 14 Abs. 3,

16. Behandlung von Petitionen, Anregungen und Be-
schwerden, die aufgrund des allgemeinen Petitions-
rechts schriftlich an die Vertretung des LVR gerichtet
werden, soweit nicht der Betriebsausschuss für die
Rheinischen Heilpädagogischen Heime oder die
Krankenhausausschüsse zuständig sind.
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§ 10 

Zuständigkeit des Gesundheitsausschusses

(1) Der Ausschuss berät über alle gesundheitspoliti-
schen Aufgaben des Landschaftsverbandes, insbesonde-
re über

1. Aufgabenstellung, Zielplanung und Aufgabenerfül-
lung der Rheinischen Kliniken/der Rheinischen Kli-
nik für Orthopädie Viersen,

2. Grundsatzfragen bei der Übernahme von Lehr- und
Forschungsaufgaben,

3. Auflösung der Rheinischen Kliniken/der Rheinischen
Klinik für Orthopädie Viersen oder wesentlicher Teile,

4. Einrichtung oder Auflösung von ambulanten Diens-
ten,

5. Rahmenvorgaben, Messziffern, Richtzahlen ein-
schließlich Stellenschlüssel,

6. Satzung und Richtlinien.

(2) Er entscheidet über

1. die Gliederung der Rheinischen Kliniken/der Rheini-
schen Klinik für Orthopädie Viersen,

2. Rangfolge mittel- und langfristiger Investitionen im
Rahmen der Förderung aus öffentlichen Mitteln und
aus Haushaltsmitteln des Landschaftsverbandes,

3. Gründung oder Auflösung von Ausbildungs- und
Weiterbildungseinrichtungen,

4. Festlegung oder Änderung von Versorgungsbereichen,

5. Festlegung von Behandlungs- und Betreuungsstan-
dards,

6. Aufstellung von Grundsätzen über die Verteilung von
Nebeneinnahmen.

§ 11 

Zuständigkeit des Krankenhausausschusses

(1) Der Krankenhausausschuss ist ein Fachausschuss
im Sinne der LVerbO.

Seine Rechte und Pflichten regelt die GemKHBVO, so-
weit in dieser Satzung nichts anderes bestimmt ist. Seine
Zusammensetzung regelt die Hauptsatzung. Er berät
über die Angelegenheiten der Rheinischen Kliniken/der
Rheinischen Klinik für Orthopädie Viersen, die der Ent-
scheidung der Landschaftsversammlung, des Land-
schaftsausschusses oder eines anderen Fachausschusses
vorbehalten sind, insbesondere über

1. den Entwurf des Wirtschaftsplanes, des Finanzpla-
nes und des Investitionsprogramms sowie über den
Jahresabschluss und den Lagebericht,

2. Einstellung, Bestellung und Abberufung von Mit-
gliedern der Betriebsleitung, deren Vertreter und
Vertreterinnen, der Leiter und Leiterinnen der Be-
triebsbereiche Pflege und Rehabilitation und die Ab-
teilungsärzte und Abteilungsärztinnen,

3. Einrichtung oder Auflösung von Abteilungen bzw.
von Betriebsbereichen,

4. Festlegung oder Änderung von Versorgungsberei-
chen,

5. Einrichtung oder Auflösung von ambulanten Diens-
ten,

6. Zurverfügungstellung der Rheinischen Kliniken für
Zwecke der Lehre und Forschung,

7. Allgemeine Vertrags-/Anstellungsbedingungen oder
Musterverträge für die Mitglieder der Betriebslei-
tung, deren Vertreter und Vertreterinnen, die Leiter
und Leiterinnen der Betriebsbereiche Pflege und Re-
habilitation und die Abteilungsärzte und Abtei-
lungsärztinnen,

8. Planungsvorgaben zur Energieversorgung,

9. Zuordnung von Grundstücken zum Sondervermögen,

10. An- und Verkauf von Grundstücken sowie Bestel-
lung dinglicher Rechte an Grundstücken,

11. Stellungnahmen des Landschaftsverbandes zu öf-
fentlichen Planungsvorhaben, soweit das Sonderver-
mögen betroffen ist, ausgenommen Flächennut-
zungs- und Bebauungspläne; die Betriebsleitung ist
vor Abgabe der Stellungnahme anzuhören,

12. Durchführung einer Weisung des Direktors des
Landschaftsverbandes Rheinland nach § 12 Abs. 2
Satz 1.

(2) Neben den Regelungen in § 12 Abs. 7 sowie § 13
Abs. 2 entscheidet der Krankenhausausschuss über

1. Festsetzung des Umfanges und der Entgelte der
Wahlleistungen,

2. die Annahme der Budgetvereinbarungen,

3. Erfolgsgefährdende Mehraufwendungen, sofern sie
nicht unabweisbar und nicht eilbedürftig sind,

4. nicht eilbedürftige Mehrausgaben von mehr als
50.000 ¤ oder 30% des Ansatzes für Einzelvorhaben
des Vermögensplanes, mindestens jedoch 25.000 ¤,
sofern nicht andere Gremien in ihrer Zuständigkeit
über die Maßnahmen entschieden haben,

5. Miet- und Pachtverträge über Grundstücke und
Räume des Sondervermögens – außer zu Wohnzwe-
cken – und mit einer Monatsmiete/-pacht von mehr
als 5.000 ¤,

6. Stundung von Forderungen von mehr als 25.000 ¤
sowie Erlass/unbefristete Niederschlagung von For-
derungen von mehr als 10.000 ¤,

7. Benennung des Prüfers oder der Prüferin für den
Jahresabschluss,

8. Grundsätze des Einsatzes der pauschalen Fördermit-
tel nach dem Krankenhausgesetz,

9. Aufträge nach VOL bei einem Vergabewert von mehr
als 150.000 ¤, 

10. Aufträge nach VOB mit einem Vergabewert von
mehr als 150.000 ¤ bei kurzfristigen Investitionen so-
wie mittel- und langfristigen Investitionen, soweit
die Gesamtkosten der Maßnahmen 750.000 ¤ nicht
überschreiten,

11. Maßnahmen des Umweltschutzes von grundsätz-
licher Bedeutung,

12. Petitionen, Anregungen und Beschwerden aus dem
Bereich der Rheinischen Kliniken, 

13. Bestellung und Abberufung der Ombudspersonen in
den Rheinischen Kliniken,

14. Bestellung und Abberufung der Beiratsmitglieder
der Forensik bei den Rheinischen Kliniken,

15. die Entlastung der Betriebsleitung.

(3) Die Betriebsleitung legt dem Krankenhausaus-
schuss vierteljährlich eine Übersicht über getätigte Ver-
gaben ab einer Summe von 10.000 ¤ vor.

(4) Die Mitglieder des Krankenhausausschusses haften
entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen.

§ 12 

Direktor des Landschaftsverbandes Rheinland

(1) Der Direktor des Landschaftsverbandes Rheinland
ist Dienstvorgesetzter aller Dienstkräfte der Rheinischen
Kliniken/der Rheinischen Klinik für Orthopädie Viersen.
Er übt die Dienst- und Fachaufsicht aus. Er achtet da-
rauf, dass die Tätigkeit der Betriebsleitung mit dem gel-
tenden Recht und den allgemeinen Zielen des Land-
schaftsverbandes im Einklang steht. Im Interesse der
Einheitlichkeit der Verwaltungsführung kann er der Be-
triebsleitung Weisungen erteilen; ausgenommen hiervon
sind die Angelegenheiten der laufenden Betriebsfüh-
rung, die ausschließlich der Betriebsleitung unterliegen
(vgl. § 8 Abs. 2 und 3 der GemKHBVO). 

(2) Glaubt die Betriebsleitung, nach pflichtgemäßem
Ermessen die Verantwortung für die Durchführung einer
Weisung des Direktors des Landschaftsverbandes Rhein-
land nicht übernehmen zu können, so muss sie sich an
den Krankenhausausschuss wenden. Wird keine Über-
einstimmung zwischen dem Krankenhausausschuss und
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dem Direktor des Landschaftsverbandes Rheinland er-
zielt, so ist die Entscheidung des Landschaftsausschus-
ses herbeizuführen.

(3) Die Betriebsleitung hat den Direktor des Land-
schaftsverbandes Rheinland über alle wichtigen Angele-
genheiten rechtzeitig zu unterrichten und ihm auf Ver-
langen Auskunft zu erteilen. Sie hat ihn – ebenso wie
den Krankenhausausschuss – vierteljährlich über die
Entwicklung der Aufwendungen und Erträge sowie über
die Abwicklung des Vermögensplanes schriftlich zu
unterrichten. Im zweiten Halbjahr des Wirtschaftsjahres
erfolgt die Unterrichtung monatlich mit einer Hochrech-
nung auf das voraussichtliche Betriebsergebnis.

(4) Wird die Wahrnehmung von wesentlichen Aufga-
ben durch die Betriebsleitung nicht sichergestellt oder
einigen sich die Betriebsleitungen mehrerer Rheinischen
Kliniken/der Rheinischen Klinik für Orthopädie Viersen
über die Zuständigkeit zur Wahrnehmung einer Aufgabe
nicht, trifft der Direktor des Landschaftsverbandes
Rheinland die erforderlichen Anordnungen. Über die ge-
troffenen Anordnungen ist der Krankenhausausschuss
unverzüglich zu unterrichten.

(5) Der Direktor des Landschaftsverbandes Rheinland
hat den Krankenhausausschuss über alle wichtigen An-
gelegenheiten, die die Entwicklung des Landschaftsver-
bandes Rheinland betreffen, zu unterrichten.

(6) Der Direktor des Landschaftsverbandes Rheinland
bereitet die Beschlüsse des Landschaftsausschusses und
des Gesundheitsausschusses vor. Er ist, unbeschadet der
Zuständigkeit des Landschaftsausschusses und der
Fachausschüsse, zuständig für

1. Rahmenvorgaben für die Organisation der Rheini-
schen Kliniken/der Rheinischen Klinik für Orthopä-
die Viersen,

2. Grundsatzfragen in Aus-, Fort- und Weiterbildungs-
angelegenheiten für den ärztlichen Dienst und sons-
tige therapeutische Dienste, Betreuungsdienste so-
wie Durchführung zentraler Maßnahmen,

3. Grundsatzfragen der Aufnahme und Unterbringung
der Patienten und Patientinnen,

4. Einweisung und Verlegung von Patienten und Pa-
tientinnen, die aufgrund einer strafgerichtlichen
Entscheidung unterzubringen sind (Zuständigkeit
als staatliche Verwaltungsbehörde),

5. Förderung von Investitionen,

6. Angelegenheiten des Leistungs-, Pflegekosten- und
Gebührenrechts, einschließlich ambulanter Dienste,
soweit für alle Rheinischen Kliniken/die Rheinische
Klinik für Orthopädie Viersen eine einheitliche Re-
gelung erforderlich ist,

7. Pflegesatzverhandlungen im Einvernehmen und un-
ter grundsätzlicher Beteiligung der Betriebsleitung,

8. Steuerangelegenheiten,

9. Versicherungsverträge, einschließlich Schadensregu-
lierung,

10. Rechtsstreitigkeiten aller Gerichtsbarkeiten ab der
2. Instanz,

11. Miet- und Pachtverträge über Grundstücke und
Räume – außer zu Wohnzwecken – außerhalb des
Sondervermögens,

12. Systeme der automatischen Datenverarbeitung und
deren Verbund,

13. Stellungnahmen des Landschaftsverbandes zu Flä-
chennutzungsplänen und Bebauungsplänen; die Be-
triebsleitung ist vor Abgabe der Stellungnahme an-
zuhören.

(7) Der Direktor des Landschaftsverbandes Rheinland
regelt mit Zustimmung des Krankenhausausschusses in
einer Dienstanweisung die Geschäftsverteilung inner-
halb der Betriebsleitung sowie ihre Zuständigkeit im
Einzelnen.

(8) In Fällen äußerster Dringlichkeit kann der Direk-
tor des Landschaftsverbandes Rheinland Anordnungen,
die einen Beschluss des Landschaftsausschusses, des Ge-
sundheitsausschusses oder des Krankenhausausschusses

erfordern, ohne eine solche Entscheidung im Einverneh-
men mit dem Vorsitzenden oder der Vorsitzenden des
Landschaftsausschusses treffen. Der Landschaftsaus-
schuss sowie der betroffene Fachausschuss sind unver-
züglich zu unterrichten. Der Landschaftsausschuss kann
die Dringlichkeitsentscheidung aufheben.

(9) Der Direktor des Landschaftsverbandes Rheinland
entscheidet bei Ausführung des Erfolgsplanes über er-
folgsgefährdende Mehraufwendungen, wenn Eile gebo-
ten ist, es sei denn, die Aufwendungen sind unabweisbar.
Der Krankenhausausschuss ist danach unverzüglich zu
unterrichten.

(10) Der Direktor des Landschaftsverbandes Rhein-
land entscheidet bei Ausführung des Vermögensplanes,
wenn Mehrausgaben für das Einzelvorhaben anfallen,
die den Betrag von 50.000 ¤ oder 30% des Ansatzes, min-
destens jedoch 25.000 ¤, überschreiten und Eile geboten
ist. Die zuständigen Ausschüsse sind danach unverzüg-
lich zu unterrichten.

§ 13 

Personalangelegenheiten

(1) Die Mitglieder der Betriebsleitung, deren Vertrete-
rinnen und Vertreter, die Leiterinnen und Leiter der Be-
triebsbereiche Pflege und Rehabilitation und die Abtei-
lungsärztinnen und Abteilungsärzte werden aufgrund
eines Beschlusses des Landschaftsausschusses vom Di-
rektor des Landschaftsverbandes Rheinland eingestellt,
bestellt und abberufen.

(2) Leiterinnen und Leiter besonderer Aufgabenberei-
che (Vergütungsgruppe BAT II oder höher bzw. die ent-
sprechenden Entgeltgruppen nach TVöD) werden auf-
grund eines Beschlusses des Krankenhausausschusses
von der Betriebsleitung eingestellt. 

Über die Einstellung der übrigen Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer entscheidet das jeweilige Mitglied der
Betriebsleitung selbständig für seinen Aufgabenbereich.

(3) Für Entlassungen, Kündigungen und andere ar-
beitsrechtliche Maßnahmen aller in Absatz 2 genannten
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist das jeweilige
Mitglied der Betriebsleitung für seinen Aufgabenbereich
zuständig, im Übrigen der Direktor des Landschaftsver-
bandes Rheinland.

(4) Vor Eingruppierungen, Kündigungen oder Entlas-
sungen durch den Direktor des Landschaftsverbandes
Rheinland ist die Betriebsleitung zu hören.

§ 14 

Stellung des Kämmerers

(1) Die Betriebsleitung hat dem Kämmerer den Ent-
wurf des Wirtschaftsplanes (Erfolgsplan, Stellenüber-
sicht und Vermögensplan), der mittelfristigen Erfolgs-
und Finanzplanung (Investitionsprogramm und Finanz-
plan) sowie des Jahresabschlusses mit seinen Anlagen
zuzuleiten. Sie hat dem Kämmerer ferner die vierteljähr-
lichen Zwischenberichte sowie die Ergebnisse der ge-
führten Statistiken und der Kosten- und Leistungsrech-
nungen zur Verfügung zu stellen. Auf Verlangen hat sie
darüber hinaus alle sonstigen finanzwirtschaftlichen
Auskünfte sowie Zwischenberichte auch in kürzeren
Zeitabständen zu erteilen.

(2) Tritt der Kämmerer einem nach Absatz 1 Satz 1
vorgelegten Entwurf nicht bei, so ist der Entwurf den
Einwendungen entsprechend zu ändern, soweit der Di-
rektor des Landschaftsverbandes Rheinland dies ver-
langt. In diesem Fall ist der Krankenhausausschuss zu
unterrichten.

(3) Vor Entscheidungen über Erfolgsgefährdende
Mehraufwendungen und sonstige finanzwirtschaftliche
Angelegenheiten, die den Haushalt des Landschaftsver-
bandes berühren, ist der Kämmerer im Krankenhausaus-
schuss zu hören. Wird dort kein Einvernehmen erzielt,
ist die Angelegenheit über den Finanz- und Wirtschafts-
ausschuss dem Landschaftsausschuss zur Entscheidung
vorzulegen.

(4) Die Betriebsleitung hat dem Kämmerer Zuschuss-
anträge gemäß KHG NRW zuzuleiten. Tritt der Kämme-
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rer nicht bei, entscheidet der Direktor des Landschafts-
verbandes Rheinland.

Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.

§ 15 

Wirtschaftsführung und Rechnungswesen

(1) Die Betriebsbereiche der Rheinischen Kliniken/der
Rheinischen Klinik für Orthopädie Viersen sind sparsam
und wirtschaftlich im Rahmen des festzulegenden Be-
handlungsstandards/Betreuungsstandards und unter
Einhaltung der Budgets zu führen.

(2) Die Rheinischen Kliniken/die Rheinische Klinik für
Orthopädie Viersen sind als Sondervermögen zu verwal-
ten und nachzuweisen. Auf die Erhaltung des Sonder-
vermögens ist zu achten.

(3) Das Wirtschaftsjahr der Rheinischen Kliniken/der
Rheinischen Klinik für Orthopädie Viersen entspricht
dem Haushaltsjahr des Landschaftsverbandes.

(4) Es ist ein Wirtschaftsplan, bestehend aus Erfolgs-
plan, Vermögensplan und Stellenübersicht unter Beach-
tung bundes- und landesrechtlicher Regelungen aufzu-
stellen.

(5) Der Erfolgsplan ist zu ändern, wenn von veran-
schlagten Erträgen und Aufwendungen in erheblichem
Umfang abgewichen werden muss.

(6) Der Vermögensplan ist insbesondere zu ändern,
wenn die Gesamtsumme der Ausgaben wesentlich erhöht
werden soll oder zusätzliche Deckungsmittel aus dem
Haushalt des Landschaftsverbandes zum Ausgleich des
Planes notwendig werden.

(7) Die Buchführung wird nach den Regeln der kauf-
männischen doppelten Buchführung geführt.

(8) Der Jahresabschluss ist durch einen Wirtschafts-
prüfer oder eine Wirtschaftsprüferin zu prüfen.

(9) Für die Prüfung der Wirtschaftsführung und des
Rechnungswesens durch das Rechnungsprüfungsamt
gelten die Vorschriften der Rechnungsprüfungsordnung
des Landschaftsverbandes.

§ 16 

Zahlungsverkehr

Die Zahlungsabwicklung des Betriebes ist nach den
Vorschriften der Gemeindeordnung (GO NRW) und der
Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden
(GemHVO NRW) in der jeweils gültigen Fassung durch-
zuführen, soweit die Verordnung über den Betrieb ge-
meindlicher Krankenhäuser (GemKHBVO) nichts ande-
res bestimmt. Die Einzelheiten regelt eine Dienst-
anweisung des Direktors des Landschaftsverbandes
Rheinland.

§ 17 

Ombudspersonen

(1) Für jede der Rheinischen Kliniken ist eine Om-
budsperson als Ansprechpartner/Ansprechpartnerin für
die Patientinnen und Patienten zu bestellen. Bezüglich
der Rheinischen Kliniken für Orthopädie in Viersen wird
diese Aufgabe von der Ombudsperson in den Rheini-
schen Kliniken Viersen mit wahrgenommen.

Die Bestellung der Ombudspersonen erfolgt durch die
Krankenhausausschüsse. Diese nehmen Bestellungsvor-
schläge von Patientinnen und Patienten und deren ge-
setzlichen bzw. rechtsgeschäftlichen Vertretern sowie
von Vereinen und Verbänden im psychosozialen Bereich
entgegen. Die Bestellung erfolgt für zwei Jahre. Die
Wiederbestellung ist möglich.

(2) Die Ombudspersonen haben die Aufgabe, den Pa-
tientinnen und Patienten Hilfestellung bei Beschwerden
und Anregungen zu geben. Gegenüber der Betriebslei-
tung tragen sie Anliegen und Fragen von Patientinnen
und Patienten und deren gesetzlichen bzw. rechtsge-
schäftlichen Vertretern vor. Sie geben Anregungen und
machen Vorschläge.

(3) Die Betriebsleitungen der Rheinischen Kliniken
sind verpflichtet, den Ombudspersonen die zur Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben notwendige Unterstützung zu-
kommen zu lassen. 

Die Betriebsleitungen sowie die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Kliniken und die Ombudspersonen sind
zur gegenseitigen vertrauensvollen Zusammenarbeit ver-
pflichtet.

Die Ombudspersonen sind mit den notwendigen tech-
nischen und räumlichen Mitteln auszustatten.

(4) Das Amt einer Ombudsperson ist ein Ehrenamt.

Die Ombudspersonen erhalten über die Kliniken eine
monatliche Aufwandspauschale nach den Regelungen
für sachkundige Bürger in der Entschädigungssatzung
des Landschaftsverbandes Rheinland.

Die Aufwandspauschale beträgt 2 Sitzungsgelder bei
einer Tätigkeit in den Rheinischen Kliniken:

Bedburg-Hau

Bonn

Düren

Düsseldorf

Köln

Langenfeld

Viersen

und 1,5 Sitzungsgelder bei einer Tätigkeit in den Rheini-
schen Kliniken:

Essen

Mönchengladbach.

Die Ombudspersonen haben Anspruch auf Erstattung
ihrer notwendigen Auslagen und Ersatz des Verdienst-
ausfalles entsprechend den Bestimmungen der Entschä-
digungssatzung des Landschaftsverbandes Rheinland.
Reisekosten werden nur für Reisen innerhalb des Versor-
gungsgebietes der jeweiligen Kliniken der Ombudsper-
sonen zu den Sitzungen der Krankenhausausschüsse un-
abhängig vom Ort und zu der Geschäftsstelle des Aus-
schusses erstattet.

(5) Die im Zusammenhang mit der Ausübung des Am-
tes der Ombudsperson aufzubringenden Mittel werden
vom Träger bereitgestellt.

(6) Das Nähere wird durch Geschäftsordnung geregelt.

§ 18 

In-Kraft-Treten

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekannt-
machung im Gesetz- und Verordnungsblatt NRW in
Kraft.

(2) Gleichzeitig wird die von der Landschaftsver-
sammlung Rheinland am 18. Mai 2004 beschlossene Be-
triebssatzung für die Rheinischen Kliniken und die
Rheinische Klinik für Orthopädie Viersen des Land-
schaftsverbandes Rheinland (GV. NRW. S. 300) aufgeho-
ben.

Der Vorsitzende 
der Landschaftsversammlung Rheinland

D r.  W i l h e l m

Der Schriftführer 
der Landschaftsversammlung Rheinland

M o l s b e r g e r

Die vorstehende Neufassung der Betriebssatzung für
die Rheinischen Kliniken und die Rheinische Klinik für
Orthopädie Viersen des Landschaftsverbandes Rhein-
land wird gemäß § 6 Abs. 2 Landschaftsverbandsord-
nung in der z.Zt. geltenden Fassung bekannt gemacht.
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Nach § 6 Abs. 3 Landschaftsverbandsordnung kann
die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften
der Landschaftsverbandsordnung gegen die Satzung
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht
mehr geltend gemacht werden, es sei denn,

– eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,

– die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden,

– der Direktor des Landschaftsverbandes hat den Be-
schluss der Landschaftsversammlung vorher bean-
standet oder

– der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem
Landschaftsverband vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet
worden, die den Mangel ergibt.

Köln, den 7. September 2005

Der Direktor 
des Landschaftsverbandes Rheinland

M o l s b e r g e r

– GV. NRW. 2005 S. 798

203011

Verordnung 
über die Ausbildung und Prüfung für die 

Laufbahn des mittleren Justizdienstes des Landes
Nordrhein-Westfalen 

(Ausbildungsordnung mittlerer Justizdienst –
APOmJD)

Vom 12. September 2005

Aufgrund des § 16 Abs. 2 des Landesbeamtengesetzes
in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Mai 1981
(GV. NRW. S. 234, ber. 1982 S. 256), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 3. Mai 2005 (GV. NRW. S. 498), wird
im Einvernehmen mit dem Innenministerium und dem
Finanzministerium verordnet:

Inhaltsübersicht

Erster Abschnitt 
Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Befähigung und Berufsbezeichnung

§ 2 Einstellungsvoraussetzungen

§ 3 Bewerbung und Einstellung

§ 4 Dienstverhältnis

§ 5 Ziel und Grundsätze der Ausbildung

Zweiter Abschnitt 
Ausbildung

§ 6 Dauer des Vorbereitungsdienstes; Entlassung

§ 7 Gliederung des Vorbereitungsdienstes

§ 8 Leitung der praktischen Ausbildung

§ 9 Gestaltung der praktischen Ausbildung

§ 10 Begleitunterricht und Übungen

§ 11 Fachlehrgänge

§ 12 Zeugnisse

§ 13 Noten

Dritter Abschnitt 
Verkürzter Vorbereitungsdienst

§ 14 Möglichkeit der Verkürzung; Einstellungsvoraus-
setzungen

§ 15 Ziel der verkürzten Ausbildung

§ 16 Dauer des verkürzten Vorbereitungsdienstes; Ent-
lassung

§ 17 Gliederung der Ausbildung

§ 18 Fachlehrgang

§ 19 Zeugnisse

Vierter Abschnitt 
Prüfungsverfahren

§ 20 Prüfung

§ 21 Prüfungsausschuss

§ 22 Prüfungsverfahren

§ 23 Schriftliche Prüfung

§ 24 Bewertung der schriftlichen Prüfungsarbeiten

§ 25 Nichtbestehen vor der mündlichen Prüfung

§ 26 Mündliche Prüfung

§ 27 Abstimmungen; Vorbereitung der abschließenden
Entscheidung

§ 28 Schlussentscheidung

§ 29 Niederschrift über den Prüfungshergang und Er-
teilung des Zeugnisses

§ 30 Versäumung von Prüfungsterminen, Nichtabliefe-
rung von Prüfungsarbeiten

§ 31 Verstöße gegen die Prüfungsbestimmungen

§ 32 Wiederholung der Prüfung

§ 33 Einsicht in die Prüfungsarbeiten

Fünfter Abschnitt 
Aufstieg

§ 34 Regelform des Aufstiegs in den mittleren Justiz-
dienst

§ 35 Einführungszeit bei Durchführung eines verkürz-
ten Vorbereitungsdienstes

Sechster Abschnitt 
Prüfungserleichterter Aufstieg

§ 36 Prüfungserleichterter Aufstieg in den mittleren
Justizdienst

§ 37 Einführungszeit und Aufstiegslehrgang

§ 38 Einführungslehrgang

§ 39 Praktische Einweisung

§ 40 Aufstiegslehrgang

§ 41 Zeugnisse

§ 42 Dienstleistungsauftrag

§ 43 Aufstiegsprüfung

§ 44 Wiederholung der Prüfung
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Siebter Abschnitt 
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und Arbeitsgerichtsbarkeit
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Achter Abschnitt 
Regelung für behinderte Menschen

§ 47 Regelung für behinderte Menschen

Neunter Abschnitt 
Schluss- und Übergangsvorschriften

§ 48 Ausnahmebestimmung

§ 49 In-Kraft-Treten; Übergangsvorschrift

§ 50 Berichtspflicht

Erster Abschnitt 

Allgemeine Bestimmungen

§ 1 

Befähigung und Berufsbezeichnung

(1) Die Befähigung für den mittleren Justizdienst be-
sitzt, wer den Vorbereitungsdienst abgeleistet und die
Prüfung für den mittleren Justizdienst bestanden hat.

(2) Wer für den mittleren Justizdienst befähigt ist, darf
die Berufsbezeichnung „Justizfachwirtin“ oder „Justiz-
fachwirt“ führen.

§ 2 

Einstellungsvoraussetzungen

(1) In den Vorbereitungsdienst kann eingestellt wer-
den, wer 

1. die gesetzlichen Voraussetzungen für die Berufung in
das Beamtenverhältnis erfüllt,

2. im Zeitpunkt der Einstellung noch nicht 28 Jahre und
als schwerbehinderter Mensch noch nicht 41 Jahre alt
ist,

3. mindestens

a) die Fachoberschulreife oder einen als gleichwertig
anerkannten Bildungsstand besitzt oder

b) eine Hauptschule mit Erfolg besucht hat oder ei-
nen als gleichwertig anerkannten Bildungsstand
besitzt sowie

aa) eine förderliche abgeschlossene Berufsausbil-
dung oder

bb) eine abgeschlossene Ausbildung im öffent-
lichen Dienst 

nachweist, 

4. über angemessene schreibtechnische Fertigkeiten
verfügt,

5. nach charakterlichen, geistigen und körperlichen An-
lagen sowie in gesundheitlicher Hinsicht für die Lauf-
bahn geeignet ist; dabei darf von schwerbehinderten
Menschen nur das für die Laufbahn erforderliche Min-
destmaß körperlicher Rüstigkeit verlangt werden.

(2) Wer die Voraussetzungen nach Absatz 1 Nr. 4 noch
nicht erfüllt, kann mit der Auflage eingestellt werden,
den Nachweis bis zum Ende des ersten Ausbildungsjah-
res zu erbringen.

§ 3 

Bewerbung und Einstellung

(1) Die Bewerbung ist an die Präsidentin oder den Prä-
sidenten des Oberlandesgerichts zu richten, in deren
oder dessen Bezirk die Einstellung gewünscht wird.

(2) Dem Gesuch sind beizufügen:

1. ein Lebenslauf und ein Lichtbild aus neuester Zeit,

2. beglaubigte Abschriften oder Ablichtungen von
Zeugnissen und Unterlagen, durch die die Vorausset-
zungen des § 2 Abs. 1 Nr. 3 nachgewiesen werden,

3. beglaubigte Abschriften oder Ablichtungen von
Zeugnissen über Beschäftigungen seit der Schulent-
lassung,

4. bei Minderjährigen die Einwilligung der gesetzlichen
Vertreter,

5. ggf. der Nachweis über angemessene schreibtechni-
sche Fertigkeiten.

(3) Wer bereits im Justizdienst steht, reicht das Gesuch
auf dem Dienstweg ein. Soweit die erforderlichen Unter-
lagen in den Personalakten enthalten sind, kann auf sie
Bezug genommen werden. Die Leitung der Beschäfti-
gungsbehörde hat sich in einer dienstlichen Beurteilung
über Eignung, Befähigung und fachliche Leistung der
Bewerberin oder des Bewerbers zu äußern; etwaige Be-
denken gegen eine Aufnahme in den Vorbereitungsdienst
sind darzustellen. Die dienstliche Beurteilung ist mit der
Bewerberin oder dem Bewerber zu besprechen.

(4) Über die Einstellung in den Vorbereitungsdienst
entscheidet die Präsidentin oder der Präsident des Ober-
landesgerichts. Sie oder er kann die persönliche Vorstel-
lung der Bewerberin oder des Bewerbers anordnen und
weitere Feststellungen veranlassen.

(5) Die Bewerberinnen und Bewerber, deren Einstel-
lung in Aussicht genommen ist, werden von der Präsi-
dentin oder dem Präsidenten des Oberlandesgerichts
aufgefordert,

1. eine Erklärung abzugeben,

a) ob sie vorbestraft sind und ob gegen sie ein ge-
richtliches Strafverfahren oder ein Ermittlungs-
verfahren der Staatsanwaltschaft anhängig ist,

b) ob sie Schulden haben, ggf. welche,

2. bei der zuständigen Meldebehörde ein Führungszeug-
nis zur Vorlage bei der Einstellungsbehörde zu bean-
tragen.

Gleichzeitig veranlasst die Präsidentin oder der Präsi-
dent des Oberlandesgerichts die amtsärztliche Untersu-
chung dieser Bewerberinnen und Bewerber durch das
Gesundheitsamt.

(6) Vor der Berufung in das Beamtenverhältnis müssen
eine Geburtsurkunde oder ein Geburtsschein oder ein
Auszug aus dem Familienbuch der Eltern, bei Verheira-
teten auch die Heiratsurkunde und ein Nachweis der
Namensführung oder ein Auszug aus dem für die Ehe
geführten Familienbuch, bei Lebenspartnern auch die
Lebenspartnerschaftsurkunde und ein Nachweis der Na-
mensführung oder ein Auszug aus dem für die Lebens-
partnerschaft geführten Lebenspartnerschaftsbuch, so-
wie das amtsärztliche Gesundheitszeugnis vorliegen.

§ 4 

Dienstverhältnis

Die eingestellten Bewerberinnen und Bewerber wer-
den in das Beamtenverhältnis auf Widerruf berufen und
führen während des Vorbereitungsdienstes die Dienstbe-
zeichnung „Justizsekretäranwärterin“ oder „Justizse-
kretäranwärter“.

§ 5 

Ziel und Grundsätze der Ausbildung

(1) Ziel der Ausbildung ist es, Beamtinnen und Beamte
heranzubilden, die nach ihrer Persönlichkeit sowie nach
ihren fachlichen und allgemeinen Kenntnissen und Fä-
higkeiten in der Lage sind, die dem mittleren Justiz-
dienst obliegenden Aufgaben selbstständig und effizient
zu erfüllen.

(2) Die Anwärterinnen und Anwärter sind in allen
Aufgaben ihrer Laufbahn gründlich zu unterrichten.
Außerdem ist ihr Verständnis für rechtliche, wirtschaft-
liche und gesellschaftliche Zusammenhänge sowie für
die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger zu fördern.
Die Ausbildung soll die soziale und kommunikative
Kompetenz der Anwärterinnen und Anwärter stärken
und ein arbeitsplatz- und berufsgruppenübergreifendes
Rollenverständnis vermitteln.
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Zweiter Abschnitt 
Ausbildung

§ 6 

Dauer des Vorbereitungsdienstes; Entlassung

(1) Der Vorbereitungsdienst dauert zwei Jahre. Auf
den Vorbereitungsdienst können Zeiten einer vorherge-
henden Beschäftigung mit Aufgaben des mittleren Jus-
tizdienstes bis zur Dauer eines Jahres angerechnet wer-
den, wenn die Bewerberin oder der Bewerber mindestens
fünf Jahre derartige Aufgaben wahrgenommen hat. Die
Entscheidung trifft die Präsidentin oder der Präsident
des Oberlandesgerichts.

(2) Urlaubszeiten werden regelmäßig nur auf das ein-
zelne Ausbildungsjahr angerechnet. Andere Unterbre-
chungen, insbesondere Krankheitszeiten werden ange-
rechnet, soweit sie zusammen während des Ausbildungs-
jahres 15 Arbeitstage nicht überschreiten. Der Erfolg der
Ausbildung in den einzelnen Abschnitten darf nicht be-
einträchtigt werden; soweit erforderlich, sind daher Ur-
laub und Krankheitszeiten auf mehrere Abschnitte an-
zurechnen.

(3) Die Präsidentin oder der Präsident des Oberlandes-
gerichts kann einzelne Ausbildungsabschnitte (§ 7) ver-
längern, wenn die Anwärterin oder der Anwärter den
Anforderungen noch nicht genügt.

(4) Wer die gestellten Anforderungen in charakter-
licher, geistiger oder körperlicher Hinsicht nicht erfüllt
oder fortgesetzt nur mangelhafte oder ungenügende
Leistungen erbringt, kann nach Maßgabe des § 35 LBG
aus dem Vorbereitungsdienst entlassen werden.

§ 7 

Gliederung des Vorbereitungsdienstes

Der Vorbereitungsdienst gliedert sich wie folgt:

1. erster Abschnitt: 

drei Monate praktische Ausbildung bei einem Amts-
gericht,

2. zweiter Abschnitt: 

sechs Monate fachtheoretische Ausbildung 

– Fachlehrgang I –,

3. dritter bis fünfter Abschnitt: 

acht Monate praktische Ausbildung bei einem Amts-
gericht, 

zweieinhalb Monate praktische Ausbildung bei einem
Landgericht, 

zweieinhalb Monate praktische Ausbildung bei einer
Staatsanwaltschaft,

4. sechster Abschnitt: 

zwei Monate fachtheoretische Ausbildung 

– Fachlehrgang II –.

§ 8 

Leitung der praktischen Ausbildung

(1) Die Ausbildung wird von der Präsidentin oder dem
Präsidenten des Oberlandesgerichts geleitet. Diese oder
dieser bestimmt die Gerichte und im Benehmen mit der
Generalstaatsanwaltschaft auch die Staatsanwaltschaf-
ten, bei denen die Ausbildung stattfindet, und regelt die
Reihenfolge und die Dauer der Beschäftigung bei den
einzelnen Stellen. Diese Befugnis kann auf die Leitung
des Land- oder Amtsgerichtes übertragen werden. Ei-
nem späteren Ausbildungsabschnitt darf die Anwärterin
oder der Anwärter erst überwiesen werden, wenn das
Ziel des früheren Abschnitts erreicht ist.

(2) Für die Ausbildung ist die Leitung der Beschäfti-
gungsbehörde zuständig. Sie setzt die Reihenfolge und
die Dauer der Beschäftigung bei den einzelnen Abteilun-
gen fest und bestimmt die Kräfte, die die Anwärterinnen
und Anwärter ausbilden sollen.

(3) Mit der Ausbildung sollen nur solche Kräfte be-
traut werden, die über die notwendigen Kenntnisse ver-
fügen und die nach ihrer Persönlichkeit hierzu geeignet
sind. Sie sind verpflichtet, die ihnen zugewiesenen An-

wärterinnen und Anwärter mit Arbeiten ihres Ge-
schäftsbereichs möglichst vielseitig zu beschäftigen und
umfassend auszubilden.

§ 9 

Gestaltung der praktischen Ausbildung

(1) Die praktische Ausbildung umfasst alle wesent-
lichen Geschäfte des mittleren Justizdienstes.

(2) Beim Amtsgericht werden die Anwärterinnen und
Anwärter in allen Aufgaben des mittleren Justizdienstes
innerhalb der streitigen und freiwilligen Gerichtsbarkeit
jeweils einschließlich der Protokollführung und des Kos-
tenrechts ausgebildet. Ferner werden sie der Kasse bzw.
Gerichtszahlstelle sowie der Anweisungsstelle zur Aus-
bildung zugeteilt. Daneben sollen die Anwärterinnen
und Anwärter auch Einblick in sonstige das Berufsbild
umfassende Tätigkeiten sowie in die Aufgaben des Ge-
richtsvollzieherdienstes erhalten. Beim Landgericht
werden sie in Aufgaben der Justizverwaltung ausgebil-
det. Anstelle der Ausbildung beim Landgericht kann im
Bedarfsfall die Ausbildung in Verwaltungssachen auch
bei einem großen Amtsgericht, einer Staatsanwaltschaft,
einem Oberlandesgericht oder einer Generalstaatsan-
waltschaft stattfinden. Bei der Staatsanwaltschaft er-
streckt sich die Ausbildung auch auf die Aufgaben des
mittleren Justizdienstes in Ermittlungs- und Strafvoll-
streckungsangelegenheiten.

(3) Durch Zuweisung von praktischen Arbeiten aus
dem jeweiligen Ausbildungsgebiet sollen die Anwärte-
rinnen und Anwärter mit den einschlägigen gesetzlichen
und sonstigen Bestimmungen vertraut gemacht und in
die Lage versetzt werden, eigenständig zu urteilen und
selbstständig zu arbeiten. Die Anwärterinnen und An-
wärter sind deshalb während des gesamten Vorberei-
tungsdienstes auch verpflichtet, ihr Fachwissen durch
gewissenhaftes Selbststudium ständig zu vertiefen und
zu erweitern.

(4) Das Ziel der Ausbildung, nicht die Nutzbarma-
chung der Arbeitskraft, bestimmt Maß und Art der den
Anwärterinnen und Anwärtern zu übertragenden Aufga-
ben. Eine Beschäftigung zur Entlastung von anderen Be-
schäftigten ist unzulässig.

(5) Nach der schriftlichen Prüfung kann die Präsiden-
tin oder der Präsident des Oberlandesgerichts Anwärte-
rinnen und Anwärtern im Rahmen des Ausbildungsziels
die selbstständige Wahrnehmung von Aufgaben des
mittleren Justizdienstes übertragen (Dienstleistungsauf-
trag). Eine ausreichende Vorbereitung auf die mündliche
Prüfung darf dadurch nicht beeinträchtigt werden.

§ 10 

Begleitunterricht und Übungen

(1) Die praktische Ausbildung wird durch einen be-
gleitenden Unterricht und durch Übungen ergänzt.

(2) Der Unterricht erstreckt sich auf alle Rechts- und
Verwaltungsvorschriften, die für den mittleren Justiz-
dienst von Bedeutung sind, sowie auf die Grundlagen
der Informationstechnik und -verarbeitung. Die vom
mittleren Justizdienst anzuwendenden informations-
technischen Programme werden nach Möglichkeit in die
Lehrveranstaltungen der jeweils betroffenen Fächer ein-
bezogen. Ferner ist ein Überblick über Staatsrecht, all-
gemeines Dienstrecht und Gerichtsverfassungsrecht zu
vermitteln.

(3) In den Übungen werden praktische Fälle aus den
künftigen Arbeitsgebieten der Anwärterinnen und An-
wärter behandelt, die anhand von Akten und Vordru-
cken gemeinsam mündlich erörtert werden. Im Rahmen
des Begleitunterrichts und der Übungen sind Arbeiten
unter Aufsicht zu fertigen; § 11 Abs. 4 gilt entsprechend.

(4) Auf den Unterricht und die Übungen sind wö-
chentlich durchschnittlich mindestens sechs Stunden zu
verwenden. Das Nähere bestimmt die Ausbildungslei-
tung; sie bestellt die Unterrichtsleitung sowie die Lehr-
kräfte. Die Leiterin oder der Leiter des Ausbildungszent-
rums der Justiz NRW oder eine von ihr oder ihm beauf-
tragte Lehrkraft erstellt im Benehmen mit den Präsiden-
tinnen und Präsidenten der Oberlandesgerichte den
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Lehrplan für den Begleitunterricht sowie die erforder-
lichen Unterrichtsmaterialien. § 8 Abs. 1 Satz 1 bleibt
unberührt.

(5) Die Präsidentinnen und Präsidenten der Oberlan-
desgerichte können vereinbaren, dass der Unterricht und
die Übungen landesweit in einer zentral gelegenen Jus-
tizbehörde durchgeführt werden. Sie können ferner mit
Genehmigung des Justizministeriums vereinbaren, dass
der Unterricht und die Übungen abweichend von Ab-
satz 4 Satz 1 in Blockform durchgeführt werden.

(6) Das Justizministerium kann die Durchführung des
Begleitunterrichts und der Übungen dem Ausbildungs-
zentrum der Justiz NRW übertragen. In diesem Fall ent-
scheidet dessen Leiterin oder Leiter darüber, in welchen
Räumlichkeiten der Unterricht und die Übungen statt-
finden und inwieweit dies in Blockform geschieht; Ab-
satz 5 findet keine Anwendung. Abweichend von Absatz
4 Satz 2 bestimmt die Leiterin oder der Leiter des Aus-
bildungszentrums der Justiz NRW in diesem Fall die
weiteren Einzelheiten der Unterrichtsgestaltung und 
-durchführung und verteilt die Unterrichtsaufgaben auf
die Lehrkräfte des Ausbildungszentrums.

§ 11 

Fachlehrgänge

(1) Die Fachlehrgänge werden durch das Ausbildungs-
zentrum der Justiz NRW durchgeführt. Die Leitung der
Lehrgänge obliegt der Leiterin oder dem Leiter des Aus-
bildungszentrums der Justiz NRW. Sie oder er kann eine
Lehrkraft mit Aufgaben der Lehrgangsleitung betrauen.
Der Fachlehrgang I soll den Anwärterinnen und Anwär-
tern die erforderlichen theoretischen Kenntnisse vermit-
teln. Im Fachlehrgang II werden die in der bisherigen
Ausbildung erworbenen Kenntnisse ergänzt und vertieft.

(2) Die Leiterin oder der Leiter des Ausbildungszent-
rums der Justiz NRW oder eine von ihr oder ihm beauf-
tragte Lehrkraft erstellt im Benehmen mit den Präsiden-
tinnen und Präsidenten der Oberlandesgerichte den
Lehrplan, stellt den Stundenplan auf und sorgt für einen
ordnungsgemäßen Unterricht. Der Lehrplan umfasst, so-
weit für die Aufgabenbereiche des mittleren Justizdiens-
tes erforderlich,

1. das bürgerliche Recht sowie die zivilrechtlichen
Nebengesetze,

2. das Strafrecht, das Jugendgerichtsgesetz und die
strafrechtlichen Nebengesetze,

3. das Handels- und Gesellschaftsrecht,

4. das Recht der freiwilligen Gerichtsbarkeit,

5. das Gerichtsverfassungs- und Verfahrensrecht,

6. das Staats-, Beamten-, Arbeits-, Tarif- und Perso-
nalvertretungsrecht,

7. die Verwaltungs- und Geschäftsgangsbestimmungen,

8. das Kostenrecht,

9. das Kassen-, Rechnungs- und Haushaltswesen,

10. die Grundlagen der Informationstechnik und -verar-
beitung.

(3) Der Unterricht ist durch Beispiele aus der Praxis
wirklichkeitsnah zu gestalten. Er ist inhaltlich und me-
thodisch so durchzuführen, dass die soziale und kommu-
nikative Kompetenz sowie die Selbstständigkeit, Team-
fähigkeit und Verantwortungsbereitschaft der Anwärte-
rinnen und Anwärter gestärkt wird. Insgesamt sind wäh-
rend des Fachlehrgangs I regelmäßig 720 Stunden und
während des Fachlehrgangs II insgesamt 240 Stunden
Unterricht zu erteilen. Die vom mittleren Justizdienst
anzuwendenden informationstechnischen Programme
werden nach Möglichkeit in die Lehrveranstaltungen der
jeweils betroffenen Fächer einbezogen. Der Stundenplan
ist so aufzustellen, dass hinreichend Zeit verbleibt, den
Lehrstoff zu verarbeiten und das Wissen durch Nachar-
beit und Selbststudium zu erweitern und zu vertiefen. 

(4) Während der Fachlehrgänge I und II sind schriftli-
che Arbeiten unter Aufsicht zu fertigen. Diese können
sich auch auf den Umgang mit den vom mittleren Justiz-
dienst anzuwendenden informationstechnischen Pro-
grammen beziehen; in diesem Fall sind den Anwärterin-

nen und Anwärtern die erforderlichen technischen Hilfs-
mittel zur Verfügung zu stellen. Die Arbeiten sind durch
die zuständige Lehrkraft zu begutachten, mit einer Note
und Punktzahl nach § 13 Abs. 1 zu bewerten, mit den
Anwärterinnen und Anwärtern zu besprechen und die-
sen auszuhändigen. Über die Ergebnisse der Aufsichts-
arbeiten sind Übersichten anzufertigen, die unverzüglich
der Lehrgangsleitung vorzulegen sind.

§ 12 

Zeugnisse

(1) Die Anwärterinnen und Anwärter sind zu beurtei-
len

1. am Ende des ersten und des dritten bis fünften Aus-
bildungsabschnitts (§ 7 Nr. 1 und Nr. 3) durch die
Leitung der Beschäftigungsbehörde, 

2. am Ende des zweiten und des sechsten Ausbildungs-
abschnitts (§ 7 Nr. 2 und Nr. 4) durch die Leiterin
oder den Leiter des Ausbildungszentrums der Justiz
Nordrhein-Westfalen oder eine von ihr oder ihm be-
auftragte Lehrkraft,

3. am Ende des Begleitunterrichts (§ 10) nach dem er-
sten sowie nach dem dritten bis fünften Ausbildungs-
abschnitt durch die Unterrichtsleitung, im Falle des
§ 10 Abs. 6 durch die Leiterin oder den Leiter des
Ausbildungszentrums der Justiz NRW oder eine von
ihr oder ihm beauftragte Lehrkraft.

(2) In der Beurteilung soll zu den fachlichen und allge-
meinen Kenntnissen und Fähigkeiten, zum praktischen
Geschick, zum Stand der Ausbildung und zum Gesamt-
bild der Persönlichkeit Stellung genommen werden. Die
Beurteilung schließt mit einer der in § 13 Abs. 1 genann-
ten Noten und Punktzahlen ab. Unterschreitet der Aus-
bildungszeitraum einen Monat, so ist an Stelle einer Be-
urteilung eine Bescheinigung über Dauer und Gegen-
stand der Ausbildung zu fertigen.

(3) Jedes Zeugnis ist der Anwärterin oder dem Anwär-
ter zur Kenntnisnahme vorzulegen; es ist Gelegenheit
zur Besprechung zu geben. Die Zeugnisse sind – ggf. mit
einer Gegenäußerung der Anwärterin oder des Anwär-
ters – der Präsidentin oder dem Präsidenten des Ober-
landesgerichts zuzuleiten und dort in einem besonderen
Heft zu den Personalakten zu nehmen.

§ 13 

Noten

(1) Die Leistungen im Vorbereitungsdienst sind wie
folgt zu bewerten:

sehr gut: eine besonders hervorragende Leistung 
= 16 – 18 Punkte

gut: eine erheblich über den durchschnittlichen Anfor-
derrungen liegende Leistung 
= 13 – 15 Punkte

vollbefriedigend: eine über den durchschnittlichen An-
forderungen liegende Leistung 
= 10 – 12 Punkte

befriedigend: eine Leistung, die in jeder Hinsicht durch-
schnittlichen Anforderungen entspricht 
= 7 – 9 Punkte

ausreichend: eine Leistung, die trotz ihrer Mängel
durchschnittlichen Anforderungen noch entspricht 
= 4 – 6 Punkte

mangelhaft: eine an erheblichen Mängeln leidende, im
ganzen nicht mehr brauchbare Leistung 
= 1 – 3 Punkte

ungenügend: eine völlig unbrauchbare Leistung 
= 0 Punkte.

(2) Sofern Einzelnoten rechnerisch zu einer Gesamtbe-
wertung zusammengefasst werden, entsprechen den er-
mittelten Punkten folgende Notenbezeichnungen:

14,00 – 18,00 Punkte: 
sehr gut

11,50 – 13,99 Punkte: 
gut
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9,00 – 11,49 Punkte: 
vollbefriedigend

6,50 – 8,99 Punkte: 
befriedigend

4,00 – 6,49 Punkte: 
ausreichend

1,50 – 3,99 Punkte: 
mangelhaft

0 – 1,49 Punkte: 
ungenügend.

Dritter Abschnitt 
Verkürzter Vorbereitungsdienst

§ 14 

Möglichkeit der Verkürzung; Einstellungsvoraus-
setzungen

(1) Das Justizministerium kann abweichend von § 2
bestimmen, dass in den Vorbereitungsdienst nur einge-
stellt werden kann, wer die Voraussetzungen des § 2
Abs. 1 Nrn. 1, 2, 4 und 5 erfüllt und zusätzlich

1. mindestens die Fachoberschulreife oder einen als
gleichwertig anerkannten Bildungsstand besitzt so-
wie

2. a) die Prüfung zur bzw. zum Justizfachangestellten
erfolgreich abgelegt hat

oder

b) als Justizangestellte oder Justizangestellter nach
der Ausbildung in diesem Beruf tätig gewesen ist
und während der praktischen Tätigkeit mindes-
tens 18 Monate Aufgaben des mittleren Dienstes
wahrgenommen hat.

(2) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 treten
an die Stelle der §§ 2, 6 bis 12 die Vorschriften dieses
Abschnittes. 

§ 15 

Ziel der verkürzten Ausbildung

Die Ausbildung hat die Kenntnisse der Anwärterinnen
und Anwärter derart zu ergänzen, zu festigen und zu
vertiefen, dass sie am Ende der Ausbildung alle Aufga-
ben der Laufbahn des mittleren Justizdienstes erfüllen
können. § 5 gilt entsprechend.

§ 16 

Dauer des verkürzten Vorbereitungsdienstes; 
Entlassung

(1) Auf den Vorbereitungsdienst von zwei Jahren (§ 6
Abs. 1 Satz 1) wird die Ausbildung zur bzw. zum Justiz-
fachangestellten bzw. die Beschäftigung als Justizange-
stellte oder Justizangestellter mit Aufgaben des mittle-
ren Justizdienstes mit einer Dauer von 18 Monaten ange-
rechnet. 

(2) Urlaub soll während des Vorbereitungsdienstes nur
während der unterrichtsfreien Tage gewährt werden.
Andere Unterbrechungen, insbesondere Krankheitszei-
ten werden angerechnet, soweit sie zusammen während
der Ausbildung 15 Arbeitstage nicht überschreiten. Die
Präsidentin oder der Präsident des Oberlandesgerichts
kann Ausnahmen von Satz 2 zulassen. Der Erfolg der
Ausbildung darf nicht beeinträchtigt werden.

(3) Wer die gestellten Anforderungen in charakter-
licher, geistiger oder körperlicher Hinsicht nicht erfüllt
oder fortgesetzt nur mangelhafte oder ungenügende
Leistungen erbringt, kann nach Maßgabe des § 35 LBG
aus dem Vorbereitungsdienst entlassen werden. 

§ 17 

Gliederung der Ausbildung

(1) Der Vorbereitungsdienst besteht aus einem Fach-
lehrgang von sechs Monaten. 

(2) Nach der schriftlichen Prüfung kann die Präsidentin
oder der Präsident des Oberlandesgerichts den Anwärte-
rinnen und Anwärtern im Rahmen des Ausbildungsziels
die selbstständige Wahrnehmung von Aufgaben des mitt-
leren Justizdienstes übertragen (Dienstleistungsauftrag).
Die ausreichende Vorbereitung auf die mündliche Prüfung
darf dadurch nicht beeinträchtigt werden.

§ 18 

Fachlehrgang

(1) Der Fachlehrgang wird durch das Ausbildungszent-
rum der Justiz NRW durchgeführt. Die Leitung des
Lehrgangs obliegt der Leiterin oder dem Leiter des Aus-
bildungszentrums der Justiz NRW. Sie oder er kann eine
Lehrkraft mit Aufgaben der Lehrgangsleitung betrauen.
Der Fachlehrgang soll den Anwärterinnen und Anwär-
tern die theoretischen Kenntnisse vermitteln, die für ei-
ne Tätigkeit im mittleren Justizdienst erforderlich sind,
aber in der Ausbildung zur bzw. zum Justizfachange-
stellten nicht oder nicht in der erforderlichen Tiefe ver-
mittelt werden. Ferner soll er vorhandene Kenntnisse er-
gänzen, festigen und vertiefen.

(2) Die Lehrgangsleitung erstellt im Benehmen mit den
Präsidentinnen und Präsidenten der Oberlandesgerichte
den Lehrplan, stellt den Stundenplan auf und sorgt für
einen ordnungsgemäßen Unterricht. Der Lehrplan um-
fasst, soweit für die Aufgabenbereiche des mittleren Jus-
tizdienstes erforderlich,

1. Zivilprozessrecht

2. Zwangsvollstreckungsrecht

3. Insolvenzrecht

4. Strafrecht

5. Familienrecht

6. Nachlassrecht

7. Grundbuchrecht

8. Handelsregisterrecht

9. Kostenrecht

10. Verwaltungssachen

11. Öffentliches Dienstrecht.

(3) Der Unterricht ist durch Beispiele aus der Praxis
wirklichkeitsnah zu gestalten. Er ist inhaltlich und me-
thodisch so durchzuführen, dass die soziale und kommu-
nikative Kompetenz sowie die Selbstständigkeit, Team-
fähigkeit und Verantwortungsbereitschaft der Anwärte-
rinnen und Anwärter gestärkt wird. Die vom mittleren
Justizdienst anzuwendenden informationstechnischen
Programme werden nach Möglichkeit in die Lehrveran-
staltungen der jeweils betroffenen Fächer einbezogen.
Insgesamt sind regelmäßig 600 Stunden Unterricht zu
erteilen. Zur Prüfungsvorbereitung und Schulung im
Umgang mit Datenverarbeitungsprogrammen können
gesonderte Veranstaltungen vorgesehen werden. Der
Stundenplan ist so aufzustellen, dass hinreichend Zeit
verbleibt, den Lehrstoff zu verarbeiten und das Wissen
durch Nacharbeit und Selbststudium zu erweitern und
zu vertiefen. 

(4) Während des Fachlehrgangs sind schriftliche Ar-
beiten unter Aufsicht zu fertigen. Diese können sich
auch auf den Umgang mit den vom mittleren Justiz-
dienst anzuwendenden informationstechnischen Pro-
grammen beziehen; in diesem Fall sind den Anwärterin-
nen und Anwärtern die zur Aufgabenbearbeitung erfor-
derlichen technischen Hilfsmittel zur Verfügung zu stel-
len. Die Arbeiten sind durch die zuständige Lehrkraft zu
begutachten, mit einer Note und Punktzahl nach § 13
Abs. 1 zu bewerten, mit den Anwärterinnen und Anwär-
tern zu besprechen und diesen auszuhändigen. Über die
Ergebnisse der Aufsichtsarbeiten sind Übersichten zu
fertigen, die der Lehrgangsleitung unverzüglich vorzule-
gen sind.

§ 19 

Zeugnisse

(1) Am Ende des Vorbereitungsdienstes sind die An-
wärterinnen und Anwärter durch die Leiterin oder den
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Leiter des Ausbildungszentrums der Justiz NRW oder ei-
ne von ihr oder ihm beauftragte Lehrkraft zu beurteilen.
In der Beurteilung soll zu den fachlichen und allgemei-
nen Kenntnissen und Fähigkeiten, zum praktischen Ge-
schick, zum Stand der Ausbildung und zum Gesamtbild
der Persönlichkeit Stellung genommen werden. Die ge-
fertigten Aufsichtsarbeiten sind mit Noten und Punkt-
zahlen aufzunehmen. Die Beurteilung schließt mit einer
der in § 13 Abs. 1 genannten Noten und Punktzahlen ab. 

(2) Jedes Zeugnis ist der Anwärterin oder dem Anwär-
ter zur Kenntnisnahme vorzulegen; es ist Gelegenheit
zur Besprechung zu geben. Die Zeugnisse sind – ggf. mit
einer Gegenäußerung der Anwärterin oder des Anwär-
ters – der Präsidentin oder dem Präsidenten des Ober-
landesgerichts zuzuleiten und dort in einem besonderen
Heft zu den Personalakten zu nehmen.

Vierter Abschnitt 
Prüfungsverfahren

§ 20 

Prüfung

(1) Die Prüfung soll zeigen, ob das Ausbildungsziel
(§§ 5, 15) erreicht wurde und der Prüfling nach Fähig-
keiten, Kenntnissen, Leistungen und Persönlichkeit für
eine Tätigkeit im mittleren Dienst geeignet ist.

(2) Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen und ei-
nem mündlichen Teil. Der schriftliche Teil der Prüfung
geht dem mündlichen voraus. 

(3) Während der letzten Woche vor der mündlichen
Prüfung sind die Anwärterinnen und Anwärter vom
Dienst befreit.

§ 21 

Prüfungsausschuss

(1) Die Prüfung für den mittleren Justizdienst wird vor
einem Prüfungsausschuss abgelegt, der bei dem Ober-
landesgericht gebildet wird.

(2) Der Prüfungsausschuss besteht aus drei Mitglie-
dern. Ein Mitglied des Prüfungsausschusses muss die
Befähigung zum Richteramt besitzen. Die beiden ande-
ren Mitglieder gehören dem höheren, dem gehobenen
oder dem mittleren Justizdienst an; sie sollen aufgrund
ihrer Tätigkeit über Erfahrungen im praktischen Aufga-
benbereich des mittleren Justizdienstes verfügen. Für die
Mitglieder sind jeweils Stellvertreter zu bestimmen.

(3) Die Präsidentin oder der Präsident des Oberlandes-
gerichts bestellt die Mitglieder des Prüfungsausschusses
und die erforderlichen Stellvertreterinnen und Stellver-
treter widerruflich für die Dauer von drei Jahren und
bestimmt die Vorsitzende oder den Vorsitzenden.

(4) Die Prüferinnen und Prüfer sind in ihrer Prüfertä-
tigkeit unabhängig. Im Übrigen untersteht der Prü-
fungsausschuss der Dienstaufsicht der Präsidentin oder
des Präsidenten des Oberlandesgerichts.

§ 22 

Prüfungsverfahren

(1) Die schriftliche Prüfung soll am Ende des Fach-
lehrgangs II abgenommen werden, im Fall der Verkür-
zung der Ausbildung nach dem dritten Abschnitt dieser
Verordnung am Ende des Vorbereitungsdienstes. Die
mündliche Prüfung wird so bald wie möglich nach der
schriftlichen Prüfung abgeschlossen.

(2) Die Präsidentin oder der Präsident des Oberlandes-
gerichts leitet das Prüfungsverfahren. Sie oder er trifft
die Entscheidung über den Einsatz der Prüferinnen und
Prüfer sowie die Besetzung der Ausschüsse und die Ver-
teilung der Prüflinge auf die Prüfungsausschüsse, soweit
mehr als ein Ausschuss gebildet wird. Ferner trifft sie
oder er, sofern nachfolgend nichts anderes geregelt ist,
alle weiteren Entscheidungen außerhalb der mündlichen
Prüfung, einschließlich der Feststellung des Nichtbeste-
hens gem. § 25. 

(3) Die Präsidentin oder der Präsident des Oberlandes-
gerichts setzt die Termine für die schriftliche Prüfung im
Einvernehmen mit der Leiterin oder dem Leiter des Aus-
bildungszentrums der Justiz NRW fest und lädt zu die-
sen Terminen. Sofern Termine für Aufsichtsarbeiten
außerhalb der regelmäßigen Prüfungstermine aus Grün-
den anberaumt werden müssen, die in der Person der
Anwärterin oder des Anwärters liegen (z.B. Krankheit),
werden diese Termine durch die Präsidentin oder den
Präsidenten des Oberlandesgerichts im Einvernehmen
mit dem Prüfungsausschuss festgesetzt. 

(4) Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses
bestimmt den Termin der mündlichen Prüfung und ver-
anlasst gleichzeitig die Ladungen zu diesem Termin. 

§ 23 

Schriftliche Prüfung

(1) Während der schriftlichen Prüfung sind unter Auf-
sicht sechs Aufgaben zu bearbeiten, und zwar:

1. eine Aufgabe mit dem Schwerpunkt freiwillige Ge-
richtsbarkeit einschließlich Verfahrensrecht,

2. eine Aufgabe mit dem Schwerpunkt Strafrecht ein-
schließlich Verfahrensrecht,

3. eine Aufgabe mit dem Schwerpunkt Kostenrecht,

4. eine Aufgabe mit den Schwerpunkt Zivilprozessrecht,

5. eine Aufgabe mit dem Schwerpunkt Geschäftsstelle
(Service-Einheit) und 

6. eine Aufgabe mit dem Schwerpunkt Justizverwal-
tung.

(2) Die schriftlichen Prüfungsaufgaben einschließlich
der Lösungsvorschläge werden durch das Ausbildungs-
zentrum der Justiz NRW erstellt. In jeder Aufgabe sind
die Zeit, in der sie zu lösen ist, und die Hilfsmittel, die
benutzt werden dürfen, anzugeben. Die Aufgaben kön-
nen sich auch auf den Umgang mit den vom mittleren
Justizdienst anzuwendenden informationstechnischen
Programmen beziehen; in diesem Fall sind den Prüflin-
gen die zur Aufgabenbearbeitung erforderlichen techni-
schen Hilfsmittel zur Verfügung zu stellen.

(3) An einem Tag sollen nicht mehr als zwei Aufgaben
bearbeitet werden. Die Zeit zur Lösung der Arbeiten ist
nach dem Umfang und der Schwierigkeit der Aufgabe
festzusetzen. Die Dauer der Bearbeitung der Aufgaben
an einem Tag soll fünf Stunden nicht übersteigen. 

(4) Prüflingen mit körperlichen Beeinträchtigungen
sind auf Antrag die ihrer Beeinträchtigung angemesse-
nen Erleichterungen zu gewähren. Insbesondere kann
die Bearbeitungszeit verlängert werden; die Dauer des
Verlängerungszeitraums soll zwei Stunden pro Tag nicht
überschreiten. Über die Anträge entscheidet die Leiterin
oder der Leiter des Ausbildungszentrums der Justiz
NRW oder eine von ihr oder ihm beauftragte Lehrkraft.

(5) Die Prüflinge haben die Prüfungsarbeiten spätes-
tens bei Ablauf der Bearbeitungszeit an die Aufsichts-
kraft abzugeben. Die Arbeiten sind anstelle des Namens
mit der Kennziffer zu versehen. Die Kennziffern werden
vor Beginn der schriftlichen Prüfung vom Ausbildungs-
zentrum der Justiz NRW zugeteilt. Die zu den Kennzif-
fern gehörenden Namen und sonstige Angaben zur Per-
son des Prüflings dürfen den Prüferinnen und Prüfern
vor der Begutachtung und Bewertung der Aufsichtsar-
beiten nicht bekannt gegeben werden. Kenntnisse über
die Person des Prüflings, die eine Prüferin oder ein Prü-
fer vorher durch die Tätigkeit bei der verwaltungsmäßi-
gen Durchführung des Prüfungsverfahrens oder als Mit-
glied eines Prüfungsausschusses erlangt, stehen der Mit-
wirkung nicht entgegen. 

(6) Die Aufsicht bei der Anfertigung der Arbeiten
führt eine Kraft des gehobenen oder des mittleren Jus-
tizdienstes. Die Aufsichtskraft fertigt eine Niederschrift
und vermerkt in ihr jede Unregelmäßigkeit. Sie ver-
zeichnet auf jeder Arbeit den Zeitpunkt des Beginns und
der Ablieferung. 

(7) Nach Abschluss der schriftlichen Prüfung sind die
Prüfungsaufgaben, die dazu erstellten Lösungsvorschlä-
ge, die Arbeiten der Anwärterinnen und Anwärter, das
Verzeichnis der Kennziffern und die Prüfungsnieder-
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schriften von der Leiterin oder dem Leiter des Ausbil-
dungszentrums der Justiz NRW oder einer von ihr oder
ihm beauftragten Lehrkraft in versiegelten Umschlägen
den Präsidentinnen und Präsidenten der Oberlandesge-
richte zu übersenden. Im Einvernehmen mit den Präsi-
dentinnen und Präsidenten der Oberlandesgerichte kön-
nen die Prüfungsarbeiten und Lösungsvorschläge einem
Mitglied des Prüfungsausschusses unmittelbar zugeleitet
werden, bei Bedarf auch schon vor Abschluss der
schriftlichen Prüfung.

§ 24 

Bewertung der schriftlichen Prüfungsarbeiten

(1) Die schriftlichen Arbeiten werden von jedem Mit-
glied des Prüfungsausschusses selbstständig begutach-
tet.

(2) Nach vollständiger Begutachtung der schriftlichen
Arbeiten werden die einzelnen Arbeiten vom Prüfungs-
ausschuss nach Beratung mit einer Note und Punktzahl
nach § 13 Abs. 1 bewertet. Die Bewertung findet vor der
mündlichen Prüfung statt und ist für das weitere Prü-
fungsverfahren bindend.

(3) Der Anwärterin oder dem Anwärter wird die Be-
wertung der schriftlichen Arbeiten mindestens zwei Wo-
chen vor der mündlichen Prüfung schriftlich mitgeteilt.
Auf Antrag der Anwärterin oder des Anwärters unter-
bleibt die Mitteilung. Der Antrag ist spätestens inner-
halb einer Woche nach dem Tag, an dem die Anwärterin
oder der Anwärter die letzte schriftliche Arbeit abgelie-
fert hat, bei der Präsidentin oder dem Präsidenten des
Oberlandesgerichts schriftlich zu stellen. Die Frist für
den Antrag und für die Mitteilung der Bewertung wird
durch Aufgabe zur Post gewahrt; maßgebend ist das Da-
tum des Poststempels. 

§ 25 

Nichtbestehen vor der mündlichen Prüfung

Sind vier oder mehr schriftliche Arbeiten eines Prü-
flings mit „mangelhaft“ oder „ungenügend“ bewertet
worden, so ist die Anwärterin oder der Anwärter von der
mündlichen Prüfung ausgeschlossen und hat die Prüfung
nicht bestanden. 

§ 26 

Mündliche Prüfung

(1) In der mündlichen Prüfung sollen in der Regel
nicht mehr als fünf Anwärterinnen und Anwärter gleich-
zeitig geprüft werden.

(2) Vor der Prüfung soll die oder der Vorsitzende des
Prüfungsausschusses mit jeder Anwärterin und jedem
Anwärter ein Gespräch führen, um ein Bild von der Per-
sönlichkeit zu gewinnen. Die anderen Mitglieder des
Prüfungsausschusses können zu dem Gespräch hinzuge-
zogen werden. 

(3) Die Gesamtdauer der mündlichen Prüfung beträgt
je erschienenem Prüfling etwa 30 Minuten; sie ist durch
eine angemessene Pause zu unterbrechen.

(4) Die mündliche Prüfung ist vor allem eine Verständ-
nisprüfung. Sie erstreckt sich auf das gesamte Ausbil-
dungsgebiet. Fragen nach nebensächlichen Einzelheiten
oder aus entlegenen Wissensgebieten sollen unterblei-
ben.

(5) Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses
kann Justizangehörigen, die ein dienstliches Interesse
nachweisen, sowie Anwärterinnen und Anwärtern, die
zur Prüfung anstehen, die Anwesenheit in der münd-
lichen Prüfung gestatten. Die Verkündung der Entschei-
dung des Prüfungsausschusses findet unter Ausschluss
der Zuhörerinnen und Zuhörer statt, wenn mindestens
ein Prüfling dies beantragt.

§ 27 

Abstimmungen; Vorbereitung der abschließenden 
Entscheidung

(1) Alle Entscheidungen über Prüfungsleistungen fällt
der Prüfungsausschuss mit Stimmenmehrheit. Eine

Stimmenthaltung ist nicht zulässig. Bei Stimmengleich-
heit entscheidet die Stimme der oder des Vorsitzenden.

(2) Vor Beginn der mündlichen Prüfung findet eine Vor-
beratung des Ausschusses statt, in der die Persönlichkeit
und die bisherigen Leistungen der Prüflinge erörtert wer-
den. Dabei berichtet die oder der Vorsitzende den anderen
Prüferinnen und Prüfern über das Vorgespräch.

§ 28 

Schlussentscheidung

(1) Im Anschluss an die mündliche Prüfung berät der
Ausschuss über das Ergebnis der Prüfung. Grundlage
der Entscheidung bilden die schriftlichen Prüfungsleis-
tungen und die Leistungen in der mündlichen Prüfung. 

(2) Der Prüfungsausschuss bewertet die in der münd-
lichen Prüfung erbrachte Leistung und setzt eine Note
und Punktzahl gemäß § 13 Abs. 1 fest. Anschließend ent-
scheidet er unter Ermittlung des Punktwerts für die Ge-
samtnote über das Ergebnis der Prüfung. 

(3) Entsprechen die Leistungen der Anwärterin oder
des Anwärters insgesamt den Anforderungen, so wird
die Prüfung für bestanden erklärt, und zwar entspre-
chend § 13 Abs. 2 als „ausreichend“, „befriedigend“,
„vollbefriedigend“, „gut“ oder „sehr gut“. Entsprechen
die Leistungen nicht den Anforderungen, so ist die Prü-
fung für nicht bestanden zu erklären. 

(4) Die Leistungen des Prüflings entsprechen in der
Gesamtnote den Anforderungen, wenn der Punktwert
4,00 Punkte nicht unterschreitet.

(5) Die Punktwerte für die Gesamtnote und für die
einzelnen Prüfungsabschnitte sind rechnerisch zu ermit-
teln. Es sind die Aufsichtsarbeiten mit einem Anteil von
72 vom Hundert und die Leistung in der mündlichen
Prüfung mit einem Anteil von 28 vom Hundert zu be-
rücksichtigen. Der Punktwert für die Gesamtnote wird
ermittelt, indem die Punktzahl der Bewertung jeder Auf-
sichtsarbeit mit 12 und die der Leistung in der münd-
lichen Prüfung mit 28 vervielfältigt und sodann die
Summe durch 100 geteilt wird. Alle Punktwerte sind bis
auf zwei Dezimalstellen ohne Auf- und Abrundung rech-
nerisch zu ermitteln.

(6) Der Prüfungsausschuss kann bei der Entscheidung
über das Ergebnis der Prüfung von dem rechnerisch er-
mittelten Wert für die Gesamtnote um bis zu einem
Punkt abweichen, wenn dies aufgrund des Gesamtein-
drucks den Leistungsstand des Prüflings besser kenn-
zeichnet und die Abweichung auf das Bestehen keinen
Einfluss hat; hierbei sind die Noten im Vorbereitungs-
dienst zu berücksichtigen.

(7) Fehler bei der Notenbezeichnung für die Gesamt-
note und bei der Errechnung des Punktwertes können
von Amts wegen durch die Präsidentin oder den Präsi-
denten des Oberlandesgerichts berichtigt werden. Die
Berichtigung der Punktwerte und eine durch sie bewirk-
te Änderung in der Notenbezeichnung sind auf der Prü-
fungsniederschrift zu vermerken. Das unrichtige Zeug-
nis ist einzuziehen und durch ein richtiges zu ersetzen.

(8) Die Schlussentscheidung gibt die oder der Vorsit-
zende der Anwärterin oder dem Anwärter mündlich be-
kannt.

§ 29 

Niederschrift über den Prüfungshergang und
Erteilung des Zeugnisses

(1) Über den Prüfungshergang ist eine Niederschrift
anzufertigen, in die aufgenommen werden:

1. Ort und Tag der Prüfung,

2. die Zusammensetzung des Prüfungsausschusses, 

3. die Namen und die Anwesenheit der Prüflinge,

4. die Bewertung der schriftlichen Prüfungsarbeiten,

5. die Gegenstände und das Ergebnis der mündlichen
Prüfung,

6. die errechneten Punkte für die Gesamtnote,

7. eine Änderung des Punktwertes für die Gesamtnote
und die dafür maßgeblichen Gründe,
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8. die Schlussentscheidung des Prüfungsausschusses,

9. alle sonstigen Entscheidungen des Prüfungsaus-
schusses und

10. die Verkündung der Entscheidung des Prüfungsaus-
schusses.

(2) Ist die Prüfung nicht bestanden und war der Vorbe-
reitungsdienst nicht im Sinne des dritten Abschnittes
dieser Verordnung verkürzt, so wird in der Niederschrift
vermerkt, welchen weiteren Vorbereitungsdienst der
Prüfungsausschuss für erforderlich hält. 

(3) Die Niederschrift ist von der oder dem Vorsitzen-
den des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen und mit
den sonstigen Prüfungsvorgängen und den Personalak-
ten der Präsidentin oder dem Präsidenten des Oberlan-
desgerichts zu übersenden. 

(4) Die Präsidentin oder der Präsident des Oberlandes-
gerichts erteilt allen Anwärterinnen und Anwärtern, die
die Prüfung bestanden haben, ein Zeugnis über das Er-
gebnis der Prüfung. 

§ 30 

Versäumung von Prüfungsterminen, Nichtablieferung 
von Prüfungsarbeiten

(1) Die Prüfung gilt als nicht bestanden, wenn die An-
wärterin oder der Anwärter ohne genügende Entschuldi-
gung

1. der Ladung zur schriftlichen oder mündlichen Prü-
fung keine Folge leistet oder ohne Genehmigung der
Vorsitzenden oder des Vorsitzenden des Prüfungsaus-
schusses von der Prüfung zurücktritt oder 

2. drei oder mehr Prüfungsarbeiten nicht oder nicht
rechtzeitig abliefert.

(2) Liefert die Anwärterin oder der Anwärter ohne ge-
nügende Entschuldigung eine oder zwei Prüfungsarbei-
ten nicht oder nicht rechtzeitig ab, gelten sie als „unge-
nügend“.

(3) Sieht die Präsidentin oder der Präsident des Ober-
landesgerichts das Ausbleiben der Anwärterin oder des
Anwärters zur schriftlichen Prüfung oder die Nichtab-
lieferung bzw. die nicht rechtzeitige Ablieferung einer
Prüfungsarbeit als entschuldigt an, so sind in einem neu-
en Termin alle schriftlichen Prüfungsarbeiten zu wieder-
holen. 

(4) Bleibt die Anwärterin oder der Anwärter der
mündlichen Prüfung infolge Krankheit oder aus einem
anderen wichtigen Grund fern und sieht die oder der
Vorsitzende des Prüfungsausschusses das Ausbleiben als
entschuldigt an, so ist der mündliche Teil der Prüfung in
einem neuen Termin abzulegen. 

(5) Entschuldigungsgründe sind nur zu berücksichti-
gen, wenn sie unverzüglich geltend gemacht werden.

§ 31 

Verstöße gegen die Prüfungsbestimmungen

(1) Versucht eine Anwärterin oder ein Anwärter, das
Ergebnis einer Prüfungsleistung durch Täuschung, ins-
besondere durch Benutzung nicht zugelassener Hilfsmit-
tel, zu eigenem oder fremdem Vorteil zu beeinflussen,
kann die Prüfungsleistung, auf die sich die Täuschung
bezieht, mit „ungenügend“ bewertet oder ihre Wiederho-
lung aufgegeben werden. Auf die in Satz 1 vorgesehenen
Folgen kann auch erkannt werden, wenn in sonstiger
Weise gegen die bei der Prüfung einzuhaltende Ordnung
verstoßen wird.

(2) In schweren Fällen kann die Anwärterin oder der
Anwärter von der weiteren Prüfung ausgeschlossen und
diese für nicht bestanden erklärt werden. In besonders
schweren Fällen kann sie oder er auch von der Wieder-
holungsprüfung ausgeschlossen werden.

(3) Die Entscheidungen trifft während der mündlichen
Prüfung der Prüfungsausschuss, im Übrigen die Präsi-
dentin oder der Präsident des Oberlandesgerichts.

(4) Über eine erst nach der Schlussentscheidung ent-
deckte Täuschung in der mündlichen Prüfung hat der
Prüfungsausschuss zu befinden, wenn die Prüfung nicht

bestanden war. War sie bestanden, so ist an die Präsi-
dentin oder den Präsidenten des Oberlandesgerichts zu
berichten. In diesem Fall sowie bei nachträglich ent-
deckter Täuschung in der schriftlichen Prüfung ent-
scheidet die Präsidentin oder den Präsidenten des Ober-
landesgerichts. Sie oder er kann die Prüfung nachträg-
lich für nicht bestanden erklären, jedoch nur innerhalb
einer Frist von fünf Jahren seit dem Tage der münd-
lichen Prüfung.

§ 32 

Wiederholung der Prüfung

(1) Wer die Prüfung nicht bestanden hat, darf sie ein-
mal wiederholen. Die Prüfung ist vollständig zu wieder-
holen, einzelne Prüfungsleistungen können nicht erlas-
sen werden. § 25 findet Anwendung.

(2) Der weitere Vorbereitungsdienst beträgt mindes-
tens sechs Monate. Art und Dauer bestimmt die Präsi-
dentin oder der Präsident des Oberlandesgerichts. Dabei
sollen die Vorschläge des Prüfungsausschusses (§ 29
Abs. 2) berücksichtigt werden.

(3) Im Fall der Verkürzung des Vorbereitungsdienstes
nach dem dritten Abschnitt dauert der weitere Vorberei-
tungsdienst bis zum Ende des auf die nicht bestandene
Prüfung folgenden Lehrgangs beim Ausbildungszentrum
der Justiz NRW. An diesem Lehrgang hat die Anwärterin
oder der Anwärter während des weiteren Vorbereitungs-
dienstes teilzunehmen. Die Art der ergänzenden Ausbil-
dung bis zum Beginn des Lehrgangs regelt die Präsiden-
tin oder der Präsident des Oberlandesgerichts. Absatz 2
gilt in diesem Fall nicht.

(4) Unbeschadet anderer Bestimmungen enden der
Vorbereitungsdienst und das Beamtenverhältnis auf
Widerruf mit der Verkündung der Entscheidung über
das endgültige Nichtbestehen. Wird die Entscheidung
nicht im Prüfungstermin getroffen, ist der Zeitpunkt der
schriftlichen Bekanntgabe maßgebend.

§ 33 

Einsicht in die Prüfungsarbeiten

Innerhalb eines Jahres nach Abschluss des Prüfungs-
verfahrens können die Verfasserinnen und Verfasser Ein-
sicht in die von ihnen gefertigten Prüfungsarbeiten –
einschließlich ihrer Bewertung – nehmen.

Fünfter Abschnitt 
Aufstieg

§ 34 

Regelform des Aufstiegs in den mittleren Justizdienst

(1) Beamtinnen und Beamte des Justizwachtmeister-
dienstes können zur Einführung in die Laufbahn des
mittleren Justizdienstes zugelassen werden, wenn sie
aufgrund ihrer Persönlichkeit sowie den im einfachen
Justizdienst nach der Anstellung über mindestens zwei
Jahre erbrachten Leistungen für den mittleren Justiz-
dienst geeignet erscheinen. Über die Zulassung entschei-
det die Präsidentin oder der Präsident des Oberlandes-
gerichts.

(2) Für Aufstiegsbeamtinnen und Aufstiegsbeamte fin-
det diese Ausbildungs- und Prüfungsordnung mit fol-
gender Maßgabe Anwendung:

1. An die Stelle des Vorbereitungsdienstes tritt eine Ein-
führungszeit mit einer Dauer von zwei Jahren. Die
Beschäftigungszeit im einfachen Justizdienst kann
bis zur Dauer von drei Monaten auf die Einführungs-
zeit angerechnet werden.

2. Die Zulassung zur Einführungszeit kann von einer
Vorprüfung abhängig gemacht werden.

3. Nach erfolgreicher Einführung in die Laufbahn des
mittleren Justizdienstes ist die Aufstiegsprüfung ab-
zulegen. Die Aufstiegsprüfung entspricht der Lauf-
bahnprüfung des mittleren Justizdienstes.

4. Bis zur Verleihung eines Amtes der Laufbahn des
mittleren Justizdienstes werden die Amtsbezeichnung

811



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 36 vom 30. September 2005

und die Dienstbezüge des bisherigen Amtes beibehal-
ten.

5. Wer die Prüfung auch nach Wiederholung nicht be-
steht, übernimmt wieder eine seinem Amt entspre-
chende Tätigkeit im Justizwachtmeisterdienst.

6. §§ 14 – 19 gelten nur nach Maßgabe des § 35.

§ 35 

Einführungszeit bei Durchführung 
eines verkürzten Vorbereitungsdienstes

(1) Unter der Voraussetzung, dass das Justizministe-
rium die Durchführung eines verkürzten Vorbereitungs-
dienstes im Sinne des dritten Abschnittes dieser Verord-
nung  bestimmt hat, gliedert sich die Einführungszeit
wie folgt:

1. erster Abschnitt: 

dreizehn Monate praktische Ausbildung bei einem
Amtsgericht,

2. zweiter Abschnitt: 

zweieinhalb Monate praktische Ausbildung bei einem
Landgericht,

3. dritter Abschnitt: 

zweieinhalb Monate praktische Ausbildung bei einer
Staatsanwaltschaft,

4. vierter Abschnitt: 

sechs Monate Fachlehrgang.

(2) Während des vierten Ausbildungsabschnittes neh-
men die Beamtinnen und Beamten an dem im Rahmen
des verkürzten Vorbereitungsdienstes durchgeführten
Fachlehrgang teil. § 18 gilt entsprechend. Es ist sicher zu
stellen, dass dieser Ausbildungsabschnitt unmittelbar an
den vorhergehenden anschließt.

(3) Die praktische Ausbildung wird von der Präsiden-
tin oder dem Präsidenten des Oberlandesgerichts gelei-
tet. §§ 8 und 9 gelten entsprechend. 

(4) Die praktische Ausbildung wird durch einen be-
gleitenden Unterricht ergänzt. Insoweit gilt § 10 entspre-
chend. 

(5) Ausbildungsabschnitte im Sinne des § 12 Abs. 1
sind die fachpraktischen Ausbildungen beim Amtsge-
richt, Landgericht und bei der Staatsanwaltschaft, der
Begleitunterricht und der Fachlehrgang.

Sechster Abschnitt 
Prüfungserleichterter Aufstieg

§ 36 

Prüfungserleichterter Aufstieg in den mittleren 
Justizdienst

(1) Unter den Voraussetzungen des § 34 Abs. 1 können
Beamtinnen und Beamte des Justizwachtmeisterdienstes
von der Präsidentin oder dem Präsidenten des Oberlan-
desgerichts zum prüfungserleichterten Aufstieg in die
Laufbahn des mittleren Justizdienstes zugelassen wer-
den, wenn sie zum Zeitpunkt der Verleihung eines Amtes
des mittleren Justizdienstes

1. seit mindestens zwei Jahren ein Amt der Besoldungs-
gruppe A 5 (einfacher Dienst) innehaben, 

2. das 45., aber noch nicht das 58. Lebensjahr vollendet
haben.

(2) Auch die Zulassung zum prüfungserleichterten
Aufstieg kann von einer Vorprüfung abhängig gemacht
werden.

§ 37 

Einführungszeit und Aufstiegslehrgang

(1) Die Einführungszeit und der Aufstiegslehrgang
dauern zusammen neun Monate.

(2) Die Einführungszeit gliedert sich wie folgt:

1. zwei Monate Einführungslehrgang, der durch das
Ausbildungszentrum der Justiz NRW durchgeführt
wird, und

2. fünf Monate praktische Einweisung in die Aufgaben
des mittleren Justizdienstes.

(3) Der Aufstiegslehrgang dauert zwei Monate; er wird
durch das Ausbildungszentrum der Justiz NRW durch-
geführt.

(4) Den Beamtinnen und Beamten soll während des
Einführungs- und des Aufstiegslehrgangs Erholungsur-
laub nicht gewährt werden.

(5) Während der Einführungszeit und im Aufstiegs-
lehrgang ist Unterricht in allen Rechts- und Sachgebie-
ten zu erteilen, deren Kenntnis für die Erfüllung der
Aufgaben des mittleren Justizdienstes erforderlich ist;
hierzu gehören vor allem Grundzüge

1. des bürgerlichen Rechts sowie der zivilrechtlichen
Nebengesetze,

2. des Strafrechts, des Jugendgerichtsgesetzes und der
strafrechtlichen Nebengesetze,

3. des Handels- und Gesellschaftsrechts,

4. des Rechts der freiwilligen Gerichtsbarkeit,

5. des Gerichtsverfassungs- und Verfahrensrechts,

6. des Staats-, Beamten-, Arbeits-, Tarif- und Perso-
nalvertretungsrechts,

7. der Verwaltungs- und Geschäftsgangsbestimmungen,

8. des Kostenrechts,

9. des Kassen-, Rechnungs- und Haushaltswesens,

10. der Informationstechnik und -verarbeitung.

§ 38 

Einführungslehrgang

(1) Der Unterricht im Einführungslehrgang ist durch
Vorträge, Besprechungen und Übungen zu erteilen; er
umfasst regelmäßig 240 Stunden.

(2) Die Leitung des Lehrgangs obliegt der Leiterin
oder dem Leiter des Ausbildungszentrums der Justiz
NRW. Sie oder er kann eine Lehrkraft mit Aufgaben der
Lehrgangsleitung betrauen. Die Lehrgangsleitung er-
stellt im Benehmen mit den Präsidentinnen und Präsi-
denten der Oberlandesgerichte den Lehrplan, stellt den
Stundenplan auf und sorgt für einen ordnungsgemäßen
Unterricht. Der Stundenplan ist so zu gestalten, dass
den Beamtinnen und Beamten hinreichend Zeit ver-
bleibt, den Lehrstoff zu verarbeiten und ihr Wissen
durch eigenes Studium zu erweitern und zu vertiefen.

(3) Die Beamtinnen und Beamten haben während des
Lehrgangs schriftliche Arbeiten unter Aufsicht zu ferti-
gen. Die Arbeiten sind durch die zuständige Lehrkraft
zu begutachten und mit einer Note und Punktzahl nach
§ 13 Abs. 1 zu bewerten. Die Arbeiten sind mit den Be-
amtinnen und Beamten zu besprechen und diesen auszu-
händigen. Über die Ergebnisse der Aufsichtsarbeiten
sind Übersichten anzufertigen, die der Lehrgangsleitung
unverzüglich vorzulegen sind. 

§ 39 

Praktische Einweisung

(1) Die praktische Einweisung wird von der Präsidentin
oder dem Präsidenten des Oberlandesgerichts geleitet.
Während dieser Zeit werden die Beamtinnen und Beamten
beim Amtsgericht drei Monate in die Aufgaben der Abtei-
lungen der streitigen und freiwilligen Gerichtsbarkeit je-
weils unter Berücksichtigung des Kostenrechts eingeführt.
Ferner werden sie mit den Aufgaben der Kasse bzw. Ge-
richtszahlstelle sowie der Anweisungsstelle bekannt ge-
macht. Beim Landgericht werden sie für einen Monat in
die Aufgaben der Justizverwaltung, bei der Staatsanwalt-
schaft für einen Monat in die Aufgaben des mittleren Jus-
tizdienstes in Ermittlungs- und Strafvollstreckungsange-
legenheiten eingeführt. Anstelle der Ausbildung beim
Landgericht kann im Bedarfsfall die Einführung in Ver-
waltungssachen auch bei einem großen Amtsgericht oder
bei einem Oberlandesgericht stattfinden.
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(2) Die praktische Einweisung ist durch begleitenden
Unterricht zu ergänzen. Die Leiterin oder der Leiter des
Ausbildungszentrums der Justiz NRW oder eine von ihr
oder ihm beauftragte Lehrkraft erstellt im Benehmen
mit den Präsidentinnen und Präsidenten der Oberlan-
desgerichte den Lehrplan für den planmäßigen Unter-
richt und erstellt die erforderlichen Unterrichtsmateria-
lien. Absatz 1 Satz 1 bleibt unberührt. Das Nähere zur
Durchführung des Lehrplans bestimmt die Präsidentin
oder der Präsident des Oberlandesgerichts. Die Präsi-
dentinnen und Präsidenten der Oberlandesgerichte kön-
nen vereinbaren, dass der Unterricht landesweit in einer
zentral gelegenen Justizbehörde durchgeführt wird.

§ 40 

Aufstiegslehrgang

(1) Beamtinnen und Beamte, deren Eignung und Leis-
tungen im Einführungslehrgang und in der praktischen
Einweisung von der Präsidentin oder dem Präsidenten
des Oberlandesgerichts insgesamt mindestens mit „aus-
reichend“ beurteilt werden, nehmen an dem Aufstiegs-
lehrgang mit abschließender Prüfung teil.

(2) Für den Aufstiegslehrgang gelten die Vorschriften
für den Einführungslehrgang  (§ 38) entsprechend.

(3) Wer den Anforderungen des Absatzes 1 nicht ge-
nügt, übernimmt wieder eine seinem Amt entsprechende
Tätigkeit im Justizwachtmeisterdienst.

§ 41 

Zeugnisse

Die §§ 12, 13 finden entsprechende Anwendung. Aus-
bildungsabschnitte im Sinne von § 12 Abs. 1 sind der
Einführungslehrgang, die Zeiten der praktischen Ein-
weisung beim Amtsgericht, beim Landgericht und bei
der Staatsanwaltschaft, der Begleitunterricht und der
Aufstiegslehrgang.

§ 42 

Dienstleistungsauftrag

Nach der schriftlichen Prüfung kann die Präsidentin
oder der Präsident des Oberlandesgerichts den Beamtin-
nen und Beamten, deren Wissen und Leistungsstand dies
zulässt, im Rahmen des Ausbildungsziels die selbststän-
dige Wahrnehmung von Aufgaben des mittleren Justiz-
dienstes übertragen (Dienstleistungsauftrag). Die ausrei-
chende Vorbereitung auf die mündliche Prüfung darf da-
durch nicht beeinträchtigt werden.

§ 43 

Aufstiegsprüfung

(1) Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen und ei-
nem mündlichen Teil. Die schriftliche Prüfung dauert
zwei Tage. Dabei sind unter Aufsicht vier Aufgaben zu
bearbeiten. Die Aufgaben sind aus den in § 37 Abs. 5 ge-
nannten Lerngebieten zu stellen; Teile der Aufgaben
können auch im Multiple Choice-Verfahren verfasst wer-
den. Die Zeit zur Lösung einer Prüfungsaufgabe soll
zwei Stunden nicht überschreiten.

(2) Sind mindestens zwei schriftliche Prüfungsaufga-
ben mit „mangelhaft“ oder „ungenügend“ bewertet wor-
den, so ist die Beamtin oder der Beamte von der münd-
lichen Prüfung ausgeschlossen und hat die Aufstiegsprü-
fung nicht bestanden.

(3) Die mündliche Prüfung erstreckt sich auf die in
§ 37 Abs. 5 genannten Lerngebiete. Sie ist vor allem eine
Verständnisprüfung. Fragen nach nebensächlichen Ein-
zelheiten oder aus entlegenen Wissensgebieten sollen
unterbleiben.

(4) Für die Aufstiegsprüfung gelten im Übrigen die
§§ 20 bis 22, 23 Abs. 2 bis 7, 24, 26 Abs. 1 bis 3, Abs. 5,
27 bis 31 und 33 mit der Maßgabe, dass nur ein Prü-
fungsausschuss gebildet wird, und zwar bei dem Ober-
landesgericht Hamm. § 28 Abs. 5 gilt ferner nur mit der
Maßgabe, dass die Punktzahl der Bewertung jeder Auf-
sichtsarbeit mit 18 zu multiplizieren ist.

§ 44 

Wiederholung der Prüfung

(1) Wer die Prüfung nicht bestanden hat, darf sie ein-
mal wiederholen; einzelne Prüfungsleistungen können
nicht erlassen werden. § 43 Abs. 2 findet Anwendung.

(2) Die weitere Einführungszeit beträgt höchstens drei
Monate. Art und Dauer bestimmt die Präsidentin oder
der Präsident des Oberlandesgerichts. Sie oder er soll
dabei die Vorschläge des Prüfungsausschusses berück-
sichtigen.

(3) Wer die Aufstiegsprüfung endgültig nicht bestan-
den hat, übernimmt wieder eine seinem Amt entspre-
chende Tätigkeit im Justizwachtmeisterdienst.

§ 45 

Ernennung

(1) Wer die Aufstiegsprüfung bestanden hat, kann zur
Justizsekretärin oder zum Justizsekretär ernannt wer-
den.

(2) Mit der Ernennung wird die Berechtigung zum
Führen der Berufsbezeichnung nach § 1 Abs. 2 erwor-
ben.

Siebter Abschnitt 
Fachgerichtsbarkeiten

§ 46 

Anwendung in der Verwaltungs-, Sozial-, Finanz- 
und Arbeitsgerichtsbarkeit

(1) Diese Ausbildungs- und Prüfungsordnung findet
auf Anwärterinnen und Anwärter, die für den mittleren
Dienst in der Verwaltungs-, Sozial-, Finanz- und Ar-
beitsgerichtsbarkeit ausgebildet werden, mit folgenden
Maßgaben Anwendung:

1. Bewerbungsgesuche (§ 3) sind an die Präsidentin oder
den Präsidenten des Oberverwaltungsgerichts für das
Land Nordrhein-Westfalen, des Landessozialgerichts
Nordrhein-Westfalen, der Finanzgerichte oder der
Landesarbeitsgerichte zu richten.

2. § 6 Abs. 1 Satz 2 bzw. § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 gilt für
Verwaltungs- und Regierungsangestellte entspre-
chend.

3. Die Entscheidung nach § 6 Abs. 4 bzw. § 16 Abs. 3
trifft die Präsidentin oder der Präsident des Oberver-
waltungsgericht für das Land Nordrhein – Westfalen,
des Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalen, des
Finanzgerichts oder des Landesarbeitsgerichts im Be-
nehmen mit der Präsidentin oder dem Präsidenten
des Oberlandesgerichts.

4. An die Stelle des in § 23 Abs. 1 Nr. 2 genannten Auf-
gabenschwerpunkts tritt ein Aufgabenschwerpunkt
aus der Fachgerichtsbarkeit, für die ausgebildet wird.

(2) Soweit der Vorbereitungsdienst nicht im Sinne des
dritten Abschnittes dieser Verordnung verkürzt ist, glie-
dert er sich für die Anwärterinnen und Anwärter, die für
den mittleren Dienst in den genannten Fachgerichtsbar-
keiten ausgebildet werden, im dritten bis fünften Ab-
schnitt (§ 7 Nr. 3) wie folgt:

1. acht Monate praktische Ausbildung bei einem Amts-
gericht,

2. zwei Monate praktische Ausbildung bei einem Land-
gericht und

3. drei Monate praktische Ausbildung bei einem Gericht
der Fachgerichtsbarkeit, für die ausgebildet wird.

(3) Die Anwärterinnen und Anwärter nehmen während
der praktischen Ausbildung bei ihrer Fachgerichtsbar-
keit weiter an dem Begleitunterricht und an den Übun-
gen der ordentlichen Gerichtsbarkeit (§ 10) teil. 
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Achter Abschnitt 
Regelung für behinderte Menschen

§ 47 

Regelung für behinderte Menschen

Behinderten Menschen sind – unabhängig von der Zu-
erkennung einer Schwerbehinderung im Sinne des Sozi-
algesetzbuchs IX – bei der Erbringung von Leistungen
während des Vorbereitungsdienstes, der Einführungszeit
und des Aufstiegslehrgangs sowie für die Teilnahme an
der Laufbahn- bzw. Aufstiegsprüfung die ihrer Behinde-
rung angemessenen Erleichterungen zu gewähren. Art
und Umfang der Erleichterungen sind mit den behinder-
ten Menschen zu erörtern. Die Erleichterungen dürfen
nicht zu einer qualitativen Herabsetzung der Anforde-
rungen führen. Bei schwerbehinderten und diesen
gleichgestellten behinderten Menschen im Sinne von Teil
2 des Sozialgesetzbuches IX ist die zuständige Schwer-
behindertenvertretung rechtzeitig zu informieren und
anzuhören. § 23 Abs. 4 bleibt unberührt.

Neunter Abschnitt 
Schluss- und Übergangsvorschriften

§ 48 

Ausnahmebestimmung

Von der Einstellungsvoraussetzung des § 2 Abs. 1 Nr. 2
kann das Justizministerium Ausnahmen zulassen. So-
weit erforderlich führt das Justizministerium Ausnah-
megenehmigungen des Innen- und Finanzministeriums
gem. § 84 LVO herbei. 

§ 49 

In-Kraft-Treten; Übergangsvorschrift

(1) Diese Verordnung tritt am 1. November 2005 in
Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung über die Ausbil-
dung und Prüfung für die Laufbahn des mittleren Jus-
tizdienstes des Landes Nordrhein-Westfalen vom 18. Ja-
nuar 2000 (GV. NRW. S. 44), zuletzt geändert durch Arti-
kel 31 des Vierten Befristungsgesetzes vom 5. April 2005
(GV. NRW. S. 332), außer Kraft.

(2) Unbeschadet des Absatzes 1 gelten für Justizsekre-
täranwärterinnen und Justizsekretäranwärter sowie für
Aufstiegsbeamtinnen und Aufstiegsbeamte, die sich bei
In-Kraft-Treten dieser Verordnung bereits in der Ausbil-
dung befinden, die Regelungen der Verordnung vom 18.
Januar 2000 (GV. NRW. S. 44), zuletzt geändert durch
Artikel 31 des Vierten Befristungsgesetzes vom 5. April
2005 (GV. NRW. S. 332), fort. 

§ 50 

Berichtspflicht

Das Justizministerium berichtet der Landesregierung
bis zum 31. Dezember 2010 zu der Frage, ob Teile dieser
Verordnung aufgehoben oder geändert werden sollen.

Düsseldorf, den 12. September 2005

Die Justizministerin 
des Landes Nordrhein-Westfalen

M ü l l e r – P i e p e n k ö t t e r

– GV. NRW. 2005 S. 804

7848
Verordnung 

zur Mitwirkung privater Kontrollstellen bei der 
Überwachung nach der EG-Öko-VO 

(Mitwirkungsverordnung – MVO)
Vom 14. September 2005

Aufgrund des § 3 Abs. 2 der Verordnung über Zustän-
digkeiten im Bereich des ökologischen Landbaus vom
13. Januar 2004 (GV. NRW. S. 88) wird verordnet:

§ 1 

Mitwirkung privater Kontrollstellen

Die Mitwirkung der privaten Kontrollstellen (Kon-
trollstellen) an der Erfüllung der Aufgaben nach § 2
Abs. 1 des Öko-Landbaugesetzes bestimmt sich nach
§§ 2 bis 4 dieser Verordnung.

§ 2 

Unterrichtungspflicht

(1) Die Kontrollstellen unterrichten das Landesamt für
Ernährungswirtschaft und Jagd über im Rahmen der
Kontrolltätigkeit festgestellte Verstöße und Unregelmä-
ßigkeiten gegen Artikel 5, 6 und Anhang III der EG-
Öko-Verordnung, sowie gegen Artikel 3 der Verordnung
(EG) Nr. 223/2003 der Kommission vom 5. Februar 2003
zur Festlegung von Etikettierungsvorschriften für Fut-
termittel, Mischfuttermittel und Futtermittel-Ausgangs-
erzeugnisse aus ökologischem Landbau und zur Ände-
rung der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 des Rates.

(2) Eine Unterrichtung hat zu erfolgen, wenn der fest-
gestellte Verstoß oder die festgestellte Unregelmäßigkeit

a) Maßnahmen nach Artikel 9 Abs. 9 der EG-Öko-VO,

b) eine Abmahnung nach dem Sanktionskatalog der
Kontrollstelle

erforderlich macht.

Satz 1 gilt auch, wenn die Maßnahmen oder Sanktio-
nen allein aufgrund der besonderen Umstände des Ein-
zelfalles unterbleiben.

(3) Bei anderen als den in Absatz 1 genannten Verstö-
ßen und Unregelmäßigkeiten kann eine Unterrichtung
unterbleiben.

(4) Die Unterrichtung des Landesamtes für Ernäh-
rungswirtschaft und Jagd erfolgt durch Übersendung ei-
nes Berichts der Kontrollstelle, der es dem Landesamt
für Ernährungswirtschaft und Jagd nach Zeitpunkt und
Umfang der Unterrichtung ermöglicht, in eigener Zu-
ständigkeit weitere Maßnahmen zu ergreifen.

(5) Abweichend von Absatz 3 kann die Kontrollstelle
im Falle von § 2 Abs. 2 Buchstabe b auf die Übersen-
dung des Berichts zunächst verzichten, sofern sie dem
Landesamt für Ernährungswirtschaft und Jagd zeit-
gleich das Schreiben an das Unternehmen, mit dem es
abgemahnt wird, übersendet.

§ 3 

Berichtsumfang

(1) Der Bericht hat insbesondere genaue Angaben zu
Art, Umfang und Zeitpunkt der festgestellten Verstöße,
den Verantwortlichen sowie den durch die Kontrollstelle
beabsichtigten oder veranlassten Maßnahmen und Sank-
tionen zu enthalten. 

(2) Soweit die Verstöße durch Beschäftigte der Kon-
trollstelle festgestellt wurden, sind deren persönlich ge-
troffene Feststellungen in einem Aktenvermerk nieder-
zulegen, der dem Bericht beizufügen ist.

(3) Dem Bericht sind darüber hinaus sämtliche der
Kontrollstelle zur Verfügung stehenden Unterlagen bei-
zufügen, die geeignet sind, die Verstöße zu belegen.
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§ 4 

Weitere Mitwirkungspflichten

(1) Auf Verlangen des Landesamtes für Ernährungs-
wirtschaft und Jagd haben die Kontrollstellen die Anga-
ben in den Berichten zu ergänzen.

(2) Auf Verlangen des Landesamtes für Ernährungs-
wirtschaft und Jagd haben die Kontrollstellen weitere
Ermittlungen durchzuführen. 

§ 5 

In-Kraft-Treten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung
in Kraft.

§ 6

Befristung

Diese Verordnung tritt am 17. Februar 2009 außer
Kraft. Eine Anschlussregelung wird rechtzeitig sicherge-
stellt.

Düsseldorf, den 14. September 2005

Der Leiter 
des Landesamtes 

für Ernährungswirtschaft und Jagd 
Nordrhein-Westfalen

Dr. Heinrich  B o t t e r m a n n

– GV. NRW. 2005 S. 814
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